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Revision der liiitärartikel der Bundesverfassung.

Entwurf des Bundesrates.
2. Mai 1895.

Bundesäeschluss
betreffend

die Revision der Militärartikel der Bundes-
verfassung.

D i e B u n d e s v e r s a m m l u n g
der s c h w e i z e r i s c h e n E i d g e n o s s e n s c h a f t ,

nach Einsicht einer Botschaft des Bundesrates
vom 2. Mai 1895,

beschl iess t :

I. Die Artikel 13, 18 bis 22 der Bundesverfas-
sung vom 29. Mai 1874 erhalten folgende Fassung:

Art. 13. Weder der Bund noch die Kantone
sind berechtigt, stehende Truppen zu halten. Vorbe-
halten sind die zur Bewachung und Verwaltung der
eidgenössischen Festungswerke im Frieden erforder-
lichen Offiziere, Unteroffiziere und Mannschaften,
die Grenzwächter der Zollverwaltung und die Land-
jägercorps der Kantone.

Art. 17. Unverändert.

Art. 17bis. Das Heerwesen ist Sache des Bundes.

Art. 18. Jeder Schweizer ist wehrpflichtig.
Wehrpflichtige, welche nicht persönlichen Dienst

leisten, sind zur Entrichtung einer Militärpflichter-
satzteuer verpflichtet.

Die Bundesgesetzgebung stellt über den Militär-
pflichtersatz einheitliche Bestimmungen auf. Die
Hälfte des Bruttortrages der Steuer fällt dem
Bunde zu.

Art. 18bi". Wehrmänner, welche infolge des eid-
genössischen Militärdienstes ihr Leben verlieren oder
dauernden Schaden an ihrer Gesundheit 'erleiden,

Anträge der Kommission des Nationalrates.
18. Mai 1895.

Buudes&eseialuss
betreffend

die Revision der Militärartikel der Bundes-
verfassung.

Die Bundesversammlung
der schweizerichen Eidgenossenschaf t ,

nach Einsicht einer Botschaft des Bundesrate
vom 2. Mai 1895,

beschliesst :

I. Die Artikel 17 bis 22 der Bundesverfassung
vom 29. Mai 1874 erhalten folgende Fassung :

Art. 17. Das Heerwesen ist Sache des Bundes.
Der Bund erlässt die Gesetze über das Heerwesen

und sorgt für deren Vollziehung. Ihm liegt die Ver-
waltung, der Unterricht, die Bewaffnung, Bekleidung
und Ausrüstung des Heeres ob.

Art. 18. Jeder Schweizer ist wehrpflichtig.
Die Bundesgesetzgebung stellt über den Mili-

tärpflichtersatz einheitliche Bestimmungen auf. Die
Militärpflichtersatzsteuer wird von den Kantonen
bezogen. Die Hälfte des Bruttoertrages dieser Steuer
fällt dem Bunde zu.

Art. 18bi8. Wenn ein Wehrmann infolge des
Militärdienstes sein Leben verliert, so hat seine Fa-
milie im Falle des Bedürfnisses Anspruch auf Un-
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haben für sich oder ihre Familien im Falle des
Bedürfnisses Anspruch auf Unterstützung des
Bundes.

Der Bund unterstützt in Verbindung mit den
Kantonen die Familien bedürftiger Wehrmänner,
welche infolge Abwesenheit ihrer Ernährer im Militär-
dienste unverschuldet in Not geraten. Eine solche,
Unterstützung fällt nicht unter den Begriff der Ar-
menunterstützung.

Art. 18ter. Die Wehrmänner sollen ihre Ausrüs-
tung, Bekleidung und Bewaffnung unentgeltlich
erhalten. Bekleidung, Ausrüstung und Bewaffnung
bleiben unter den durch die Bundesgesetzgebung
aufzustellenden Bedingungen in den Händen des
Wehrmannes.

Art. 19. Das Bundesheer besteht aus allen
dienstpflichtigen Schweizerbürgern. Soweit nicht mili-
tärische Gründe entgegenstehen, sollen die Truppen-
einheiten aus der Mannschaft desselben Kantons
gebildet werden.

Alinea 2 und 3 des bisherigen Art. 19 unver-
ändert.

Zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung
und solange nicht eidgenössische Intervention ein-
tritt, verfügen die Kantone über die Wehrkraft ihres
Gebietes.

Art. 20. Der Bund erlässt die Gesetze über das
Heerwesen und sorgt für deren Vollziehung. Ihm
liegt die Verwaltung, der Unterricht, die Bewaff-
nung, Bekleidung und Ausrüstung des Heeres ob.

Art. 21. Die Auswahl der zu Offizieren auszu-
bildenden Unteroffiziere und die Ernennung und
Beförderung der Offiziere derjenigen Truppenein-
heiten, welche ausschliesslich aus den Mannschaften
eines und desselben Kantons gebildet werden, gel-
schehen durch des Bund unter Mitwirkung der be-
treffenden Kantone.

Art. 22. Die Heeresverwaltung besteht aus der
Centralverwaltung und der Verwaltung in den Divi-
sionskreisen. Das Gebiet eines Kantons ist, soweit
thunlich, nur einem Divisionskreis zuzuteilen.

Die Wahl der unteren Beamten der Kreise ist
Sache der Kantone. Der Bundesrat hat das Recht,
von den Kantonen die Suspension und die Abberu-
fung dieser Beamten zu verlangen, falls sie sich
Pflichtverletzungen zu schulden kommen lassen.
Die Abberufenen sind nicht wieder wählbar.

Umfasst der Wirkungskreis eines unteren Mili-
tärbeamten das Gebiet oder Gebietsteile von mehr
als einem Kanton, so steht die Wahl desselben
nach Einholung von Vorschlägen seitens der betei-
ligten Kantone dem Bundesrate zu.

Die Herstellung der Bekleidung und Ausrüstung l
der Rekruten wird durch die Kreisverwaltungen |
angeordnet unter Mitwirkung der Kantone.

terslützung des Bundes. Ebenso hat der Wehrmann,
welcher infolge des Militärdienstes dauernden Schaden
an seiner Gesundheit erleidet, im Falle des Bedürf-
nisses Anspruch auf Unterstützung des Bundes.

Der Bund sorgt für die Versicherung der Trup-
pen gegen Unfall und Krankheit.

Er unterstützt in Verbindung mit den Kantonen
die Familien von Wehrmännern, welche infolge
Abwesenheit ihrer Ernährer im. Militärdienste un-
verschuldet in Not geraten. Eine solche Unter-
stützung fällt nicht unter den Begriff der Armenunter-
stützung.

Die Ausführung dieser Bestimungen wird durch
die Bundesgesetzgebung geregelt.

Art. 18ter. Der Wehrmann erhält die erste
Bekleidung, Ausrüstung und Bewaffnung unentgeltlich.
Mit Bezug auf den Ersatz derselben bestimmt die
Bundesgesetzgebung das Erforderliche.

Bekleidung, Ausrüstung und Bewaffnung bleiben
unter den durch die Bundesgesetzgebung aufzustel-
lenden Bedingungen in den Händen des Wehrmannes.

Art. 19. Das Bundesheer besteht aus allen dienst-
pflichtigen Schweizerbürgern. Soweit nicht militä-
rische Gründe entgegenstehen, sollen die Truppen-
einheiten aus der Mannschaft desselben Kantons
gebildet werden.

Die Verfügung über das Bundesheer mit Inbegriff
des dazu gehörigen Kriegsmaterials steht der Eid-
genossenschaft zu.

In Zeiten der Gefahr hat der Bund das aus-
schliessliche und unmittelbare Verfügungsrecht auch
über die nicht in das Bundesheer eingeteilte Männschaft
und alle Hülfsmittel des Landes.

Zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung
und solange nicht eidg. Intervention eintritt, verfügen
die Kantone über die Wehrkraft ihres Gebietes.

Art. 20. Die Auswahl der zu Offizieren auszubilden-
den Unteroffiziere und die Ernennung und Be-
förderung der Offiziere derjenigen Truppeneinheiten,
welche ausschliesslich aus den Mannschaften desselben
Kantons gebildet werden, geschehen unter Mit-
wirkung der betreffenden Kantone.

Art. 21. Die Heeresverwaltung besteht aus der
Centralverwaltung und der Verwaltung in den Divi-
sionskreisen. Das Gebiet eines Kantons ist, soweit
thunlich, nur einem Divisionskreise zuzuteilen.

Die Wahl der untern Beamten der Kreise ist
Sache der Kantone. Der Bundesrat hat das Recht,
von den Kantonen die Abberufung dieser Beamten
zu verlangen, falls sie sich Pflichtverletzungen zu
schulden kommen lassen.

Umfasst ausnahmsweise der Wirkungskreis eines
unteren Militärbeamten das Gebiet oder Gebietsteile
von mehr als einem Kanton, so steht die Wahl
desselben nach Einholung von Vorschlägen seitens
der beteiligten Kantone dem Bundesrate zu.

Die Herstellung der Bekleidung und Ausrüstung
wird unter Mitwirkung der Kantone durch die
Kreisverwallungen besorgt.

Die Kantone vermitteln den Verkehr zwischen
den Militärbehörden des Bundes und den Gemeinden.
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Die Kantone vermitteln den Verkehr zwischen
den Militärbehörden des Bundes und der Ge-
meinden.

Art 23. Der Bund übernimmt die in den Kan-
tonen noch vorhandenen Waffenplätze und die zu
militärischen Zwecken dienenden Gebäude samt Zu-
behörden gegen billige Entschädigung als Eigentum.

Die Normen für die Uebernahme der Gebäude
und Waffenplätze und die daherige Entschädigung
werden durch die Bundesgesetzgebung geregelt. »

II. Diese Abänderung der Bundesverfassung ist
der Abstimmung des Volkes und der Stände zu
unterbreiten.

III. Der Bundesrat ist mit der Vollziehung dieses
Beschlusses beauftragt.

Art. 22. Der Bund übernimmt die in den Kan-
tonen vorhandenen Waffenplätze und die zu militä-
rischen Zwecken dienenden Gebäude samt Zube-
hörden gegen angemessene Entschädigung als Eigen-
tum.

Eie Grundsätze, nach welchen die Gebäude und
Waffenplätze zu erwerben und die daherigen Ent-
schädigungen festzusetzen sind, werden durch die
Bundesgesetzgebung bestimmt.

II. Diese Abänderung der Bundesverfassung ist
der Abstimmung des Volkes und der Stände zu
unterbreiten.

III. Der Bundesrat ist mit der Vollziehung dieses
Beschlusses beauftragt.

Revision des articles militaires de Sa constitution fédérale.

Projet dn Conseil fédéral.
2 mai 1895.

Arrêté fédéral
concernant

les modifications des articles relatifs aux
affaires militaires de la constitution fédérale.

L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE
DE LA GONEÉDÉRATION SUISSE,

après avoir pris connaissance d'un message du
conseil fédéral du 2 mai 1895,

arrête :

I. Les articles 13 et 18 à 22 de la constitution
fédérale du 29 mai 1874 reçoivent la teneur sui-
vante.

Art. 13. Ni la Confédération ni les cantons n'ont
le droit d'entretenir des troupes permanentes. Sont
réservés les officiers, les sous-officiers et les hom-
mes nécessaires, en temps de paix, 'à la garde et à
l'administration des ouvrages fortifiés de la Confé-
dération, les garde-fronti ère de l'administration des
douanes et les corps de gendarmerie des cantons.

Art. 17. (Sans changement.)
Art. 17bis. L'armée est du ressort de la Con-

fédération.

Art. 18. Tout Suisse est tenu au service mili-
taire.

Propositions
de la commission du conseil national.

18 mai 1895.

Arrêté fédéral
concernant

la révision des articles de la constitution
fédérale relatifs à l'organisation militaire.

L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE
DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE,

après avoir pris connaissance d'un message du
conseil fédéral du 2 mai 1895,

arrête :

I. Les articles 17 à 22 de la constitution fédé-
rale du 29 mai 1874, reçoivent la teneur suivante.

Art. 17. Tout ce qui concerne l'armée est du
domaine de de la Confédération.

La Confédération édicté les lois qui concernent
l'armée et les fait exécuter. Elle pourvoit à l'admi-
nistration, à l'instruction, à l'armement, à l'habille-
ment et à l'équipement de l'armée.

Art. 18. Tout Suisse est tenu au service mi-
litaire.
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Tout Suisse en âge de servir qui ne fait pas
personnellement de service militaire est soumis au
paiement d'une taxe d'exemption.

La Confédération édictera. des prescriptions uni-
formes sur la taxe d'exemption du service militaire.
La moitié du produit brut de cette taxe revient à
la Confédération.

Art. \8bts. Les militaires qui, par le fait du ser-
vice fédéral, perdent la vie ou voient leur santé
altérée d'une manière permanente ont droit à des
secours de la Confédération pour eux ou pour leur
famille, s'ils sont dans le besoin.

La Confédération, avec le concours des cantons,
assiste les familles des militaires indigents qui, en-
suite de l'absence de leur soutien naturel, se trouvent
dans le besoin sans qu'il y ait de leur faute- Ce
secours n'a pas le caractère d'assistance publique.

Art. 18ter. Tout militaire reçoit gratuitement ses
effets d'armement, d'équipement et d'habillement.
Ceux-ci restent en mains du soldat, aux conditions
qui seront fixées par la législation fédérale.

Art. 19. L'armée fédérale se compose de tous
les citoyens suisses aptes à porter les armes. A
moins que des considérations militaires ne s'y op-
posent, les unités de troupes doivent être formées
de troupes d'un même canton.

Les alinéas 2 et 3 de l'article 19 actuel restent
sans changement.

Les cantons disposent, pour maintenir l'ordre
public, des forces militaires de leur territoire, aussi
longtemps qu'il n'y a pas intervention fédérale.

Art. 20. La Confédération édicté les lois con-
cernant l'armée et les fait exécuter. L'administration,
l'instruction, l'armement, l'habillement et l'équipe-
ment de l'armée lui appartiennent.

Art. 21. La Confédération, avec le concours des
cantons, désigne les sous-officiers aptes à être ins-
truits comme officiers et procède à la nomination
et à la promotion des officiers des unités de troupe
composées exclusivement d'hommes d'un même
canton.

Art 22. L'administration de l'armée se compose
de l'administration centrale et de l'administration
dans les arrondissements de division. Autant que
faire se peut le territoire d'un canton ne doit être
attribué qu'à un seul arrondissement de division.

Le choix des fonctionnaires subalternes des ar-
rondissements est du ressort des cantons. Le conseil
fédéral a le droit de demander des cantons que ces
fonctionnâmes soient suspendus de leurs fonctions
et révoqués, dans le cas où ils ne rempliraient pas
leur devoir. Les fonctionnaires révoqués ne sont pas
rééligibles.

Là Confédération édictera des prescriptions uni-
formes sur la taxe d'exemption du service militaire.
Cette taxe est perçue par les cantons. La moitié
de son produit brut revient à la Confédération.

I
i

Art. 18bis. Les familles des militaires qui per-
dent la vie par le fait du service ont droit à des
secours de la Confédération, si elles sont dans le
besoin. Ont droit de même à des secours pour eux
ou pour leur famille, les militaires dont la santé,
par le fait du service, aura été altérée d'une ma-
nière permanente et qui sont dans le besoin.

La Confédération pourvoit à l'assurance des trou-
pes contre les accidents et la maladie.

Avec le concours des cantons, elle assiste les
familles des militaires qui, ensuite de l'absence de
leur soutien naturel, se trouvent dans le besoin
sans qu'il y ait de leur faute. Ce secours n'a pas
le caractère d'assistance publique.

La législation fédérale règle l'application de ces
principes.

Art. 18ter. Tout militaire reçoit gratuitement
les premiers effets d'habillement, d'équipement et
d'armement. Leur remplacement sera réglé par la
législation fédérale.

Ces effets restent en mains du soldat, aux con-
ditions qui seront fixées par la législation fédérale.

Art. 19. L'armée fédérale se compose de tous
les citoyens suisses aptes à porter les armes. A
moins que des considérations militaires ne s'y op-
posent, les unités de troupes doivent être formées
de troupes d'un même canton.

Le droit de disposer de l'armée, ainsi que du
matériel de guerre appartient à la Confédération.

En cas de danger, la Confédération a aussi le
droit de disposer exclusivement et directement des
hommes non incorporés dans l'armée fédérale, et
de toutes les ressources du pays.

Pour maintenir l'ordre public, les cantons dis-
posent des forces militaires de leur territoire, aussi
longtemps qu'il n'y a pas intervention fédérale.

! >
i

I

Art. 20. Les cantons concourrent à la désigna-
tion des sous-officiers aptes à être instruits comme
officiers, à la nomination et à la promotion des of-
ficiers des unités de troupes, composées exclusive-
ment d'hommes de leur territoire.

»

Art. 21. L'administration de l'armée se compose
de l'administration centrale et de l'administration
dans les arrondissements de division. Autant que
faire se peut, le territoire d'un canton ne doit être
attribué qu'à un seul arrondissement de division.

Le choix des fonctionnaires subalternes des ar-
rondissements est du ressort des cantons. Le con-
seil fédéral a le droit de demander que ces fonc-
tionnaires soient révoqués lorsqu'ils ne remplissent
pas leur devoir.

Si, par exception, la sphère d'activité d'un fonc-
tionnaire militaire subalterne s'étend sur le territoire
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Si la sphère d'activité d'un fonctionnaire mili-
taire subalterne s'étend sur le territoire ou des
parties de territoire de plus d'un canton, c'est le
conseil fédéral qui le nomme, après avoir entendu
les propositions des cantons intéressés.

Les intendances d'arrondissement sont, avec le
concours des cantons, chargés de procurer l'habil-
lement et l'équipement des recrues.

Les cantons servent d'intermédiaire entre les
autorités militaires de la Confédération et les com-
munes.

Art. 23. Moyennant une indemnité équitable, la
Confédération devient propriétaire des places d'armes,
des bâtiments militaires cantonaux actuels et de leurs
accessoires.

Les conditions du rachat de ces immeubles par
la Confédération et de l'indemnité à payer seront
réglées par la législation fédérale.

II. Ces modifications à apporter à la constitu-
tion fédérale doivent être soumises à la votatiori du
peuple et des cantons.

III. Le conseil fédéral est chargé d'exécuter le
présent arrêté.

ou des parties de territoire de plus d'un canton,
c'est le conseil fédéral qui le nomme, après avoir
entendu les propositions des cantons intéressés.

Les intendances d'arrondissement pourvoient,
avec le concours des cantons à l'habillement et à
à l'équipement.

Les cantons servent d'intermédiaire entre les
autorités militaires de la Confédération et les com-
munes.

Art. 22. Moyennant une indemnité équitable, les
places d'armes et les bâtiments militaires qui exis-
tent dans les cantons, ainsi que leurs accessoirs de-
viennent propriété de la Confédération.

Les principes suivant lesquels l'achat des bâti-
ments et des places d'armes aura lieu, et qui feront
règle pour la fixation des indemnités, seront déter-
minés par la législation fédérale.

II. Ces modifications à apporter à la constitu-
tion fédérale doivent être soumises à la votalion du
peuple et des cantons.

III. Le conseil fédéral est chargé d'exécuter le
présent arrêté. •

Nationalrat. — Conseil national.
Sitzung vom 5. Juni 1895, vormittags 8 Uhr. — Séance du 5 juin 1895, à 8 heures da matin.

SSSr 1 »• *'*»«»»•
N

Tagesordnung: — Ordre du jour:

Kevision der Militärartikel der Bundesverfassung;
Révision des articles militaires de la constitution fédérale.

Müller (Ed., Bern), deutscher Berichterstatter
der Kommission : Ich nehme an, dass es sich heute
nur um die Berichterstattung über die Eintretens-
frage handeln kann, weil Ihre Kommission heute
Nachmittag noch einmal zusammentritt, um über
einige Detailpunkte sich schlüssig zu machen. Ein
Hindernis, um heute wenigstens die Berichterstatter
über die Eintretensfrage anzuhören, erblickt die
Kommission in diesem Umstand nicht.

Ihre Kommission ist nach einlässlicher und sorg-
fältiger Prüfung der Vorlage des Bundesrates, ins-
besondere auch nach ihrer finanziellen Seite hin, da-
zu gelangt, dieser Vorlage im wesentlichen beizu-
stimmen. Es herrscht in der Hauptsache zwischen
dem Bundesrat und der Kommission Ueberein-
stimmung, und die Abänderungsanträge, die wir
Ihnen stellen werden, sind mehr, untergeordneter,
zum Teil sogar nur redaktioneller Natur. Sie wissen,
dass die Beschlüsse Ihrer Kommission einstimmig
gefasst wurden, und dass namentlich die Schluss-
abstimmung über die Resultate ihrer Beratung, wie
sie in den Anträgen vorliegen, Einstimmigkeit der

Kommission ergeben hat. Wir glauben darin ein gutes
Omen für die Erledigung der wichtigen Frage erblicken
zu dürfen. Ich will auch zu Ihrer Orientierung bei-
fügen, dass bis zur Stunde aus der Mitte der Kom-
mission mit Bezug auf die Einzelheiten besondere
Anträge nicht gestellt worden sind. Trotz dieser
Einstimmigkeit der Kommission glaubt der Berichter-
statter derselben, dass die Wichtigkeit der Frage,
ihre grosse Tragweite für die künftige Entwicklung
unseres Heerwesens, eine einlässliche Erörterung der
ganzen Angelegenheit erfordert, und dass es ange-
messen sei, auf die bisherige historische Entwick-
lung, auf den gegenwärtigen Zustand und auf die
Art und Weise, wie die Gestaltung der Dinge für
die Zukunft gedacht ist, etwas näher einzutreten.
Es muss Sie aus diesem Grunde der Sprechende
um etwas Geduld bitten und auch um Nachsicht,
weil ihm die rasche Entwicklung, welche die An-
gelegenheit genommen hat — wir glaubten kaum.
dass sie heute schon zur Sprache kommen würde —
nicht die wünschbare Zeit zur Vorbereitung liess.
Wir begrüsoou im übrigen, dass die Frage jetzt

Amtliche» stenographisches Bulletin V. Nr. 3. — Bulletin sténo graphique officiel V, No. 2.
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schon behandelt werden kann, weil wir alle der
Meinung sind, dass eine möglichste Beförderung
dieser nun schon so lange hängigen Angelegenheit
sehr wünschbar ist. Wenn es möglich sein sollte,
im Lauf der gegenwärtigen Session die Ueberein-
stimmung der 'beiden Räte zu erhalten, so würde
damit für die Ausführung der neuen Verfassungs-
artikel, vorausgetzt, dass sie vom Volk und den
Ständen angenommen werden, ein ganzes Jahr ge-
wonnen sein. Es würde dann dem Bundesrat wohl
möglich werden, angesichts der bereits vorhandenen
Vorarbeiten sich bis etwa zum Dezember über das
Ausführungsgesetz, die sogenannte Militärorganisation,
schlüssig zu machen, sodass die Räte in der Dezem-
bersession ihre Kommissionen bestellen und etwa
im März oder Juni künftigen Jahres die neue Militär-
organisation durchberaten könnten, welche darauf,
falls sie weiter keine erfolgreiche Anfechtung erfährt,
auf Ende des Jahres in Kraft erklärt werden könnte.
Das wäre natürlich vom Standpunkt aller derjenigen,
welche glauben, dass durch die Vorlage eine wesent-
liche Besserung erzielt werden könne, ein sehr er-
wünschtes Resultat. Wir sind weit davon entfernt,
zu wünschen, dass die Angelegenheit irgendwie über-
stürzt, dass sie ohne die nötige Umsicht und Ruhe
behandelt werden sollte, und ebenso fern liegt uns,
dem ändern Rat irgendwelche Weisung oder Meinung
über sein Vorgehen zugehen lassen zu wollen; aber
wir glauben gleich von vorneherein betonen zu
dürfen, dass es für die Weiterentwicklung der ganzen
Frage von Bedeutung ist, ob wir in der gegenwär-
tigen Session dieselbe zu Ende beraten können
oder nicht. . . ..

Nach diesen einleitenden Bemerkungen mögen
Sie mir zunächst gestatten, einen Blick auf die Ent-
wicklung der Angelegenheit, wie sie sich im Laufe
der Jahre gemacht hat, zu werfen. Ich glaube, es
genüge für die Zwecke der Berichterstattung, wenn
wir auf das Jahr 1848 zurückgehen und uns in
kurzer Darstellung in Erinnerung rufen, wie sich
die Frage der Militärorganisation der Schweiz seit
1848 entwickelt habe. Das ist ja Ihnen allen wohl-
bekannt; allein für die Beurteilung der entschei-
denden Punkte, auf die es heute ankommen wird,
ist es immerhin gut, sich die verschiedenen Etappen,
welche die Angelegenheit durchlaufen hat, wieder
klar vor Augen zu führen.

Im Jahr 1848 stellte Bern bereits den Antrag,
das Heerwesen als Bundessache zu erklären. Allein
es fand mit dieser Meinung keinen Anklang. Man
hatte finanzielle Bedenken. Man glaubte, eine voll-
ständige Uebernahme des Heerwesens durch den
Bund würde die Finanzen des Bundes, um die man
zu jener Zeit mit Recht sehr besorgt war, allzu sehr
belasten. Auf der ändern Seite baute man auf den
Wetteifer der Kantone, von welchen man sich bessere
Leistungen und grössere Erfolge in der Ausbildung
des Heeres versprach als von einer Centralisation.
Es ist nicht uninteressant, die Gesichtspunkte, welche
damals massgebend waren, heute wieder einmal
näher ins Auge zu fassen. Sie zeigen eine Auffassung
der Dinge, der wir nach dieser längern Zeitperiode
etwas ferner stehen und die uns zum Teil ganz
eigenartig anmutet. Die Kommission sprach sich ge-
rnäss Tagsatzungsabschied, nachdem sie von ihrem
ursprünglichen Antrag, auch den Infanterieunterricht
zu centralisieren, abgegangen war, folgendermassen
aus:

«Die Instruktion der Infanterie von Bundes wegen
würde für die Mannschaft äusserst beschwerlich
sein; denn während nach dem bisherigen Systeme
der Unterricht in engern Kreisen erteilt werden
könne, müssten alsdann die Wehrpflichtigen auf
bedeutende Distanzen von ihrer Heimat entfernt und
an bestimmten Centralpunkten zusammengezogen
werden. Hierdurch werden sie auf Wochen hinaus
ihren Familien und ihrem Berufe entzogen und selbst
zu pekuniären Auslagen veranlasst, welche im ändern
Falle hätten erspart werden können. Der Zweck,
den der Antrag im Auge habe, nämlich eine gleich-
förmige Instruktion, werde dadurch erreicht,' dass
die Bildung der Inslruktoren vom Bunde über-
nommen werde, wodurch die bisherigen willkür-
lichen Verschiedenheiten künftig ausgeschlossen wür-
den. Wenn jedoch die Erfahrung das Unzuträgliche
der vorgeschlagenen Bestimmungen nachweisen sollte ;
— wenn möglichste Gleichförmigkeit und überein-
stimmende Unterrichtsweise auf diesen Wegen nicht
zu erzielen wären, so hätte nach dem Projekte die
Bundesgesetzgebung die volle Befugnis, im Sinne
des Antrages der Gesandtschaft des Standes Bern
eine weitere Centralisation gesetzlich festzustellen.
Der Kantonalismus, welcher sonst zu vielen Inkon-
venienzen Veranlassung gegeben, habe in Beziehung
auf das Militärwesen nicht unvorteilhaft gewirkt;
denn der Wetteifer der einzelnen Kantone, in mili-
tärischer Hinsicht sich auszuzeichnen, habe wesent-
lich zur Hebung des Wehrwesens beigetragen. Dieser
Wetteifer, dieses partikulare Streben, eine gewisse
Stufe .der Vollkommenheit zu erreichen, werde aber
erkalten, sobald eine vollständige Centralisation ein-
trete und damit ein selbstthätiges Wirken der Kan-
tone nicht mehr in Anspruch genommen werde.»

Und im Protokoll der Bundesrevisionskommission
steht darüber: «Wenn den Kantonen das Recht
genommen werde, ihre Truppen selbst zu instruieren,
so werde namentlich das Institut der Landwehr
darunter leiden müssen, indem der Bund soviel Zeit
und Kosten auf das Kontingent verwenden müsse,
dass ihm kaum mehr möglich sein werde, auf die
Bildung der Reserve nachhaltig einzuwirken. Aber
auch in praxi werde die Instruktion besser von den
Kantonen statt vom Bunde übernommen. Der Bund
müsste in die verschiedenen Rayons Instruktoren
entsenden, die nicht immer die gleiche Befähigung
oder den gleichen Eifer besässen, und weil die
Kantone kein Interesse mehr hätten, die Instruktion
zu überwachen, und da, wo Mängel auftauchen,
remedierend einzuschreiten, so werde eine Ungleich-
heit in der Instruktion nicht zu vermeiden sein. Die
einzelnen Kantone hätten mit einer gewissen Eifer-
sucht bis anhin das Militärwesen gepflegt und ver-
hältnismässig hätte die Eidgenossenschaft in keinem
Zweige des Staatshaushaltes mehr geleistet, als
gerade im Militärfach Werde den Kantonen
das Recht, vorzugsweise das Militärwesen zu über-
wachen, zu leiten, entzogen, so werden dieselben
auch ferner nicht geneigt sein, für Aeufnung der
Zeughäuser und Anschaffung von Kriegsmaterial zu
sorgen. Wie unzweckmässig aber es sei, wenn das
Material von Bundes wegen angeschafft werde, be-
weise die eidgenössische Zündkapselfabrik, welche,
wenn sie unter der Leitung eines verständigen und
umsichtigen Privaten stände, wenigstens ein Dritt-
teil mehr rentieren müsste, als es dermalen der
Fall sei.»
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Sie sehen, man hatte Bedenken, den Unterricht '
— es handelte sich ja wesentlich um diesen — eid-
genössisch zu gestalten, weil man die grossen Di-
stanzen, die nun heute keine Bedeutung mehr haben,
fürchtete und weil man sich vor der finanziellen Seite
der Frage scheute. Es gieng dann aus den dama-
ligen Beratungen folgendes Schlussresultat hervor:

«1. Das Bundesheer besteht aus den Kontingenten
der Kantone und teilt sich in Auszug und Reserve.

«2. In Zeiten der Gefahr kann der Bund auch
über die übrigen Streitkräfte, die Landwehr, verfügen.

«3. Der Bund übernimmt den Unterricht der
Spezialwaffen, denjenigen der Instruktoren der übrigen
Waffen und den höhern Militärunterricht. Der Unter-
richt der Infanterie und der Schützen bleibt den
Kantonen, wird aber vom Bund überwacht. Die
Gesetzgebung kann weitere Centralisation des Unter-
richtes eintreten lassen.

«4. Bund und Kantone teilen sich in die Lieferung j
des Kriegsmaterials,»

Die weitere • Centralisation des Unterrichts wurde
der Bundesgesetzgebung gestattet; es ist indessen
meines Wissens davon nur in Bezug auf die Scharf-
schützen Gebrauch gemacht worden. Endlich sollte
der Bund den Unterricht der Infanterie, sowie die
Anschaffung, den Bau und den Unterhalt des Kriegs-
zeuges zu überwachen haben, und eine weitere Be-
stimmung, die uns heute ganz eigentümlich anmutet,
war die, dass alle Truppenabteilungen im eidgenös-
siuchen Dienst ausschliesslich die eidgenössische Fahne
führen sollten. Das sind die Resultate der Beratungen
im Jahre 1848. Es ist davon vieles in der Revision
von 1874 wiederholt worden; allein zur Beurteilung
des successiven Entwicklungsganges, wie er sich in
jener Zeitperiode gemacht hat, schien es mir doch
angemessen, darauf hinzuweisen, wie es sich schön
1ÊS48 darum handelte, in wie weit ein Mehr oder
Weniger des Militärwesens durch den Bund zu be-
sorgen sei und wie weit durch die Kantone.

Es kam dann das Kriegsjahr 1870/71 und wir
erhielten den Bericht des Generals Herzog über die
Grenzbesetzung, einen Bericht, der in ebenso schlichter
als überzeugender, rückhaltloser Weise die Mängel
biossiegte, welche sich bei der Grenzbesetzung ge-
zeigt, hatten. Ich will auf die Ausführungen dieses
Berichtes nicht eintreten. Es gehört das nicht zur
heutigen Erörterung., aber er war doch die wesent-
liche Ursache ; dass sich unmittelbar darauf bei den
Beratungen des Verfassungsentwurfes von. 1872 und
später auch bei denjenigen des Entwurfes von 1874
eine starke Strömung geltend machte, die verlangte,
dass das gesamte Heerwesen vom Bunde übernommen
werde. Es ist zwar diese Behauptung im Grunde
nicht vollständig richtig; aber es war die damalige
Auffassung von der Bewegung von 1871 und 1872,
Der Ruf war: Uebernahme des Heerwesens durch
den Bund, wobei in den breiten Massen des Volkes
eine gewisse Unklarheit darüber herrschte, was
darunter zu verstehen sei.

Nach dem Entwurf von 1872 handelte es sich
zunächst um die Beseitigung der Kontingente der
Kantone. Diese hätten Ungleichheiten und Unge-
rechtigkeiten zur Folge, und man war ziemlich all-
gemein damit einverstanden, dass sie abgeschafft
werden sollen. Statt dessen wollte man 1872 sagen:
« Das Bundesheer besteht aus der gesamten nach
der eidgenössischen Gesetzgebung dienstpflichtigen
Mannschaft. In Zeiten der Gefahr kann der Bund

auch über die nicht zum Bundesheer gehörende
Mannschaft und über die übrigen Streitmittel der
Kantone, verfügen. Die Kantone verfügen über die
Wehrkraft- ihres Gebietes, soweit sie nicht durch
verfassungsmässige oder gesetzliche Anordnungen
des Bundes beschränkt sind. » Dann wurde, wie
schon 1848, die Organisation des Bundesheeres als
Gegenstand der Bundesgesetzgebung erklärt^ Es
wurde aber schon 1872 der Satz beigefügt: t So-?
weit nicht militärische Gründe entgegenstehen, sollen
die taktischen Einheiten aus der Mannschaft des-
selben Kantons gebildet werden. » Dieser Satz, der
auch in der 74er Verfassung steht, datiert also schon
aus dem Jahre 1872. Die Kosten des Unterrichts,
der Bewaffnung, Bekleidung und Ausrüstung des
Bundesheeres müsste der Bund tragen, das Kriegs^
material der Kantone, an den Bund übergehen und
dieser auch berechtigt sein, die Waffenplätze etc.
zu übernehmen. Das ist der Grund, weshalb. ich
sage, es sei nicht richtig, wenn man heute annehme,
dass 1872 bereits das ganze Heerwesen dem Bunde
hätte übertragen werden sollen. Die Ausführung
des Militärgesetzes in den Kantonen sollte durch
die kantonalen Behörden geschehen. Im übrigen
waren nach diesen Vorschlägen definitiv nur die
Beseitigung der Kontingente, die Kostenfrage und
die Uebernahme des Kriegsmaterials geordnet, wäh-
rend der Gesetzgebung die Organisation des Heeres
vorbehalten blieb, wobei allerdings die Meinung der
damaligen Mehrheit die war, dass das Gesetz doch
die Organisation der Truppenkörper» die Wahl der
Offiziere u, s. W. im sogenannten centralistischen
Sinne hätte lösen sollen. Wenn man über dieso
Frage die Parteiprogramme und die Erklärungen
der Parteien im gedruckten Protokolle der Verhand-
lungen des Nationalrates nachliest, so wird man zu
diesem Resultate gelangen. Der Entwurf von 1872
wurde verworfen, indessen nur mit einer schwachen
Mehrheit von 5363 Stimmen und einer Standes-
stimme, und diese grosse Minderheit, die sich für
den Entwurf ausgesprochen hattej gab der Bundes-
versammlung Veranlassung, sofort neuerdings Hand
ans Werk zu legen und zu sehen, ob nicht über
diejenigen Punkte, von welchen man annahm, dass
sie die Verwerfung des Entwurfes wesentlich beein-
flusst hätten, eine Verständigung herbeizuführen, sei.
Bekanntlich ist daraus die 1874or Verfassung ent-
standen, deren Hauptgrundsätze mit Bezug auf das
Militärwesen sich in folgenden Sätzen zusammen-
fassen lassen :

1) Das Bundesheer besteht nicht mehr aus den
Kontingenten, sondern aus den « Truppenkörpern »
der Kantone — die Skala wurde also abgeschafft
— und zudem aus allen militärpflichtigen Sohwei-.
zern, welche nicht zu den kantonalen TrüppenkÖr-
pern gehören — ein Satz> den wir erst aus der
Militärorganisation verstehen, indem diese Bestim-
mung es ermöglichte, Truppeneinheiten aufzustellen,
welche ohne Rücksicht auf die kantonalen Grenzen
formiert werden können.

2) Die Verfügung über das Bundesheer und alle
vorhandenen Streitmittel, also auch über den Land-
sturm, ist, dem Bunde ausdrücklich gewählt.

3) Der gesamte Militärunterricht geht an den
Bund über.

4) Die Anschaffung des gesamten Kriegsmaterials
ist Sache des Bundes; einzig Bekleidung und per-
sönliche Ausrüstung der Mannschaft ifterden von den
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Kantonen angeschafft und unterhalten ; die daheri-
gen Kosten werden aber vom Bunde vergütet. Der
Wehrmann hat das Recht auf unentgeltliche Aus-
rüstung.

5) Die Gesetzgebung ist Sache des Bundes. Die
Ausführung in den Kantonen geschieht gemäss Bun-
desgesetz durch die kantonalen Behörden.

6) Soweit nicht militärische Gründe entgegen-
stehen, sollen die Truppenkörper aus der Mann-
schaft desselben Kantons gebildet werden. Die
Zusammensetzung dieser Truppenkörper, die Für-
sorge für die Erhaltung ihres Bestandes und die
Ernennung und Beförderung ihrer Offiziere ist unter
Beobachtung der durch den Bund aufzustellenden
allgemeinen Vorschriften Sache der Kantone.

7) Der Bund hat das Recht, bestehende Waffen-
plätze und die zu militärischen Zwecken bestimmten
Gebäude (Zeughäuser u. s. w.) gegen gesetzliche
Entschädigung an sich zu ziehen oder mietweise zu
benützen.

8) Der Bund stellt über den Militärpflichtersatz
einheitliche Bestimmungen auf.

Das sind die Grundsätze, welche die 1874er
Verfassung enthält, und welche die Grundlage unserer
gegenwärtigen Militärorganisation bilden. Es ist nicht
ohne Interesse, anschliessend daran einen kurzen
Ctang durch die Bestimmungen der Militärorganisa-
;ion zu machen und zu sehen, wie die Hauptsätze
der Bundesverfassung in dem Militärorganisations-
gesetz, das noch im selben Jahre 1874 erlassen
wurde, ihre Ausführung gefunden haben, und wie
sich da diese Doppelstellung von Bund und Kantonen
im einzelnen gestaltet. Die Rekrutierung ist Sache
der eidgenössischen Militärverwaltung, aber unter
Mitwirkung der kantonalen Behörden. Die Kontroll-
führung ist Sache der Kantone unter Aufsicht des
Bundes. Die Truppeneinheiten sind teils solche
des Bundes teils solche der Kantone; Einheiten des
Bundes sind : Die 12 Guidenkompagnien, die Park-
kolonnen, die Feuerwerkerkompagnien, die Train- und
Geniebataillone, dieSanitäts- und Verwaltungstruppen.
Einheiten der Kantone sind: Die Infanterie- und
die Schützenbataillone ; für die letzteren und die
Bataillone von Appenzell und Unterwaiden wählt
jedoch der Bundesrat die Stäbe; ferner die Dragoner-
schwadronen, die Feld- und Gebirgsbatterien und
die Positionskompagnien. Die Wahl der Offiziere
steht für die eidgenössischen Einheiten dem Bundes-
rate, für die kantonalen den Kantonen zu mit Vor-
behalt jedoch der Schützenbataillone und der er-
wähnten kombinierten Bataillone von Appenzell und
Unlerwalden. Aber bei der Wahl der Offiziere sind
auch die Kantone an die eidgenössischen Vorschriften
gebunden ; ich erinnere an die Fähigkeitszeugnisse,
an eine gewisse Dienstleistung u. s. w. Ueberdies
wählt der Bundesrat die Kommandanten der zu-
sammengesetzten Truppenkörper, auch die Regiments-
kommandanten und die Offiziere des Generalstabes.
Die Kantone sorgen für den sogenannten Vorunter-
richt, Turnunterricht und eigentlichen militärischen
Vorunterricht, worüber aber der Bund die erforder-
lichen Weisungen an sie erlassen wird; wir wissen,
dass das noch auf den heutigen Tag in unerreich-
barer Ferne liegt, und zwar aus guten Gründen.
Der gesamte übrige Unterricht liegt der Eidgenossen-
schaft ob; dagegen besorgen die Kantone die Be-
kleidung und persönliche Ausrüstung der Mann-
schaft nach den Vorschriften des Bundes, während

der Bund die Bewafl'ung besorgt, die Kantone aber
die abgenommen Waffen aufzubewahren und zu
unterhalten haben. Der Bund schafft die Korpsaus-
rüstungen an, die Kantone verwahren und unterhalten
dieselben. Nur das Material der vorgenannten
höheren Verbände wird auch vom Bunde verwaltet. Zu
diesem spezifisch eidgenössischen Material — es
sind das Kleinigkeiten, aber immerhin nicht ohne
Interesse, weil sie viele Streiterien zur Folge hatten
— gehören unter anderem die Geschütze, die Fuhr-
werke und die Ausrüstung der Landwehr-Feldbatterien,
die Ergänzungsgeschütze zu jeder Batterie, die Ge-
schirre und die ganze Ausrüstung, die Ausrüstung
des Divisionsparks, das Material der Verwältungs-
truppen, die den Stäben zugeteilten Fourgons und
Fuhrwerke, alles nebst dem Bestände an Pferden
und Pferdeausrüstung. Der Bund erstellt sodann
die gesamte Munition, davon gibt er den Kantonen
denjenigen Teil ab, welcher von den Truppenein-
heiten als Taschenmunition mitgeführt wird oder
als Ausstattung der Korpsfuhrwerke zu dienen hat.
Die Pferdestellung ist geteilt zwischen Bund und
Kantonen, je nachdem es sich um Einheiten des
Bundes oder der Kantone handelt; nur trägt auch
da der Bund die ganzen Kosten. Verpflegung und
Quartier sind Sache des Bundes; dagegen ist das
Aufgebot Sache der Kantone. Zur Durchführung
dieser ganzen dualistischen Einrichtung haben Sie
auf der einen Seite die eidgenössischen Militärbe-
amten, die Waffen- und Abteilungschefs mit ihren
Bureaux und auf der anderen Seite die kantonalen
Miiitärdirektionen mit ihrem Personal.

Das ist in kurzen Zügen ein Bild des gegen-
wärtigen Zustandes unserer Heeresorganisation, wie
sie sich inîolge der Verfassung von 1874 gestaltete.
Sie erinnern sich, dass diese Neuordnung der Dinge
in den ersten Jahren ihres Bestandes einer eigent-
lichen Reaktion gegen das ganze Militärwesen ge-
ruîen hat. Es entstanden eine Menge von Friktio-
nen, Konflikten und Kollisionen namentlich zwischen
den verschiedenen Verwaltungsorganen, welche ein
Geîuhl der Unbefriedigtheit im ganzen Volke her-
vorriefen, und unser Wehrwesen lief damals Gefahr,
recht eigentlich beim Volke in Misskredit zu geraten.
Es sei ferne von mir, die Schuld für diese Erschei-
nungen diesem oder jenem zuzuschreiben; es ist ge-
wiss, dass Fehler hüben und drüben begangen wor-
den sind; aber meines Erachtens fällt noch vielmehr
in Betracht, dass diese starke Reibung des neuen
Organismus in seiner Natur begründet war, dass
diese vielgestaltige, in den Details schwer ausein-
ander zu haltende und schwer mit einander in Ueber-
einstimmung zu bringende Organisation nicht ohne
weiteres richtig spielen konnte; das lag in ihrer
innersten Natur, in ihrem Wesen, in ihrem Dualis-
mus. Indessen hat man sich allmählich aus diesem
Zustande doch etwas herausgearbeitet, und es fallen
für die Rehabilitation der neuen Ordnung der Dinge
namentlich die unbestreitbaren Erfolge in Betracht,
welche die Uebernahme des gesamten Unterrichts-
wesens durch den Bund aufzuweisen hatte. Jahr für
Jahr wurde ein erfreuliches Fortschreiten der Aus-
bildung unserer Infanterie konstatiert und es ist ge-
wiss nicht mit Unrecht geschehen, wenn dieses
Fortschreiten der Uebernahme des gesamten Unter-
richtes durch den Bund zugeschrieben würde. Anderer-
seits hatten sich zwar die eidgenössischen und kan-
tonalen Verwaltungsorgane mehr und mehr anein-
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ander gewöhnt und die Maschine spielte besser.
Allein in den Kreisen der Offiziere speziell machte
sich doch frühzeitig und fortwährend und ununter-
brochen das Gefühl geltend, dass für den Ernstfall
die Maschine viel zu kompliziert sei und dass wir
uns in einem Stadium des Ueberganges befinden,
aus dem man möglichst bald und rechtzeitig heraus-
kommen sollte. In verschiedenen kantonalen Offi-
ziersgesellschaften und auch in der eidgenössischen
Offiziersgesellschaft wurde die Frage der Verein-
heitlichung des Militärwesens, wie man sie zu be-
zeichnen pflegt, wiederholt und einlässlich erörtert
und das Resultat dieser Besprechung in den Kreisen
derjenigen, welche, wenn Sie wollen, bei dieser
Frage interessiert waren, welchen diese Frage aber
auch am nächsten lag und welche sich Kraft ihrer
Stellung damit zu beschäftigen hatten, war eine Ein-
gabe des schweizerischen Offlziersvereihs an den
Bundesrat vom November 1888, eine Eingabe, wel-
che, wenn ich nicht irre, von einem Gesetzesent-
wurfe begleitet war, von einem Vorprojekte, welches
so im allgemeinen die hauptsächlichen Grundzüge
bereits enthielt, die nunmehr als das Bild der Zu-
kunft ins Auge gefasst werden. Es folgte dieser
Eingabe die vom Sprechenden und einer Anzahl
Kollegen gestellte Motion, durch welche der Bundes-
rat eingeladen wurde, die Frage der Militärreform
zu untersuchen und darüber dem Rate Bericht und
Antrag vorzulegen. Sie wissen aus der Botschaft,
weshalb die Erledigung dieser Motion vom Jahre
1889 eigentlich bis heute auf sich warten liess; es
sind gute Gründe gewesen, und ihr Berichterstatter
ist weit entfernt davon, dem Bundesrate oder dem
Militärdepartemente einen Vorwurf machen zu wollen
deshalb, weil die Sache nicht früher gebracht wor-
den ist. Die Herstellung der Kriegsbereitschaft war
allerdings vor etlichen Jahren dringender, nahe-
liegender und die eingehenden Vorberatungen, wel-
che stattgefunden haben, bis sich schliesslich der
gegenwärtige Vorschlag aus denselben ergeben hat,
sind nicht zum Schaden der ganzen Angelegenheit
erfolgt, sondern sie haben — wir sind darüber wohl
alle einig — dazu gedient, die Frage ganz wesent-
lich abzuklären, zu vereinfachen und sie auch in
ein ruhiges, sachliches Fahrwasser zu leiten.

Ich will Sie nun, um meinen historischen Abriss
damit zu schliessen, nur noch an die Vorlage des
Bundesrates, betreffend eine neue Truppenordnung,
erinnern. Es war die Idee aufgetaucht und sie er-
schien eine Zeit lang als sehr plausibel, vorweg die
Truppenordnung einer Revision zu unterwerfen, was
ohne Revision der Verfassung möglich gewesen wäre
und wofür gewisse Gründe unbedingt sprachen. Es
war eine dringliche Sache, die Organisation der
Armeekorps fester und definitiv zu gestalten und so
einzurichten, dass diese .Institutionen ihrem Zweck
auch entsprechen können. Es war eine dringliche
Angelegenheit und ist es noch heute, die Organi-
sation der Landwehr zu reformieren und sie so zu
gestalten, dass -sie den Anforderungen des Krieges
entsprechend ist. Das waren vielleicht die beiden
Hauptgesichtspunkte, welche man ins Auge gefasst
hatte, um zunächst mit dieser neuen Tmppenord-
riung zu kommen und zu versuchen, ob sich da,
nicht wenigstens dieser Teil der Frage vorweg lösen
lasse. Das wurde von der Bundesversammlung ab-
gelehnt uni zvv-'ir mit der Motivierung, dass man
es vorziehe, die ganze Frage anzupacken und dass

man dazu bereit sei. Es wurde also der Bundesrat
veranlasst, mit einer Gesamtvorlage über 'die Mili-
tärreform vor die Räte zu gelangen und man war
sich auch wohl darüber klar, dass diese Gesamtvor-
lage mit einer teilweisen Revision der Militärartikel
der Bundesverfassung beginnen müsse.

Denn dass irgend etwas Erkleckliches, irgend
eine erhebliche Verbesserung auf dem Gebiete des
Wehrwesens zu erreichen sei ohne wesentliche Um-
gestaltung der Heeresverwaltung, das war wohl von
vornherein klar und die Umgestaltung der Heeres-
verwaltung forderte von vornherein gebieterisch die
Revision der Verfassungsartikel. So ist es gekom-
men, dass wir heute nicht vor einem Gesetzesent-
wurf im allgemeinen, sondern vor einem Entwurf
betreffend die Revision der sog. Militärartikel der
Bundesverfassung stehen.

Gestatten Sie mir noch, einige kritische Betrach-
tungen über den gegenwärtigen Zustand der Dinge
anzustellen. Es hat sich zwar vielleicht îur Sie aus
der Schilderung dieses Zustandes ohne weiteres die
Kritik desselben ergeben. Allein es darf doch wohl
etwas näher darauf eingetreten werden, da es sich
darum handelt, klar zu stellen, weshalb wir glauben,
dass es nicht angehe, länger so weiter zu kutschie-
ren, wie es gegenwärtig geschehen muss. Im Grunde
liegt das Hauptmoment der Kritik schon in den
Grundlagen der 74er Verfassung. Denn wenn Sie im
Ingress derselben lesen, dass der Bund .gegründet
sei in der Absicht, «die Einheit, Kraft und Ehre der
schweizerischen Nation zu erhalten und zu fördern»,
wenn in Art. 2 der Verfassung gesagt wird: «Der
Bund hat zum Zweck: Behauptung der Unabhängig-
keit des Vaterlandes gegen aussen», so sollte mau
meinen, die logische, konsequente Schlussfolgerung,
die sich aus diesen Grundlagen unserer Staatsorga-
nisation ergebe, müsse lauten: «Das Heerwesen ist
Sache des Bundes». Wir haben gesehen, wie weit
man von diesem Schlüsse noch entfernt war. Allein
ich glaube, es darf gesagt werden, dass" es doch
nichts ist als eine ganz natürliche Entwicklung des
Grundgedankens unserer Verfassung, wenn sich mehr
und mehr die Ueberzeugung Bahn bricht, dass das
Heerwesen Sache des Bundes sein muss. Das liegt
in der Organisation des Bundes, wie wir sie seit
1848 haben und wie wir sie im Jahre 1874 weiter
gebildet haben ; was heute geschehen soll, ist nur die
naturgemässe, gesunde, im Grunde selbstverständlich«
Weiterentwicklung der Grundidee unseres ganzen
Verfassungswerkes. Denn dass die Zweispurigkeit
in allen Materien des Verwaltungswesens des Heeres
kein zweckdienendes Werkzeug is.t, das, glaube ich,
ist heute nicht notwendig näher nachzuweisen. Man
ist in allen Kreisen der Sachverständigen darüber
einig, dass das Werkzeug eines Heeres, wenn es
seinen- Zweck erfüllen soll, aus einem GUSS ge-
schaffen sein muss und dass, wenn diese Einheit
und Uebereinstimmung fehlt, Friktionen und Schwie-
rigkeiten entstehen, welche die Probe des Krieges
nicht aushallen. Damit bin ich weit entfernt, zu
sagen, dass wir für eine zukünftige Organisation
des Heerwesens der Mitwirkung der Kantone von
vornherein und nach allen Richtungen entbehren
können und entbehren sollen. Ich bin auch weit
entfernt, zu sagen, dass der Boden unserer geschicht-
lichen Entwicklung nicht auch wesentlich in Be-
tracht fallen muss, wenn wir suchen, wie wir die
zweckmässige Lösung des Problems erhalten. Allein
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das wollte ich von vornherein betonen, dass das
"Werkzeug, das wir schaffen wollen, ein einheit-
liches, ein ganzes, ein kräftiges sein muss, dass das
Gefüge ' dem stärksten Sturm muss Stand halten
könne'n.

In dieser Hinsicht ist der schwächste Punkt
unserer gegenwärtigen Organisation in dem Dualis-
mus, der in der Verwaltung besteht, zu suchen.
Da ist zunächst darauf aufmerksam zu machen, —
obschon ich diesem Punkte nicht das Gewicht bei-
lege, das man ihm auch schon beigelegt hat —,
dass der Bund heute im Grunde keine oder doch
eine nur ganz ungenügende Macht hat, um seine Au-
torität in militärischen Dingen erfolgreich zur Gel-
tung zu bringen, wenn ihm Widerstand geleistet
werden sollte. Der Bundesrat kann nicht wegen jeder
Kleinigkeit einen eidg. Kommissär ernennen und hin-
schicken, um die Differenz zu ordnen oder gar eine
bewaffnete Intervention inscenieren. Das geht nicht.
Thatsäßh'lich ist der Bund, so wie die Dinge liegen,
vom guten Willen der Kantone abhängig. Es ist er-
freulich, konstatieren zu können, und der Bundes-
rat thut es auch in der Botschaft, dass dieser gute
Wille im allgemeinen vorhanden ist, und ich glaube,
wenn er im einzelnen Falle etwa als nicht vorhanden
sich erzeigen sollte, das mehr die Schuld dieser
oder jener einzelnen Persönlichkeit ist, oder viel-
leicht eines Fehlers, der an diesem oder jenem
Orte liegen mag, wo es sehr schwer hält, festzu-
stellen, wie der Konflikt eigentlich entstanden ist.
Im allgemeinen und im grossen und ganzen fehlt
es nicht am guten Willen. Wir dürfen das mit
Freudien konstatieren. Es fehlt auch nicht an der
Befähigung, das zu thun, was vom Bunde verlangt
wird. Dass aber Könfliktfälle mehr oder minder
schwerer Art vorkommen können, haben die ersten
Jahre der gegenwärtiger! Organisation mt Genüge
gezeigt, und wir wollen nur hoffen, dass 'ähnliches
nicht wiederkehren möge. Doch ein entscheidendes
Gewicht würde ich, wie gesagt, auf diesen Punkt
flicht legen, obschon er eine gewisse Bedeutung hat.

Dagegen lege ich grosses Gewicht auf den Um-
stand, dass der gegenwärtige Dualismus die Ursache
einer viel zu weit gehenden Centralisation gewisser
Verwaltungszweige isti Der Waffenchef der Infan-
terie, Kterr Oberst-Körpskommandant Feiss, hat sich
schon im Jahre 1886 in einem Vortrag, den er .im
öffiziersverein der Stadt Bern hielt, folgendermassen
ausgesprochen: «Eine solche einheitliche Gestaltung
der Militärverwaltung wird oft fälschlich «Centrali-
sation» genannt. Als Schlagwort gegen alle fort-
schrittliche Entwicklung im Bundesleben ist diese
Bezeichnung verbraucht; es wohnt ihr keine Züg-
kraft mehr inné. Wir wehren uns daher gegen eine
solche Benennung unserer Bestrebungen blöss, um
von vornherein falsche Auffassungen zu vermeiden.
Centralisation, falsch verstanden, schädliche Centra-
lisation ist in Wahrheit in der gegenwärtigen schwei-
zerischen Armeeverwaltung vorhanden. Beim Ab-
gang einer zweckentsprechenden Bezirksverwaltung
wird allzuviel vom Centrum aus administriert. Man
ist dazu gezwungen, obschon man ari maßgebender
Stelle géwiss die volle Einsicht hat, dass damit eine
bureaukratische Vielregiererei grossgezogen wird, die
nietet im stände ist, das Leben bringende Blut mit
kräftigem Pnlsschlage allen Teilen des Körpers zu-
zuführen. Der Uebergang der ganzen Militärverwal-
tung aaa. deü Buna Wird daher eine Décentralisation

zur Folge haben, weil eine Menge Befugnisse cen-
traler Administrativbeamter (z. B. der Waffenchefs;
füglich an die Militärdirektoren der Divisionskreise
übertragen werden kann.» Sie sehen, wie der Waffen-
chef der Infanterie diese Sache auffasst, und ich
glaube, es kann nicht genug betont werden, wie
richtig diese Anschauung war und ist. Genie, Sanität,
Verwaltung werden zur Stunde eigentlich einfach von
den Waffenchefs verwaltet, Artillerie und Kavallerie
wenigstens zum Teil.

Die Folge davon ist in erster Linie, dass wir
noch auf den heutigen Tag zugestehen müssen, dass
die Armee vielmehr aus den einzelnen Waffen oder
Truppengattungen als aus Truppeneinheiten besteht.
Sie haben das Corps der Infanterie, das Corps dei
Artillerie, das Corps der Kavallerie, das Corps des
Genie u. s. w. ; aber Sie haben viel weniger das
allgemeine Gefühl, dass Infanterie, Artillerie, Kaval-
lerie, Genie etc. zusammen bestimmte Verbände aus-
machen, die die Bestimmung haben, sich gegenseitig
zu unterstützen, zusammen zu arbeiten, und die ein
einheitliches Ganzes für den Gebrauch des Führers
bilden müssen. In der Truppe fehlt der erforderliche
Gedanke der Einheit und die Einheit selbst. Das ist
eine Erscheinung, die meiner Ueberzeugung nach
von den allerschlimmsten Folgen sein könnte. Wir
müssen daher durch die Organisation unserer Ein-
richtungen dahin trachten, dass in den verschiedenen
Waffen das Gefühl der Zusammengehörigkeit lebendig
wird. Das wird kommen, wenn Sie nicht mehr, wie
gegenwärtig, einzelne Spezialwaffen durch die Waffen-
chefs und die Infanterie und andere Teile von Spezial-
Waffen durch kantonale Verwaltungen verwalten lassen.
Wenn Sie die Verwaltungen in den Divisiohskreisen
organisieren und diesen alles übertragen, was in dem
betreffenden Kreise an militärischen Institutionen,
in personeller und materieller Hinsicht, vorhanden
ist, so wird dann, was an Infanterie und an Spezial-
waffen zu dem betreffenden Kreise gehört, in der
Verwaltung, in der Kontrollführung, in den Details,
im Verkehr, in dem ganzen Getriebe der Administra-
tion von dem Gedanken beherrscht sein, dass es
zusammengehört, während wir es gegenwärtig in
allen diesen Dingen förmlich künstlich auseinander-
reissen Und hier kantonal, dort eidgenössisch, und
WO es eidgenössisch ist, noch durch verschiedene
Waffenchefs verschieden verwalten. Das ist der eine
schwerwiegende Uebelstand, den die gegenwärtige
Art der Centralisation zur Folge hat.

Ein anderer Uebelstand dürfte in den oft gehörten
und mitunter wohl nicht ganz unberechtigten Klagen
über bureäukratisöhes Wesen in militärischen Dingen
zum Ausdruck gelangen. Kontrollen, Bekleidung,
Ausrüstung, Bewaffnung, Fuhrwerke, Pferde, Ge-
schirre, Munition sind von gesonderten Amtsstellen,
teils eidgenössischen, teils kantonalen, teils kanto-
nalen und eidgenössischen, verwaltet. Da ist es
klar, welche Vielschreiberei aus diesem Zustande
entstehen muss, wie schwierig der Verkehr ist und
wie ausserordentlich leicht in den einzelnen Dikas-
terien, auf den einzelnen Bureaux ein formalistischer
Geist Platz greift, der für das Ganze unbedingt vom
Uebel ist. Fragen Sie irgend einen höhern Offizier,
der in der Lage war, die Vorbereitungen für einen
Truppenzusammenzug zu treffen ! Fragen Sie Herrn
Oberst-Corpskommandant Ceresole, der sich gegen-
wärtig mit dieser Arbeit zu befassen hat, was da
alles für merkwürdige und unglaubliche Details zum



Vorschein kommen und welche Schwierigkeiten zu
überwinden sind, bis man nur sicher ist, dass die
Pferde, Geschirre, Fuhrwerke, Munition, Trompeter etc.
zur rechten Zeit am rechten Platze erscheinen. E«
ist unglaublich, welche Vielschreiberei da entsteht
und wir machen uns im allgemeinen keinen Begriff
davon, wie schwer es bei der Art und Weise der
Verteilung dieser Administrativgeschäfte, wie sie sich
noch gegenwärtig macht, hält, das Ganze zum Klappen
zu bringen.

Daher kommt es auch, dass jeder Truppenfüh-
rer, der berufen ist, eine grössere Uebung zu leiten,
damit beginnen muss, dass er durch einen Spezial-
befehl alle diese Details ordnet, welche durch die
Organisation geordnet sein sollten. Nun kann man
in Friedenszeiten, wenn man ein ganzes Jahr oder
noch länger zum voraus weiss : . die Reihe kommt
an mich, mit aller Gemütsruhe alle diese Vorberei-
tungen treffen. Aber wie es gehen wird, wenn
überraschend der Mobilmachungsbefehl ergeht und
man nicht mehr Zeit hat, alle diese Vorbereitungen
zu treffen, das ist das grosse Rätsel, vor dem wir
alle stehen und das uns bange macht.

In der übermässigen, durch die Verbindung der
verschiedenen Abteilungen unter sich und durch
ihren Verkehr mit den 25 kantonalen Militärverwal-
tungen komplizirten Centralisation liegt eine eigent-
liche Gefahr und ein grosser Uebelstand des gegen-
wärtigen Zustandes.

Allein auch in anderer Richtung ist ein wesent-
licher Missstand zu konstatieren. Es hat der Dua-
lismus von Bund und Kantonen in der Verwaltung
jedenfalls unbedingt auch eine Schwächung der kan-
tonalen Organe zur Folge und zwar in der Weise,
dass — wie die Diuge gegenwärtig liegen — die
kantonalen Regierungen sich im grossen und ganzen
nicht mehr direkt mit der Militärverwaltung befassen.
In der Regel wird das Militärdepartement irgend einem
einem ändern Departement angehängt; — bald finden
wir es bei der Erziehungsdirektion, bald bei der
Polizeidirektion, bald vielleicht bei der Justizdirek-
tion, je nachdem dieses oder jenes Mitglied der
Regierung sich besonders zur Verwaltung des kan-
tonalen Militärwesens eignet. Allein, wie gesagt, es
bildet gewissermassen ein Accessorium des betr.
Departements und die untern Beamten besorgen den
wesentlichsten Theil der Geschäfte. Und worin beste-
hen diese Geschäfte ? Sie bestehen in der Kontroll-
führung — hier ist es selbstverständlich, dass da-
mit ünterbeamte der Kanzlei beauftragt werden
müssen —, ferner in der Beschaffung der Bekleid-
ung und Ausrüstung und damit befassen sich die
kantonalen Kriegskommissariate, welche die Sache"
vorbereiten, und der Militärdirektor und die Regie-
rung befasst sich damit höchstens, wenn es sich um
den Abschluss von Verträgen handelt, aber nicht um
den kleinlichen, täglichen Embarras der Aufbewahr-
ung, der Flickereien, der Dislokation u. s. w. Dann
steht den Regierungen die Wahl der Offiziere zu, die
allerdings durch die Regierungen selbst — teilweise
sogar — für die Bataillonskommandanten — durch die
£r. Räte erfolgt, eine Ueberlieferung, die im Grunde
bis auf den heutigen Tag eine unverständliche ist und
die sich namentlich dann schön machen würde, wenn
es sich darum handeln sollte, einen solchen Offizier
abzuberufen, weil die Wahlbehörde auch die Abbe-
rufung aufzusprechen hat und man mit dem gan-
zen unangenehmen Handel vor den Gr. Rat gelan-

gen müsste. Allein auch in Bezug auf die Wahl der
Offiziere, was thut dabei die Regierung, was thut
die Militärdirektion? Sie sind gebunden durch die
Fähigkeitszeugnisse, sie haben vielleicht eine gewis-
se Wahl mit Bezug auf die Reihenfolge, in der
diese Beförderungen vorgenommen werden, aber in
der Hauptsache wird auch da die Kanzlei die Ge-
schäfte vorbereiten und besorgen. Sodann haben sie
die Zeughäuser; diese werden von ihren Verwaltern
verwaltet, die dafür da sind; auch damit befassen
sich die kantonalen Militärdirektionen nicht.

Es darf also wohl gesagt werden, dass der Dua-
lismus in dieser Beziehung seinen nachteiligen Ein-
fluss geltend gemacht hat, und man hat das auch
schon längst erkannt. Hr. Bundesrat Welti hat im
Jahre 1874 alle diese Schwierigkeiten mit klarem
Blick vorausgesehen und auf dieselben hingewiesen,
und es ist von Leuten, die ein kompetentes Urteil
beanspruchen dürfen, der Satz aufgestellt worden,
dass aus all diesen Gründen die Garantie dafür nicht
übernommen werden könne, dass dieser ganze, kom-
plizirte Organismus im Ernstfalle auch dasjenige er-
fülle, was man von ihm erwarten müsse, dass er
im stände sein werde, für die Beschaffung alles des-
sen, was nötig sein wird, die erforderlichen Dienste
ze leisten. Das sagt denn auch der Bundesrat in
seiner Botschaft und er gibt damit gewiss der all-
gemeinen Ueberzeugung aller derjenigen Ausdruck,
die sich mit der Frage schon einlässlicher befasst
haben.

Es sind also die Uebelstände, hierseitiger Auf-
fassung nach, hauptsächlich in der bestehenden Or-
ganisation der Verwaltung zu suchen, und die Re-
organisation der Verwaltung muss das Hauptziel der
im Wurf liegenden Revision sein.

Ich will aber doch noch auf einige andere, mehr
sekundäre Zustände aufmerksam mache. So ist die
Beschaffung der Bekleidung und Ausrüstung Sache
der Kantone. Sie wissen, zu welchen Differenzen
dies auch schon Anlass gegeben hat, welche gern
gesehene Person der eidgen. Oberschneider auf den
eidgen. Waffenplätzen war, was man den Kantonen
alles vorgeworfen hat mit Bezug auf die Kostenfrage
und was daraus für Unmusse und für Erbitterung
entstanden ist. Ein Hauptnachteil aber ist meines
Erachtens darin zu suchen, das wir unter dem
gegenwärtigen Zustand der Dinge nicht dazu gelangen
werden, eine einigermassen genügende Bekleidungs-
und Ausrüstungsreserve zu beschaffen. Der Bund
will dafür keine ausserordentlichen Ausgaben bewilligen
so lange er sich sagen muss, das ganze Geschäft stehe
auf wackligen Füssen und es sei besser, abzuwarten
bis die Lösung des Zweispaltes erfolgt sei. Der Bund
hat die Exerzierwesten für die Infanterie beschlossen,
aber deren Beschaffung selbst übernommen, obschon
das Bekleidungswesen nach der Verfassung Sache
der Kantone ist, eine Erscheinung, welche Ihnen
beweist, wie auch mit Bezug auf diesen Punkt man
sich bereits der Ansicht zuneigte — und es herrschte
darüber allgemeines Einverständnis — es sei besser,
wenn der Bund nicht nur bezahle, sondern diese
Exerzierwesten auch gleich anschaffe und verwalte.
So wartet denn die Schaffung einer entsprechenden
Reserve an Bekleidungsstücken und Ausrüstungs-
gegenständen aller Art auf die gegenwärtig im Wurf
liegende Revision.

Es hat sich ein weiterer Uebelstand, namentlich
i bei den Spezialwaffen, ergeben mit Bezug auf die
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kantonalen Einheiten. Es geht uns eine Menge sehr
brauchbaren Personals dadurch verloren, das Batterien
und Schwadronen als kantonale Einheiten auf gewisse
Gebiete beschränkt sind, während andere Gebiete,
ganze Kantone, leer ausgehen ' und die beireffenden
passenden Leute für die Infanterie oder für andere
Zwecke verwenden müssen. Es hat dies namentlich
auch mit Bezug auf die Cadres seinen Nachteil.

Ich will Sie nicht allzusehr mit diesen Details
hinhalten, denen ich selbst, offen gestanden, nicht
die entscheidende Bedeutung beimesse, wie es bei
der Organisation der Heeresverwaltung der Fall ist.
Immerhin will ich Sie, um zu zeigen, wie sich auch
auf ändern Gebieten der Gedanke schon Bahn
gebrochen hat, dass der Bund die Sache übernehmen
müsse, noch auf die Vorgänge hinweisen, welche
wir erlebt haben bei der Erstellung von Magazinen
für Bekleidung, Ausrüstung und Bewaffnung, für
Corpsmaterial und Fuhrwerke aller Art. Sie haben
kantonale Magazine, in welchen eidgenössisches Zeug
aufbewahrt wird und Sie haben eidgenössische
Magazine, in welchen kantonales Zeug aufbewahrt
wird ; das geht durcheinander. Aber zum Zwecke
der leichtern Mobilmachung sah sich die Eidgenossen-
schaft doch schon genötigt, Magazine zu erstellen,
welche eigentlich die Kantone hätten liefern sollen,
und man hat darüber geradezu mit einigen Kantonen
Verträge abgeschlossen. Es hat sich das so gemacht
durch die Macht der Verhältnisse, durch die zwingende
Notwendigkeit, welche eine Lösung forderte, die
auf dem Boden der gegenwärtigen Organisation sich
in Gottes Namen nicht finden und nicht herbeiführen
liess.

Es beweist Ihnen dieses Beispiel, dass im Grunde
genommen diese Dinge reif sind, um nun in einer
übereinstimmenden, für alle Glieder gleichmässigen
Weise geordnet zu werden. Ich glaube daher auch,
dass der gegenwärtige Zustand den Kantonen selbst
keine rechte Befriedigung bietet. Er ist in einer
Weise ausgestaltet, dass die Kantone unmöglich das
Gefühl unterdrücken können, dass sie sich da in
einer unwichtigen Stellung befinden. Sie sind freilich
frei in der Wahl ihrer Beamten, aber diese Beamten
stehen unter der Aufsicht des Bundes. Es steht
ihnen freilich das Recht der Wahl eines Teils der
Offiziere zu ; aber dieses Recht ist beschränkt durch
die Fähigkeitszeugnisse und die sonstigen Vorschrif-
ten des Bundes. Und was ihnen in administrativer
Beziehung obliegt, das ist im Grunde nichts anderes
als die ganze kleine Schererei mit all ihren Unan-
nehmlichkeiten, mit ihren Widerwärtigkeiten, mit
ihrer Unmusse und ihren verlornen, unnützen Kosten,
und für diese Schererei, glaube ich, geben die Kan-
tone ihr Geld auch nicht gerne aus, was ihnen auch
nicht zu verübeln ist. Die Erkenntnis von der Not-
wendigkeit einer Aenderung hat denn auch dazu
geführt, dass auf den heutigen Tag, wie ich glaube,
die ganze Frage ihre frühere politische Bedeutung
eigentlich verloren hat. Es ist nicht mehr eine poli-
tische Frage, um die es sich handelt und deren Lö-
sung wir suchen, sondern es ist eine Frage der bes-
sern Administration, der bessern Organisation, wobei
wir lediglich den Gesichtspunkt im Auge zu haben
brauchen: Wie wird unser Heerwesen am besten
gestaltet? Man glaubt längst nicht mehr daran,
wie man es noch 1874 glaubte, dass der Ueber-
gang des Heerwesens an den Bund für die Kan-
tone eine Existenzfrage sei, und man glaubt längst

nicht mehr daran, wie im Jahre 1874, dass durch
den Uebergang des Heerwesens an den Bund un-
sere Freiheit in Gefahr gebracht werde. Das sind
überwundene Zeiten, und sie sind überwunden durch
die Entwicklung und die Macht der Verhältnisse.

Es ist notwendig, den Entwurf in dieser Rich-
tung noch kurz zu beleuchten; denn ich glaube, es
lässt sich im einzelnen nachweisen, dass der Ge-
danke, den ich soeben geäussert habe, auch den
Thatsachen entspricht. Es steht im Entwurfe nach
dem Antrage der Kommission der Satz : « Das
Heerwesen ist Sache des Bundes » gleich wie
jetzt schon in der Verfassung steht: «Das Zoll-
wesen ist Sache des Bundes » oder : « Das Post- und
Telegraphenwesen ist Sache des Bundes.» Die Dinge
sind Sache des Bundes, die am besten vom Bunde
besorgt werden, und dazu gehört das Heerwesen;
denn es steht ja auch dem Bunde allein das Recht
zu, Krieg zu erklären und Frieden zu schliessen,
Bündnisse und Staatsverträge einzugehen. Ich habe
bereits darauf hingewiesen, wie der Satz aus der
Aufgabe und dem Zwecke des Bundes sich ergiebt
und wie er die einzige, den heutigen Anforderungen
entsprechende Lösung der Heerfrage ist. Aus die-
sem Satze folgt nun zunächst, dass die Vollziehung
der Gesetzgebung über das Heerwesen auch Sache
des Bundes sein muss; an die Stelle des bisherigen
blossen Aufsichtsrechtes, das jetzt durch die Grenzen
der Gesetzgebung beschränkt ist, soll die direkte
Vollziehung der Gesetze durch den Bund treten.
Aus dem prinzipiellen Satze folgt aber auch, dass
Verwaltung, Bekleidung und Ausrüstung auf den
Bund übergehen müssen. Sie haben im Artikel 21
des Entwurfes eine Skizze der Gestaltung der künf-
tigen Heeresverwaltung ; man glaubte, es sei ange-
zeigt, zur Beruhigung und um von vorneherein zu
zeigen, wo die Sache hinaus wolle, im Entwurfe
der Verfassung selbst in einfachen Zügen das Bild
der künftigen Verwaltung hinzustellen, obschon
eigentlich diese Sache gerade so gut in der Gesetz-
gebung ihre Lösung hätte finden können und ob-
schon ja Gründe dafür gesprochen hätten, sie der
Gesetzgebung Vorzubehalten, um dort freie Hand zu
haben. Aber eben diese freie Hand hätte zu Be-
fürchtungen Anlass geben können, und deshalb
wollte man sagen, dass man sich den Uebergang
der Verwaltung an den Bund in der Weise denke,
dass auf der einen Seite allerdings eine centrale
Verwaltung bestehen muss, auf der ändern Seite
aber die Verwaltung in den Divisionskreisen orga-
nisiert werden soll, dass wir also Divisionskreis-
Verwaltungen erhalten werden. Man legte ferner
Gewicht darauf, in der Verfassung die Frage zu
lösen, wie es sich mit der Wahl der Beamten ver-
halten solle und da auszuscheiden, was man zweck-
mässigerweise den Kantonen übertragen oder be-
lassen zu können glaubte, die Wahl der untern
Beamten, und was man notwendiger Weise für den
Bund in Anspruch nehmen musste. Man wollte
auch in der Verfassung selbst sagen, dass man nicht
die Absicht hat, durch die Uebernahme der Ver-
waltung durch den Bund in der Beschaffung des
Bekleidungswesens, der Ausrüstungsgegenstände lo-
kale Interessen zu schädigen, etwa nur einzelne zu
bevorzugen, und man sagte deshalb, dass die Be-
schaffung von Bekleidung und Ausrüstung in den
Kreisen erfolgen solle, durch die Organe der Kreise,
durch besondere Kommissionen, die man da in Aus-
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Sicht nimmt. Das steht nun allerdings nicht in der
Verfassung, sondern im Gesetzesentwurf; der Grund-
satz aber steht in der Verfassung : « und unter Mit-
wirkung der Kantone», wobei man deren Interessen
und Wünsche ja gerne berücksichtigen wird. Man
glaubte ferner, es sei angezeigt, zu sagen, dass der
Verkehr zwischen Bund und Gemeinden durch die
Kantone zu vermitteln sei. — Mit Bezug auf Bekleidung
und Ausrüstung habe ich mich bereits ausgesprochen.

Aus dem Grundsatze : «Das Heerweesen ist Sache
des Bundes» folgt sodann die Beseitigung der bis-
herigen kantonalen Truppenkörper; allein auch da
hat man dem begründeten Gedanken Rechnung ge-
tragen, der bisher in dem Satze Ausdruck fand,
dass die Truppeneinheiten in der Regel aus der
Mannschaft desselben Kantoris zu bilden seien. Wir
sind darüber alle einig, dass die kantonalen Ueber-
lieferungen mit Bezug auf dieses und jenes Bataillon
auch künftighin ihre Bedeutung behalten sollen ; wir
sind darüber einig, dass man auch in Zukunft von
Thurgauer-, Waadtländer-, Berner- u. s. w. Bataillonen
spechen wird, wie es jetzt geschieht und dass z. B.
die Berner-Division sich eine besondere Ehre da-
raus machen wird, die Berner-Division zu sein.
Das ist so natürlich, so gesund im Grunde, dass
kein Mensch daran denkt, das auseinander zu reissen
und Einheiten zu formieren, die, weil sie aus neuen
Stücken zusammengesetzt würden, von vorneherein
keine Einheilen wären. Daran also will man festhalten
und die kantonalen Einheiten als solche verschwinden
nicht, um ganz anderen unbestimmten Gebilden Platz
zu machen, sondern sie werden ungefähr in dem Be-
stände, den sie jetzt haben, auch künftighin bleiben
können ; nur sind sie von den Kantonen administriert
und organisiert und darin liegt das Essentielle der
Aenderung, weiche den bisherigen Satz abschafft, wo-
nach kantonale Truppeneinheiten bestehen. Allerdings
gehen infolge dieser Aer.derung dann auch die Offi-
zierswahlen an den Bund über ; aber auch in diesem
Punkte glaubte Ihre Kommission, dass der Entwurf
den Weg gefunden hat, auf weichern man den
Bedenken gerecht werden kann, die gegenüber
dem Uebergange der Offizierswahlen an den Bund
geltend gemacht wurden. Man will eine Mitwirkung
der Kantone bei Aufstellung der Vorschläge für die
Offiziersaspiranten und für die Ernennung der Offi-
ziere und deren Beförderung soweit es sich auf
die Einheiten bezieht, die aus einem und demselben,
Kantone formiert werden, und Ihre Kommission
glaubt, dass durch dieses Mitwirkungsrecht der Kan-
tone die ihre Vorschläge zu machen haben und deren
Vorschläge sich namentlich auch auf die bürger-
lichen Verhältnisse beziehen werden, die Stellung
der Kantone eine viel würdigere sein wird als wir
sie gegenwärtig haben, wo wir Fähigkeitszeugnisse
besitzen, die für die Kantone gewissermassen bin-
dend sind, indem niemand ohne ein solches eid-
genössisches Fähigkeitszeugnis befördert werden darf.

Es folgt ferner aus dem obersten Satze, dass der
Bund nun die Waffenplätze, die Kasernen und Zeug-
häuser übernehmen muss. Bisher war er dazu be-
rechtigt; doch ist davon meines Wissens gar nicht
oder wenigstens nur in sehr geringem Masse Ge-
brauch gemacht worden; in Zukunft soll er nun
dazu verpflichtet sein, weil eben das Heerwesen
seine Sache sein soll. Dagegen glaubt man, trotz
Uebernahme des Heerwesens durch den Bund sei
es zweckmässig, für den Bund sowohl als für die

Kantone dienlicher, wenn der Bezug der Militär-
steuer auch fernerhin den Kantonen überlassen
bleibe und wenn man an dem Bestehenden in dieser
Beziehung nichts ändere ; man glaubt, die kantonalen
Organe seien besser geeignet, um die Taxationen
vorzunehmen und das steuerpflichtige Vermögen und
Einkommen zu eruieren, und seien besser geeignet,
dafür zu sorgen, dass auf diesem Gebiete Gerechtig-
keit walte, weil sie mit den persönlichen und lo-
kalen Verhältnissen besser vertraut sind ; deshalb
hielt man dafür, es vertrage sich sehr wohl mit den
allgemeinen Grundsätzen, dass der Militärpflicht-
ersatzbezug durch die Kantone besorgt werde. Die
Verteilung desselben denkt man sich in bisheriger
Weise: die Hälfte des Bruttoertrages soll der Eid-
genossenschaft zukommen, die andere Hälfte den
Kantonen.

Es soll den Kantonen ferner die Verfügung über
die Wehrkraft ihres Gebietes zur Aufrechterhaltung
von Ruhe nnd Ordnung verbleiben. Es weicht dieser
Satz vom bisherigen etwas ab, indem dieser nur
sagte, «soweit sie nicht durch verfassungsmässige oder
gesetzliche Anordnungen des Bundes beschränkt sind».
Hier wird nun prinzipiell gesagt, zur Aufrechterhal-
tung von Ruhe und Ordnung sollen die Kantone
über die Wehrkraft ihres Gebietes verfügen. Man
will ferner den Kantonen die Wahl der Besirks-
kommandanten und Sektionschefs belassen, mit der
einzigen Beschränkung, dass man sie zur Abberufung
anhalten kann, wenn es der Bundesrat verlangt, eine
Beschränkung, die sich wohl von selbst versteht;
denn es muss ja in dieser Hinsicht irgend ein Mittel
gefunden werden, um die Beamten, welche die Kan-
tone wählen, zu zwingen, dass sie den Verfügungen
der Bundes gehorchen. Es ist wahr, aus dieser Wahl
der untergeordneten Beamten durch die Kantone
entsteht ein etwas eigentümliches Verhältnis; diese
Beamten wird der Bund bezahlen und er wird ihnen
auch seine Weisungen zu geben haben ; wählen aber
sollen sie die Kantone und für die Kantone werden
sie wahrscheinlich — denn ich glaube, das wird
sich als zweckmässig erweisen — auch die Militär-
steuer zu beziehen haben ; sie werden also halb
kantonale und halb eidgenössische Beamte sein.
Indessen dachten wir uns, dass auch dieses Ver-
hältnis noch möglich sei und dass es dem prak-
tischen Sinne der Eidgenossen gelingen werde, das-
selbe so zu gestalten, dass nicht allzu grosse prak-
tische Inkohvenienzen daraus entstehen. Die Kom-
mission hat in dieser Hinsicht noch einen etwas
weitergehenden Beschluss gefasst, indem sie der
Meinung ist, man solle die unteren Verwaltungs-
bezirke doch regelmäßig so. gestalten, dass sie nur
einem Kantone angehören. Es wird einige Kantone
geben, wo sich das nicht so leicht macht; aber im
grossen und ganzen fanden wir, es sprechen gute
Gründe dafür, dass man so wenig als möglich eine
Bezirks ver waltung aus verschiedenen Kantonen bilden
solle und es lässt sich das thatsächlich auch mit
nicht allzu grossen Inkonvenienzen durchführen, wenn
man sich nicht absolut an eine Schablone hält,
nicht absolut darauf abstellt, dass immer ein Infan-
terieregimentsbezirk auch den betreffenden Ver-
waltungsbezirk bilden muss. Es ist doch wohl statt-
haft, Bezirke von 2 Bataillonen oder am Ende solche
von 4 Bataillonen zu bilden. Wenn Sie die ver-
schiedenen Kantone durchgehen, so wird Ihnen leicht
klar werden, dass sich das durchführen lässt, ohne
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dass die Verwaltung deshalb sehr gestört wird. Sie
haben eine Reihe von Kantonen, die bereits 3 Ba-
taillone stellen, Neuenburg, Solothurn, Thurgau,
Tessin und die beiden Basel zusammen; da wird
sich der Bezirk von 3 Bataillonen von selbst er-
geben. Dann haben Sie Kantone, welche mehrere
Regimenter stellen; Sie haben Waadt, das 3 Regi-
menter stellt und Bern,, welches in der dritten Divi-
sion 4 Regimenter stellt, sowie 4 Bataillone im Ober-
aargau und Emmenthal, welche zur vierten Division
gehören ; warum soll man diese nicht in einen oder
wenn das zu viel ist, in zwei Kreise teilen, ebenso im
Jura, damit nicht das Bataillon des St. Immerthals
und 2 Bataillone Neuenburger zusammen einen Ver-
waltungskreis bilden und dann ein Bataillon Neuen-
burge zu Freiburg genommen werden muss, Verhält-
nisse, welche gewiss Inkonvenienzen mit sich bringen
würden. Dann haben Sie Genf mit seinen zwei Batail
Ionen ; das wird ohne weiteres naturgemäss einen beson-
deren Verwaltungsbezirk erhalten können. Sie haben
Kantone mit 5 oder 7 Bataillonen, Luzern, Frei-
burg und St. Gallen, 'wo Sie Kreise von 3 und 2
oder 3 und 4 Bataillonen machen können ; Sie
haben Graubünden mit. seinen 4 Bataillonen, ein Ge-
birgsland, wo sie kleine Kreise von l oder 2 Ba-
taillonen haben müssen, Wallis mit 4 Bataillonen,
das auch zwei Kreise zu 2 Bataillonen formieren
könnte. In dieser Weise also — ich führe das aus,
um Ihnen die Idee der Kommission gleich hier vor
Augen zu führen — glauben wir, könne man dazu
gelangen, dass man die Kantpnsgrenzen in dieser
Frage fast überall respektieren kann. Es bleiben im
Grunde nur die gegenwärtigen kombinierten Ba-
taillone von Appenzell und Unterwaiden ; denn Uri
ist auch wieder ein Gebirgskanton mit besonderen
Verhältnissen.

So glaubten wir also diesem Gedanken Ausdruck
verleihen zu sollen, indem wir sagten, es solle nur
ausnahmsweise vorkommen, dass ein Verwaltungs-
kreis gleichzeitig das Territorium mehrerer Kantone
umfasse, wo die Kantone Vorschläge zu machen
hätten für die Wahl und der Bundesrat zu wählen
hätte; es würde das ja auch für den Bundesrat un-
angenehme Situationen schaffen; denn natürlich
würde jeder Kanton einen seiner Anghörigen em-
pfehlen und der Bundesrat wäre jedes Mal vor die
Wahl gestellt, einen unter den beiden auszusuchen,
und er könnte es machen, ' wie ei es wollte, so
würde er einen von den beiden verletzen und
ärgern. Das hätte sicher unangenehme Folgen und
würde sich dann in der ganzen Administration des
Bezirkes geltend machen ; es wären kleine Chikanen
zu befürchten und das wollen wir soviel als möglich
vermeiden, und wir glauben, es. lasse sich vermeiden
und es sei in dieser Richtung absolut keine Befürcht-
ung zu hegen. So viel vorläufig über diesen Punkt.

Eine Mitwirkung der Kantone wird, wie ich be-
reits erwähnte, auch bei den Wahlen der Offiziers-
aspiranten und Offiziere vorgesehen. Die Kantone
sollen ferner den Verkehr zwischen den Bundes-
behörden und den Gemeinden vermitteln.

Das bezieht sich namentlich auf das Aufgebot
und auf die Mobilmachung und man glaubt, dass
es in diesen Punkten geradezu von Vorteil sein
wird, wenn die Vermittlung der kantonalen Organe
benutzt wird, um den Verkehr zwischen dem Bunde
und den Gemeinden herzustellen. Man hat das in
den Blättern, auch in ausländischen, kritisiert, aber

meines Erachtens mit Unrecht. In diesen Dingen
sind wir einmal unserer Eigenart nach auf diesen
Verkehr angewiesen. Wir verstehen ihn, er macht
sich im grossen und ganzen leicht, und wo wir
ihn brauchen können, wollen wir ihn deshalb auch
behalten. Ich glaube, es würde grosse Befürchtungen
wachrufen, wenn man diese Bestimmung fallen lassen
wollte, Befürchtungen, welche dahingehen, dass
der Bund dann in die Gemeinden hineinregieren
wolle und werde. Diesen Befürchtungen wollen wir
vorsorglich vorbeugen und ihnen den Boden unter
den Füssen wegziehen, indem wir sagen : Der Ver-
kehr soll durch die Kantone vermittelt werden.

Nicht unzufrieden werden die Kantone mit dem
finanziellen Resultate der geplanten Reorganisation
sein. Wenn ich auch der Meinung bin, dass darauf
niemand ein entscheidendes Gewicht legen wird,
so darf es doch für jeden sorgsamen Hausvater auch
in Rechnung fallen.

Durch die geplante Reform fallen die gesamten
bisherigen Auslagen der Kantone für die Militär-
verwaltung weg. Dieselben waren gar nicht un-
bedeutend. Andrerseits ist man der Meinung, es
gehe nicht an, den Kantonen die Hälfte der Militär-
steuer zu entziehen und ihnen eine bisherige Ein-
nahmsquelle wegzunehmen.

Ferner werden die Zeughäuser, Kasernen und
Waffenplätze, lauter Sorgenkinder der kantonalen
Bau- und Finanzdirektoren, vom Bunde gegen billige,
oder wenn Sie Ihrer Kommission folgen, sogar gegen
angemessene Entschädigung zu übernehmen sein.

Wenn dagegen ein Teil der Unterstützung not-
leidender Familien von im Dienst sich befindenden
Militärs von den Kantonen getragen werden muss,
so darf an zwei Dinge erinnert werden, erstens
daran, dass eigentlich nach der gegenwärtigen Mi-
litärorganisation diese Pflicht jetzt schon ganz den
Kantonen obliegt und ihnen von ihrer Pflicht also
etwas abgenommen werden soll und dass ferner
die Ausgaben für einen guten Teil unserer Bevölke-
rung eine Wohlthat sein werden. Sie werden den-
jenigen Familien von Wehrmännern zukommen,
welche wirklich Not leiden, und ich glaube, dass,
was in dieser Richtung gethan wird, gut gethan
ist und man sich über einen derartigen Ausgabe-
posten nicht allzu grosse Sorgen machen soll. Ge-
plant ist vorläufig, dass-der Bund V» und die Kan-
tone V3 dieser Ausgabe übernehmen würden ; allein
das wird Sache der spätem Ausführung sein.

Nicht gewollt — das soll ich besonders betonen
— ist mit der Revision eine Mehrbelastung des
einzelnen Mannes. Die Revision der Verfassung
ändert in dieser Beziehung an dem Bestehenden
nichts. Die Gesetzgebung, das Militärorganisations-
gesetz, wird vielleicht mit Bezug auf den Unter-
richt einzelne Aenderungen bringen müssen. Es
wird die Frage entstehen, ob wir nicht die Rekru-
tenschulen mehr ausdehnen und dafür die Wieder-
holungskurse beschränken sollen. Es wird ferner
die Frage entstehen, ob wir nicht den Unterricht
der Landwehr auf die Reserve konzentrieren und
die übrige Landwehr vollständig vom Unterricht
befreien sollen. Auch in Bezug auf den Unterricht
der Cadres, in Bezug auf den höhern Militärunter-
richt wird dies und das geändert werden müssen,
wenn unser Unterrichtswesen den Anforderungen
der Gegenwart entsprechen soll. Aber im grossen

' und ganzen waltet der Gedanke ob, dass die
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Ausführung der Verfassung keine Mehrbelastung des
einzelnen Mannes, in Zusammenfassung seiner Dienst-
pflicht, mit sich bringen soll.

So glaubte man die Lösung machen zu sollen,
unter thunlichster Berücksichtigung der bestehenden
Verhältnisse, unter Benützung des vorhandenen
Guten, aber doch grundsätzlich und in einer ein-
fachen und klaren Weise. Das möchte ich nament-
lich denjenigen zu bedenken geben, welche finden,
der Bund gehe zu wenig weit, .welche kritisieren,
dass man nicht alles was besteht über Bord wirft.
Ich glaube, diese Leute überlegen die Verhältnisse,
in denen wir leben und mit denen wir rechnen
müssen, zu wenig und schätzen den Wert dieser
Verhältnisse zu wenig. Ihre Kommission steht durch-
aus nicht auf diesem Boden. Sie wollte vielmehr
dem Gedanken des Bundesrates ihren vollen Beifall
zollen, dass er gesucht hat, einen Ausgleich der
Meinungen herbeizuführen in einer Weise, die das
Ganze nicht schädigen, die aber vielen Beruhigung
gewähren wird. Ich hotte, dass das von denjenigen
welche sich nur ungern zu diesem Schritt in der
Weiterentwicklung unseres Heerwesens entschliessen
können, auch anerkannt werde.

Nun ist es noch meine Aufgabe, die finanzielle
Seite der ganzen Frage für den Bund zu untersuchen
und Ihnen auch über diesen Punkt einige Auf-
schlüsse zu geben. Die finanziellen Folgen haben
ja bei den Debatten über diese Frage sowohl im
Jahre 1848 als 187'2 und 74 stets eine ausserordent-
liche — ja ich möchte sagen, eine zu grosse —
Rolle gespielt. Man hat durch die Erfahrung ge-
lernt, dass man bisher beidemal zu schwarz gesehen
und sich die finanzielle Seite. der Frage zu schwer
gedacht hat. Trotzdem dürfen wir nicht unterlassen,
uns darüber Rechenschaft zu geben. Deshalb hat
die Kommission auch geglaubt, dass' es in ihrer
Aufgabe' liege, die finanzielle Seite der Frage noch
speziell zu prüfen und damit eine Subkommission
zu beauftragen. Trotzdem wir diese Seite der Frage
genau angesehen haben, wollen wir doch von vorn-
herein sagen, dass wir der Ansicht sind, dass ab-
solut sichere Angaben.nicht gemacht werden können
und dass die Zukunft die genaueste Berechnung im
einen oder ändern Punkt Lügen strafen kann. Wir
glauben aber auch, dass man sich nicht von allzu
grosser Aengstlichkeit leiten lassen soll und dass,
wenn vielleicht am einen Orte die Posten höher
kommen, als man annahm, sie am ändern Orte ge-
ringer ausfallen.

Es ist zunächst zu betonen, dass eigentlich neue
Ausgaben, die bisher nicht gemacht wurden, nur
in sehr geringem Umfange entstehen werden. Der
Bund wird zu zahlen haben, was bisher die Kantone
bezahlten; aber neue Auslagen entstehen durch diese-
Verfassungsrevision nach den Vorschlägen einzig
und allein noch mit Bezug auf die Unterstützung
notleidender Familien dienstthuender Militärs. Da
wird thatsächlich eine neue Ausgabe geschaffen,
aber auch nur aus dem Grunde, weil die bezügliche
Vorschrift des Organisationsgesetzes bisher gar nicht
oder nur sehr unvollkommen gehandhabt wurde. Es
hat Kantone, gegeben, die einfach gesagt haben:
das ist Sache der Gemeinden, und die Gemeinden
haben sich dann möglichst billig aus der Affaire zu
ziehen, gesucht.

Der Bundesrat hat über die Frage, welche Kosten
der Grandsatz der Unterstützung notleidender Familien

dienstthuender Militärs verursachen möchte, aus den
Kreisen der l., III. und VII. Division durch die
Sektionschefs eine Statistik aufnehmen lassen. Man
hat aus der ganzen Eidgenossenschaft diese drei
Divisionskreise gewählt, um von allen Verhältnissen
etwas zu erhalten: aus der Westschweiz, aus der
Gentralschweiz, aus der Ostschweiz, aus industrieller
und landwirtschaftlicher Bevölkerung, aus Stadt
und Land. Auf Grundlage dieser Statistik ist der
Bundesrat dazu gelangt, eine jährliche Ausgabe von
Fr. 250,000 bis 375,000 anzunehmen. Ihre Kom-
mission glaubt, dass diese Statistik sehr anfechtbar
sei. Sie findet in derselben eine grosse Differenz
der Angaben, welche beweist, wie ungeheuer ver-
schieden die Gesichtspunkte waren, von denen die
einzelnen Sektionschefs ausgiengen. Sie haben da
Differenzen von 2,5 °/o der Wehrmänner bis zu 24 °/l).
Das ist denn doch etwas stark. Sie finden da:

Bataillon 11, Wallis mit 4,2 o/o
» 25, Bern (Biel) . . . » 24 °/o
» 10, Genf . . . . . . » 6,1 %
» 28, Bern (Stadt) . . . » 8,6 %
» 29, Bern(Stadt,Nachbarschaft) 9,2 °/o
» 31, Bern( » » ) . 6 %
» 73, Thürgau . . . . » 3,6 %
» 74, » . . . . » 3,4 °/»
» 75, »' . . . . » 2,5 "/o
» 76 und 77, St. Gallen . » 4,5 %
» 78 » . » 12 .%

loh will nicht alle Daten aufführen. Ich wollte
Ihnen nur zeigen, wie ungeheuer das auseinander-
geht, viel mehr als sich aus den natürlichen Unter-
schieden, die sich ergeben, je nachdem eine Gegend
reicher oder ärmer, besser oder weniger gut situiert
ist, erklären liesse. Es ist klar, dass da Unterschiede
bestehen, aber doch nicht solche, welche es recht-
fertigen würden, dass in einem Bataillonskreis nur
2,5 °/o, im ändern 24°/o Wehrmänner seien, deren
Familien in Not geraten, wenn das Fämilienhaupt
in den Dienst berufen wird. Deshalb .haben wir
das Mittel, welches der Bundesrat seiner Berechnung

.in der Botschaft zu Grunde legt, als anfechtbar
gefunden.

Auch noch eine weitere Kritik möchten wir uns
gegenüber dieser Statistik erlauben. Dieselbe geht
dahin, dass bei der Aufnahme dieser Statistik die
Einflüsse der Verschiedenheit des Dienstes, um den
es sich handelt, nicht berücksichtigt worden sind
und nicht wohl berücksichtigt werden konnten. Je
nachdem der Dienst vorgesehen ist .oder nicht, je
nachdem es sich um einen ordentlichen, bereits im
Schultâbleau angekündigten Wiederholungskurs han-,
delt oder um einen Dienst, zu dem man von heute
auf morgen einberufen wird, etwa um eine eidgen.
Intervention, wie diejenige im Kanton Tessin, oder
um eine Mobilmachung, wird die Zahl der notlei-
denden Familien grosser oder geringer sein. Denn
es ist evident, dass auf einen vorgesehenen, schul-
planmässigen Dienst der einzelne Wehrmann sich
einrichten kann, dass er etwas auf die Seite legen
wird, dass er dafür sorgt — das Zeugnis wollen
wir unserer Bevölkerung ohne weiteres geben, dass
sie daran denkt und die Zahl der Liederlichen,
die sich darum nicht kümmert, eine sehr geringe
ist —, dass für seine Frau und seine Kinder keine
Not entsteht. Bei einem planmässigen Dienst wird
also die Zahl der notleidenden Familien eine ver-
hältnismässig geringe sein ; aber wenn der Mann von
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dem Aufgebot sozusagen überrumpelt wird, wenn
,er in Zeit von 24 Stunden einrücken und abreisen
muss, wird die Zahl der notleidenden Familien eine
viel grössere sein.

Einen ähnlichen Einfluss wird die kürzere oder
längere Dauer des Dienstes haben. Bei einem 'Wieder-
holungskurs von 14 oder 16 Tagen kann der Ein-
zelne viel eher Vorsorge treffen, als wenn die
Dienstdauer sich auf 4 bis 6 Wochen erstreckt.
In letzterm Falle wird die Zahl der notleidenden
Familien gegen das Ende des Dienstes in rapider
Weise zunehmen. Auch die Jahreszeit wird von
Einfluss sein, je nachdem der Verdienst steht, je
nachdem die "Wohnungstermine stehen und. etwa
gerade während des Dienstes Mietzinse fällig werden
und Wohnungswechsel stattfinden. Alle diese Ver-
hältnisse des täglichen Lebens lassen sich nicht im
voraus in Berechnung ziehen, aber sie können auf
die Zahl der notleidenden Familien, welche auf
diese Unterstützung Anspruch haben, grossen Ein-
fluss ausüben. •

Ich habe hier in Bern auî diesem Gebiete eine
spezielle Erfahrung gemacht, die Ihnen vielleicht
von Interesse ist, weil sie zeigt, wie sich die Sache
thatsächlich einmal gestaltet hat und zu welchen
Resultaten sie führte. Es war im Jahr 1890, als
das Stadt-Bataillon von Bern plötzlich nach dem
Tessin beordert- wurde. Der Dienst dauerte 28 Tage,
vom 28. Oktober bis 24. November. Das Bataillon
hatte einen Bestand von 23 Offizieren, 117 Unter-
offizieren und 473 Soldaten, im ganzen also 613
Mann. Durch eine anonyme Publikation im Stadt-
anzeiger — ich weiss nicht, von wem sie gekommen
ist — wurden unterm 14. November die etwa- not-
leidenden Familien der im Tessin befindlichen Wehr-
männer darauf aufmerksam gemacht, dass nach
Art. 234 der Militärorganisation die Gemeindebe-
hörde schudig sei, ihnen Unterstützung angedeihen
zu lassen und es hat sich daraufhin eine grosse
Anzahl solcher Familien auf dem städtischen Armen-
büreau gemeldet. Es war die. Frage offen, ob das
eigentlich Sache der Gemeinde oder Sache des Kan-
tons sei. Die Militärorganisation sagt, es sei Sache
des Kantons. Aber wir machten daraus keine grosse
Streitfrage. Die Hauptsache war, dass den Leuten
geholfen wurde und den Entscheid darüber, wer
schliesslich zu zahlen habe, behielten sich in gegen-
seitigem Einverständnis die Gemeinde- und kan-
tonalen Behörden vor. Das städtische Armenbüreau
nahm sich der Sache an und es wurden, teilweise
in Geld, teilweise in Lebensmitteln, die Frauen und
Kinder von 29 und die Eltern von 7 Soldaten unter-
stützt. Die verabfolgten Unterstützungen hatten einen
Gesamtwert von Fr. 598. 59. Es verlangten also von
613 im Dienst befindlichen Wehrmännern während
einer Dienstzeit von 28 Tagen die Angehörigen von
36 derselben, also 5,9 "/o, Hülfeleistung und dièse
betrug im Durchschnitt Fr. 16. 63, also etwa 50 bis
60 Rp. auf den Tag des effektiven Dienstes. Sie
sehen: damals war das Bataillon plötzlich einbe-
rufen worden, es war vier Wochen abwesend ; es war
gerade zur Zeit des Mietwechsels — hier in Bern
findet der Wohnungswechsel am 1. November statt
— und viele kamen um die Unterstützung ein, um
den fälligen Mietzins entrichten zu können, weil
sie sonst aus der Wohnung geworfen zu werden
riskierten, — kurz, so trafen ganz ungünstige Ver-
hältnisse zusammen und trotzdem machte die Zahl

der unterstützungsbedürftigen Familien nicht mehr
als 5,9 7» aus. Ich glaube, diese Erfahrung dürfte
doch einigermassen beruhigen über die finanzielle
Tragweite der Unterstützungspflicht. Auch wenn
vom Bund die Unterstützung etwas larger betrieben
wird, glauben wir, dass jedenfalls die 250,000 Fr;,
die der Bundesrat als Minimum ansetzte, genügen
werden. Sodann begrüssen wir es, dass diese Unter-
stützung nicht mehr als Armenunterstützung behandelt
werden soll, sondern dass man sagt: Es handelt
sich hier um eine Not, welche der Staat durch
seine Anforderungen herbeigeführt hat und wir
wollen ihr daher nicht den Makel einer Armenunter-
stützung anhängen.

Nicht in Berechnung zu bringen sind die Aus-
gaben für die Unfallversicherung und die Pensionen,
weil beides thatsächlich jetzt schon besteht. Höch-
stens die Krankenversicherung, welche wir ebenfalls
angenommen haben, könnte in dieser Hinsicht einige
Folgen haben. Allein ich mache Sie doch darauf auf-
merksam, dass auch da im grossen die Auslagen
schon bestehen, indem der Bund die Spitalpflege be-
zahlen muss, sódass auch hier die Aenderung jeden-
falls keine bedeutende sein kann.

Eine neue Ausgabe für den Bund, eine Einnahme
aber für die Kantone, bedeutet die Uebernahme der
Kasernen, Zeughäuser und Waffenplätze durch den
Bund. Für die Kasernen und Waffenplätze rechnet
der Bundesrat aus, dass die Kantone daraus jähr-
lich einen Bruttoertrag von Fr. 370,000 erzielt haben,
nämlich Fr. 310,000 durchschnittiche Entschädigung
des Bundes und Fr. 60,000 aus dem Mietzins für
Kantinen, aus Grasnutzen u. s. w. Wir glauben,
diese Fr. 60,000 seien wohl etwas zu gering ange-
schlagen. Indessen, das wird sich zeigen. Aber
darauf wollen wir aufmerksam machen, dass es für
die Zukunft doch wünschbar erscheint, dass die
Kantinen nicht als eine Einnahmsquelle des Bundes
betrieben werden, sondern dass der Bund im Inter-
esse der Mannschaft und der Offiziere den Regie-
betrieb einführt. Nehmen wir die Rechnung des
Bundesrates als Grundlage an, so würde der Brutto-
ertrag der Kasernen .und Waffenplätze kapitalisiert
Fr. 12,333,000 ausmachen. Allein wir gehen damit
einig, dass es sehr schwer ist, über den Wert der
Kasernen und Waffenplätze sich scnon heute aus-
zusprechen. Der Bund wird ihn geringer, die Kan-
tone werden ihn höher anschlagen. Sache der Aus-
führung wird es sein, den wahren Wert zu er-
mitteln. Wir wollen nur noch darauf aufmerksam
machen, dass der Bundesrat nicht in Rechnung ge-
bracht hat: die Kosten des Unterhaltes für die Gebäude
und das Mobiliar. Diese Unterhaltungsspesen werden
für den Bund allerdings neue Ausgaben bedingen.

Die Zeughäuser und Munitionsmagazine sind in
der Botschaft des Bundesiates approximativ auf 6V>
Millionen geschätzt. Ich muss hier darauf aufmerk-
sam machen, dass sich in die Botschaft ein kleiner
Irrtum eingeschlichen hat, der einige Bedeutung
hat. Es heisst dort, der Kaufwert der Zeughäuser
und Munitionsmagazine der Kantone betrage nach
den approximativen Schätzungen der administrativen
Abteilung derKriegs;naterialverwaltungFr. 6,500,000.
Das ist ein Irrtum, welcher auf einer Auslassung
im Berichte des Oberkriegskommissariates beruht.
In Wirklichkeit stützt sich die Berechnung der ad-
ministrativen Abteilung auf die Eingäben der kan-
tonalen Zeughausverwaltungen, also auf die Angaben
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der Kantone, und man darï deshalb wohl annehmen,
dass diese 61/2 Millionen eher zu hoch als zu niedrig
gegriffen sind. Einzig Genf ist da nicht mit eigenen
Angaben dabei; allein die Angaben der übrigen kan-
tonalen Verwaltungen ergeben bloss Fr. 6,200,000,

. sodass die 67« Millionen doch für alle Kantone be-
rechnet sind. Wenn diese Kapitalanlage nun vom
Bund in Rententiteln bezahlt werden kann, so
wird er nicht allzusehr belastet sein, namentlich
wenn man bedenkt, dass er jetzt schon bedeutende
Summen dafür bezahlt, nämlich für die Kasernen
Fr. 310,000 und für die Zeughäuser Fr. 41,000.

Eine Ausgabe für den Bund, weche den Kan-
tonen abgenommen wird, ergiebt der Uebergang der

.ganzen Verwaltung an den Bund. Sie haben einen
Nachweis darüber in der Botschaft des Bundesrates
(S. 21 ff.) und ich habe dazu nur folgendes zu be-
merken : bei der Bekleidung und Ausrüstung dürfte
sich, nimmt der Bundesrat an, eher eine Ersparnis
ergeben. Wir glauben aber darauf hinweisen zu
sollen, dass der Bund mit der Uebernahme .der Be-
kleidung und Ausrüstung auch den Unterhalt und
die Verwahrung dieser Gegenstände übernehmen
muss, wofür die Kantone bis jetzt nicht besonders
entschädigt wurden, und dass damit dann die Minder-
ausgabe vielleicht wieder ausgeglichen werden
dürfte. Jedenfalls aber wird sie ausgeglichen, wenn
der Bund darauf bedacht ist, die absolut nötigen
Reserven in Bekleidungs- und Ausrüstungsgegenstän-
den anzulegen. Wir glauben deshab nicht, dass hier
auf eine Minderausg'abe gerechnet werden kann.

Es ist ferner nichts in Rechnung gebracht für
Bureaulokale. Es ist natürlich, dass die Kreiskom-
mandanten, die Divisionskriegskommissäre etc. Bu-
reaux haben müssen und es hat nun offenbar der
Bundesrat angenommen, diese Lokale seien vorhan-
den. Sie sind auch teilweise vorhanden; in ein-
zelnen Kreisen'sind sie vorhanden in den Kasernen
oder Zeughäusern, in ändern aber befinden sie sich
in den kantonalen Regierungsgebäuden und da wird
man also mit dem Erwerb der Kasernen und Zeug-
häuser diese Lokale nicht erhalten, sondern wird
sie besonders einrichten müssen. Diese Einrichtungs-
kosten werden etwas ausmachen, doch glauben wir
nicht, dass sie allzu hoch sein werden, sondern
wir denken, dass man diese einmalige Ausgabe in
den 61/» Millionen für Kasernen und Zeughäuser
noch wird unterbringen können.

Einverstanden ist die Kommission in Bezug auf
die Kosten der Montierungs- und Zeughausverwal-
tung, die mit Fr. 250,000 angesetzt sind. Effektiv
betragen sie Fr. 91,000; aber es ist in der Botschaft
mit Recht gesagt, dass die gegenwärtigen Besoldungen
vielfach allzu niedrig'erscheinen und dass man da
an verschiedenen Orten werde aufbessern müssen.

Die Kosten der Kreisverwaltungen berechnet der
Bundesrat auf Fr. 936,000, und tiefer wird man
kaum gehen dürfen. Wir haben gegenwärtig 66 Kreis-
kommandanten und 1768 Sektionschefs, und für
künftig werden angenommen 40 Kreiskonimandanten
und 1600 Sektionschefs, was auch möglich erscheint,
obwohl wir die Bemerkung machen, dass man be-
züglich der Sektionschefs nicht allzusehr hinunter-
gehen darf. Die Leute müssen mit dem Publikum
in Verbindung sein; die Kreise dürfen daher nicht
zu gross werden. Allein wenn Sie 1600 Sektions-
chefs annehmen, so erhalten Sie per Regimentskreis
50, und das sollte genügen.

Dies sind die paar Bemerkungen, die wir in Be-
zug auf die Finanzfrage zu machen haben. Eine Zu-
sammenstellung ergiebt die folgenden unmassgeb-
lichen Ziffern:
Notleidende Familien . . . . F r . 250,000
Zeughäuser und Munitions-Magazine

(jährliche Rente nach Abzug der bis-
herigen Auslagen) , » 154,000

Kasernen und Waffenplätze . . » 370,000
Gebäude- und Mobiliarunterhalt . » 200,000
Montierungs - und Zeughausverwal-

tungen . . » 250,000
Kreisverwaltungen . . . . » 936,000

Total Fr. 2,160,000
oder sagen wir, um alles Unvorhergesehene einzu-
begreifen: Die Sache wird den Bund jährlich 2—27»
Millionen kosten.' Allein wir glauben, dass der Bund
das jedenfalls eher ertragen kann, als den vor einem
Jahre beabsichtigten Aderlass von 6 Millionen, und
dass er dann von dieser Ausgabe auch etwas haben
wird, nämlich eine bedeutende Verbesserung seines
Heerwesens, die ein solches Opfer wohl wert ist.

Ich komme zum Schlüsse und Sie werden froh
sein. Ich resümiere dahin: Man hat sich Zeit ge-
nommen für diese Reform. Diejenigen, die allzu
hitzig drängten, musslen sich gedulden. Dafür haben
'wir aber auch das Gefühl, dass der Gedanke in-
zwischen überall im Lande Fortschritte gemacht und
neue Freunde gefunden hat. Wie eine reife Frucht
erscheint uns nun die Vorlage, welche das Resultat
sorgfältiger Erwägungen ist. Allgemein ist heute die
Ueberzeugung, dass ein Schritt gemacht werden
muss, dass die bestehenden Zustände unhaltbar sind.
Den berechtigten Wünschen der Kantone, der histo-
rischen Grundlage unserer Entwicklung, wurde in
versöhnlichem Geiste Rechnung getragen und des-
halb sieht man auch heute nicht den hergebrachten
Kampf und die Aufregung der Gemüter, sondern
ernste, sachliche Erwägung. Wir leben in einer
Zeit des Friedens — so scheint es wenigstens. Wohl
giebt es unruhige Köpfe, welche in frevelhaftem
Beginnen zur Rache rufen ; aber es ist doch zu hoffen,
dass es den Regierungen gelingen wird, der Stimme
der Vernunft Geltung zu verschaffen gegenüber den
Eingebungen der Leidenschaft und des Hasses.
Wir glauben deshalb, dass uns einige ruhige Jahre
beschieden sein dürften, während welcher wir dieses
Werk, das nur in ruhiger Zeit durchführbar ist,
zu Ende führen können. Trotzdem wird niemand die
Garantie dafür übernehmen wollen, dass das gol-
dene Zeitalter des ewigen Friedens nun angebrochen
sei und deshalb wird uns auch der Gedanke leiten
müssen, in Zeiten des Friedens alles zu thun, was
zur Hebung unserer Wehrkraft dienen kann. Holen
wir nach, was nur zu lange versäumt wurde, bevor
es zu spät ist. Das Gefühl der Verantwortung, die
wir in dieser Frage tragen, wird uns dabei leiten,
und der Geist der Versöhnlichkeit und des Entgegen-
kommens, in dem die Vorlage geschaffen wurde,
scheint uns die Gewähr dafür zu bieten, dass die
Sache auch zu einem glücklichen und segensreichen
Ende gebracht werde im Interesse des gesamten
Vaterlandes.

Ich empfehle Ihnen deshalb das Eintreten auf
die Vorlage.
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M. Cérésole, rapporteur français de la commis-
sion: Par son message du 2 mai 1895, le Conseil
fédéral a obtempéré à l'invitation qui lui avait été
adressée par l'assemblée fédérale, le 10 décembre
de l'année passée, de lui présenter un rapport sur
la question de savoir s'il y a lieu de réviser la
constitution fédérale en ce qui concerne l'organisa-
tion militaire.

Je constate que c'est avec beaucoup de promp-
titude que le conseil fédéral s'est conformé à l'in-
vitation qui lui était faite. Il n'a pas voulu que
l'état transitoire où nous sommes, se prolonge. La
loi militaire de 1874 a été modifiée sur un grand
nombre de points, et sur plusieurs, elle n'est plus
en accord avec la constitution qui nous régit. C'est
pour nous un devoir strict de sortir promptement
de cette situation. Aussi la commission s'inspirant
des vues du conseil fédéral, s'est-elle mise à l'œuvre
activement et est-elle dès aujourd'hui en mesure de
vous présenter son rapport.

Le conseil fédéral a été chargé d'examiner la
question de savoir s'il y avait lieu de réviser les
articles militaires de la constitution, et en ce cas
de nous faire des propositions.

Sur le premier point, le conseil fédéral se pro-
nonce affirmativement. Il estime que la révision de
la constitution en matière militaire s'impose, et dans
ce but, il propose la modification de six articles
de la constitution et l'introduction de trois articles
nouveaux. Le conseil fédéral accompagne ses pro-
positions d'un message très substantiel auquel
je m'en réfère, me bornant à présenter jquel-
quea considérations générales et à motiver prélimi-
riairement les amendements qu'elle vous propose,
amendements qui sont en partie rédactionnels et
ne touchent au fond que sur quelques points.

Je constate avec satisfaction qu'après le travail
sérieux auquel elle s'est livrée, la commission est
unanime dans ses conclusions et de même que le
collègue que vous venez d'entendre, j'espère que
cette unanimité est d'un bon augure pour le suc-
cès de nos délibérations.

Permettez-moi de jeter un rapide coup d'oeil
sur les origines de la révision proposée.

Jusqu'en 1848, la souveraineté cantonale était
la règle en matière militaire. L'armée était une ag-
glomération de contingents cantonaux. L'instruction
était presque exclusivement cantonale. La diète ié-
dérale discutait les règlements concernant l'instruc-
tion et l'habillement des troupes. Elle nommait les
officiers de l'état-major fédéral. La Confédération
payait les frais des camps de tactique. Mais tout le
reste était du ressort 'des cantons.

En 1848, lors de la révision du pacte fédéral,
Berne proposa la centralisation complète de l'or-
ganisation militaire ; cette proposition fut développée
par un homme qui a rendu de signalés services à
l'organisation militaire de notre pays, M. Stgempfli.
Elle ne fut pas accueillie, on adopta un système
mixte, basé sur les contingents des cantons ; la
Confédération fut chargée de l'instruction des ar-
mes spéciales, mais les cantons restèrent chargés
de celle de l'infanterie. Quant à la nomination des
officiers, la Confédération. fut chargée de celle des
officiers supérieurs et de l'état-major général, et
elle reçut la compétence de délivrer des certificats
de capacité pour les grades d'officiers des armes
spéciales, mais la nomination. des officiers d'infan-

terie restait dans la compétence absolue des can-
tons.

Les résultats de ce système ont été excellents
pour les armes que la Confédération était chargée
d'instruire ; quant à l'instruction de l'infanterie, elle
fut dès cette époque, comme précédemment du
reste, fort inégale. Dans certains cantons où les choses
militaires étaient suivies avec soin, et où les res-.
sources. nécessaires étaient mises à la disposition
des administrations cantonales, l'instruction de l'in-
fanterie fit du progrès ; malheureusement il n'en
fut pas de même partout.

En 1870 et 1871, l'expérience fut décisive. Il
n'est pas besoin d'insister : le rapport que feu M.
le général Herzog déposa devant vous après la mise
sur pied des troupes dont le commandement en,
chef lui avait été confié, constat des lacunes in-
quiétantes dans l'instruction, dans le personnel et
le matériel de l'armée suisse.

La loi qui entra en vigueur en 1874 fut la con-
séquence de ces constatalions. D'après cette loi que
nous devons à M. l'ancien conseiller fédéral Welti,
il n'y a plus de contingents des cantons. L'obliga-
tion de servir est à la base de toute l'organisation
et sur cette base la loi détermine les droits respec-
tifs de la Confédération et des cantons au moyen d'une
transaction et d'un partage de compétences. Toute
l'instruction devient fédérale et la Confédération est
seule compétente pour déclarer quels sont les mi-
litaires qui remplissent les conditions d'instruction
nécessaires pour être nommés officiers. Mais la no-
mination des officiers des troupes cantonales reste
néanmoins dévolue aux cantons qui sont obligés
de se soumettre à cet égard aux dispositions de la
loi militaire fédérale.

Le projet de 1872 proclame aussi le principe de
l'instruction militaire préparatoire sous forme de l'en-
seigement de la gymnastique dans toutes les écoles et
de l'enseignement militaire proprement dit pour les
jeunes gens de 16 à 20 ans. Certaines parties de
ce programme ont reçu leur accomplissement ; d'au-
tres et des plus importantes sont encore à l'état de
lettre morte et leur réalisation a été impossible
jusqu'à présent, malgré les efforts les plus louables.

Sous l'empire de la loi militaire de 1874, basée
sur la constitution de la même année, l'organisation
militaire s'est grandement développée. L'instruction,
de l'état-major général et celle de l'infanterie ont
spécialement fait des progrès que nous avons tous
constaté avec une légitime satisfaction.

Cependant de nouvelles critiques ne tardèrent
pas à se faire jour, mais sur le terrain administra-
tif. On reconnut que le fonctionnement de l'organi-
sation militaire n'était pas exempt de frottements
provenant du grand nombre de rouages de la ma-
chine administrative fédérale et cantonale. Je m'em-
presse de constater que les nombreuses administra-
tions appelées à concourir à notre organisation
militaire n'ont, manqué ni de bonne volonté, ni,
d'intelligence; mais leurs attributions sont parfois
confuses, et ces rouages eux-mêmes sont quant à
leur nombre hors de toute proportion avec l'étendue de
notre territoire. Il en est résulté naturellement et
d'une manière fatale des difficultés et des tirail-
lements. Aussi des demandes de révision de l'orga-
nisation militaire de 1874 se produisirent bientôt.
Dès 1886 un grand mouvement se fit dans les
sociétés militaires et c'est à de grandes majorités
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qu'elles manifestèrent le désir de voir se réaliser l'uni-
fication de l'administration militaire.

Ce mouvement eut bientôt un écho dans cette
salle; le 4 avril 1889, par 72 voix contre 26, le
conseil national prit en considération une motion
signée par MM. Müller, Bühlmann, Gallati, Künzli,
Häni, Meister, Schobinger et Vigier, nos collègues
actuels invitant le conseil fédéral à examiner ce
qu'il y avait de fondé dans les plaintes qui se fai-
saient jour sur notre organisation militaire. Le conseil
fédéral expose dans son message du 10 mai dernier
les motifs pour lesquels il a tardé 6 ans à présen-
ter le rapport qui lui était demandé. Ces motifs sont
péremptoires. Il avait à parer à des nécessités plus
pressantes. Aujourd'hui il nous propose une revision
constitutionnelle tendant à l'unification de l'admi-
nistration militaire et a la suppression du dualisme
actuel.

Ces propositions se résument dans l'art. 17bis :
« L'armée est du ressort de la Confédération. » et
l'art 20 : « La Confédération édicté les lois concer-
nant l'armée et les fait exécuter. L'administration,
l'instruction, l'armement, l'habillement et l'équipe-
ment de l'armée, lui appartiennent. »

Voilà qui est clair et net. La commission a
cherché à mettre ces principes plus en relief encore
eh les condensant dans le seul art. 17 portant que:
« Tout ce qui concerne l'armée est du domaine de
« la Confédération.

« La Confédération édicté les lois qui concer-
« nènt l'armée et les fait exécuter. Elle pourvoit à
« l'administration, à l'instruction, à l'armement, à
ce l'habillement et à l'équipement de l'armée. »

La commission propose de mettre ce principe
général en tête des articles militaires de la cons-
titution.

M. le Président et Messieurs, l'unification de
l'administration militaire est la conséquence logique
du mouvement qui s'est produit en Suisse depuis
un demi-siècle en matière militaire.

' On peut dire aussi que .l'unification de l'admi-
nistration militaire est la conséquence des principes
que renferme la constitution depuis 1848, spécia-
lement aux articles 2 et 8 :

Le but de la Confédération, dit l'article 2, c'est
d'assurer l'indépendance de la patrie, de maintenir
la tranquillité à l'intérieur, de protéger la liberté et
les droits des citoyens.

Et l'article 8 proclame que c'est la Confédéra-
tion seule qui a le droit de déclarer la guerre et
de conclure la paix.

Puisque c'est la Confédération seule qui a cette
compétence suprême, celle dans laquelle se résume
en réalité la souveraineté d'un état, il paraît natu-
rel que ce soit aussi la Confédération qui en sup-
porte les responsabilités et prenne les mesures
d'ordre administratif. Le conseil fédéral, en présen-
tant son projet, auquel adhère votre commission
unanime, se propose de mettre un terme aux doubles
emplois, à des frictions inutiles et désagréables en
temps de paix, dangereuses en temps de guerre,
tout en laissant aux cantons une position plus nette,
plus franche et plus digne. L'expérience a démontré
que dans certains domaines qui ne sons pas, je le
reconnaîs, les plus importants, la collaboration de
l'administration fédérale dont les branches sont
multiples avec les administrations cantonales, entraîne
des lenteurs, des pertes de temps, du travail super-

flu. Pour la fourniture des chevaux, pour l'orga-
nisation des trains et des services accessoires, par
exemple ces complications pourraient avoir de graves
conséquences.

Je m'empresse de reconnaître la bonne volonté
et le patriotisme des citoyens et des administrations
militaires de tout ordre, communales et cantonales;
en cas de guerre, de danger public. Cette bonne vo-
lontée a suppléé, en beaucoup de points aux lacunes et
aux insuffisances de l'organisation militaire. Quand la
patrie appelle, tout le monde accourt, personne ne
songe à soulever des conflits de compétence; c'est
à qui ira au plus pressé et fera le mieux. Il ne
peut pas en être de même en temps de paix et
nous pouvons bien constater sans faire tort à per-
sonne qu'en matière militaire les mêmes choses
sont souvent du ressort de plusieurs administrations
qui font double emploi et qu'à cet égard des sim-
plifications importantes peuvent être introduites.

La commission motivera en temps et lieu les
amendements qu'elle apporte aux propositions du
conseil fédéral, mais vous me permettrez d'en dire
un mot d'une manière tout à fait générale au com-
mencement de cette discussion. Nous avons tout
d'abord désiré mettre en relief le principe qui est
à la base même du projet, celui de l'unification de
l'administration militaire en rédigeant sous une forme
nouvelle l'art. 17 et en réunissant sous ce chiffre l'art.
17bi8 et l'art. 20 du projet du conseil fédéral. Nous
avons voulu ensuite préciser, et à certains égards
étendre, les droits des soldats et de leurs familles
frappés de ' dommages ensuite du service militaire
actif ou d'instruction, et c'est dans ce but que nous
vous proposons un article 18bis qui proclame les
garanties que la Confédération donne à cet égard
aux militaires et à leur familles.

La question des charges qui résulteront de
l'instrucfion militaire n'est pas touchée dans le projet.
Elle est absolument réservée et fera l'objet d'un
projet de loi spécial qui sera la conséquence des
articles constitutionnels quand ceux-ci auront été
définitiviment rédigés et adoptés. Votre compétence,
dis-je, est absolument réservée à cet égard, ainsi
que celle du peuple suisse. Mais il a paru au con-
seil fédéral, avec raison pensons-nous, qu'il était
convenable d'aller au devant d'une objection quiae
manquerait pas de se produire, et de dire dans la
constitution même quelles sont les compétences et
les attributions réservées aux cantons au moment
où la Confédération devient compétente pour tout
ce qui concerne l'administration.

Permettez-moi de constater que le projet main-
tient tout d'abord le principe de l'art. 21 actuel
d'après lequel autant que possible et « à moins que
des considérations militaires ne s'y opposent, les
unités de troupe doivent être formées de troupes
d'un même canton. »

A l'article 19 nous maintenons aussi le prin-
cipe, ancien : « Les cantons disposent des forces
militaires de leur territoire pour autant que ce
droit n'est pas limité par la Constitution ou les lois
fédérales. »

La Confédération instruit aujourd'hui les soldats
et les sous-otficiers de toutes armes que les cantons
lui envoient. Elle leur adresse des certificats pour
ceux qui ont été reconnus aptes à l'avancement, et les
cantons ne peuvent procéder à la nomination d'officiers
que dans les limites de ces certificats. On peut donc
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dw?e sans, exagération que le rôle joué par les can-
tons en matière de nomination d'officiers n'est que
le rôle de celui qui donne un visa. Le canton peut
ne pas nommer celui qui a un certificat de capa-
cité, s'il a pour cela des raisons sérieuses, mais il
ne peut pas nommer quelqu'un qui n'a pas au préa-
alable été désigné par la Confédération. Il en est
de même pour les avancements. Les cantons ne
peuvent avancer les officiers de leurs corps de
troupes que si la Confédération leur a au préalable
accordé des certificats de capacité. Si la proposi-
tion du conseil fédéral est adoptée, la position sera
la suivante : Les cantons concourrent à la désigna-
tion des sous-officiers reconnus aptes à faire des
écoles préparatoires d'officiers. Ils concourrent aussi
à la nomination et à l'avancement des officiers fai-
sant partie des corps de troupes appartenant à leur
territoire. Ce système est plus contorme à la di-
gnité des cantons que le système actuel.

L'art 21 du projet donne aux cantons des at-
tributions en matière de nomination de fonction-
naires militaires permanents. Le choix des fonction-
naires d'arrondissement est placé dans la compétence
des cantons, quand l'arrondissement est tout entier
dans le canton. Le conseil fédéral se réserve un droit
de révocation en cas d'incapacité. La règle c'est
que les arrondissements doivent être autant que pos-
sible composés de territoires appartenant à un seul
et même canton ; mais quand cette règle ne pour-
ra pas être observée à cause du fractionnement
trop grand des territoires, alors le Conseil fédéral
procédera à la nomination des fonctionnaires mi-
litaires après avoir entendu les propositions des
cantons intéressés.

Les cantons participeront à l'habillement et à
l'équipement des troupes de leur ressort, non pas
au point de vue financier, mais en donnant leur
avis sur les adjudications.

Enfin les cantons restent les intermédiaires
obligés de la Confédération et des communes. Plu-
sieurs d'entre eux ont exprimé des craintes et ont
supposé que la Confédération ayant des compéten-
ces plus étendues interviendrait directement auprès
des communes en passant par dessus les autorités
cantonales qui se trouveraient ainsi dans une posi-
tion fausse et humiliante. L'art. 21 met un terme à
ces craintes.

Enfin l'art 22 stipule que moyennant une in-
demnité équitable, les places d'armes et les bâti-

ments militaires qui existent dans les cantons, aïns
que leurs accessoires, deviennent propriété de la
Confédération.

L'art. 19 statue que la taxe militaire continuera
à être perçue par les cantons, lesquels seront évi-
demment mieux placés pour apprécier les circons-
tances financières de& contribuables. La moitié du
produit de cette taxe continuera à leur appartenir.

Telles sont les attributions que les cantons au-
raient encore en matière militaire.

D'autre part, les budgets militaires cantonaux
qui à l'heure actuelle s'élèvent encore à des chif-
fres considérables, disparaîtront complètement, et
de ce fait, les finances cantonales éprouveront un
allégement sensible.

Le rachat des établissements militaires par voie
d'indemnité ou d'amortissement sera aussi pour les
cantons un avantage qui mérite d'être relevé.

Quant aux conséquences financières du projet
pour la Confédération, je n'ai pas la prétention de
les indiquer ici. La commission, au nom de laquelle
je parle a nommé dans son sein une sous commis-
sion financière. Cette sous-commission présentera
encore aujourd'hui à la commission un rapport
dont la substance vous sera communiquée plus tard.

Je borne là cet exposé tout à fait sommaire, et je
me permets de dire en terminant qu'il ne s'agit pas ici
de questions politiques, mais de questions purement
administratives. Nous ne méconnaissons nullement ce
que les cantons ont fait pour le développement militaire
de la Suisse. Pendant bien longtemps ce sont eux
qui ont supporté presque toutes les charges, et ils
ont rendu des services incontestables; mais le mo-
ment est venu de simplifier le mécanisme de notre
organisation militaire, de le rendre plus pratique et
de le conformer d'une manière plus complète aux
nécessités de la défense nationale.

Cela peut se faire aujourd'hui en dehors de la
lutte des partis politiques, par un acte de confiance
réciproque et par une œuvre de bonne foi.

C'est dans cet esprit que votre commission est
unanime pour vous recommander le projet du con-
seil fédéral avec les modifications qu'elle y a ap-
portées.

Hier wird die Beratung abgebrochen.

(Ici, le débat est interrompu.)
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Nationalrat. — Conseil national.
Sitzung vom 6. Juni 1895, vormittags S Uhr. — Séance du 6 juin 1895, à 8 heures du matin.

Vorsitzender: ] Bachmam.
Président : J

Tageso rdnung : — Ordre du jour:

Eevision der Müitärartikel der Bundesverfassung.
Révision des articles militaires de la constitution fédérale.

Anträge
von Hrn. Nationalrat Goilinger.

5. Juni 1895.

I. Streichung von Art. 15, 16, 17.
II. Zusatz zu Art. 14 :
Bei gestörter Ordnung im Innern haben die Kan-

tone dem Bunde sogleich Kenntnis zu geben.
Die Kosten einer eidg. Intervention tragen die

Kantone, wenn ni'cht die Buhdesversammlung wegen
besonderer Umstände etwas anderes beschliesst.

Propositions
de M. le conseiller national Geilinger.

5 juin 1895.

I. Retrancher les articles 15J 16, 17.
II. Ajouter à l'article 14 :
En cas de troubles à l'intérieur les cantons doivent

en aviser immédiatement la Confédération.
Les frais d'une intervention fédérale sont sup-

portés par les cantons, à moins que l'assemblée
fédérale n'en décide autrement, en considération de
circonstances particulières.

F o r t s e t z u n g der Bera tung über die
E i n t r e t e n s f r a g e .

Suite de la discussion sur l'entrée en matière.

(Siehe Seite 17 hievor. — Voir page 17 ci-devant.)

SchoMnger: Obwohl die Herren Referenten der
Kommission in der gestrigen Sitzung die Auffassung
der Kommission über die Eintretensfrage in ein-
lässlicher Weise Ihnen vorgeführt haben und ob-
wohl ich mit den übrigen Kommissionsmitgliedern
auf dem Boden des Eintretens in die Vorlage stehe,
wollen Sie mir doch einige kurze Bemerkungen ge-
statten.

Vorab möchte ich eine Bemerkung in Bezug auf
die Zusammensetzung der Kommission vorausschicken.
Die Fraktion, welcher ich angehöre, ist in der Kom-
mission durch ein einziges Mitglied vertreten und
ich gestatte mir hier die Bemerkung, dass diese Ver-
tretung in Anbetracht der numerischen Stärke der
Fraktion eine etwas spärliche ist, und ich halte dafür,
dass bei der Beratung so wichtiger Arbeiten wie
Verfassungsrevisionen die Vertretung der Oppositions-
parteien eine etwas ausreichendere sein sollte. Ich
bin überzeugt, dass dadurch die Beratung in keiner
Weise Schaden leiden würde.

Sodann möchte ich mir eine Bemerkung erlauben
in Betreff der etwelchen Eile, mit welcher die Vor-
lage unter Dach gebracht werden will. Ich verstehe
sehr wohl, dass das schweizerische Militärdeparte-



— 34 —

ment grossen Wert darauf setzt, dass diese Ver-
fassungsrevision so rasch wie möglich beschlossen
wird ; allein ich muss doch bemerken, dass die Ab-
sicht, die Vorlage in dieser Session in den beiden
Räten durchzubringen, etwas über das Ziel hinaus-
geht; ich halte dafür, dass bei einer solchen Eile
der Wert des Zweikammer-Systems, zum Teil we-
nigstens, verloren geht und der Nutzen der raschen
Erledigung der Beratung des Gesetzes, welches zur
Ausführung der Verfassungsbestimmung erlassen
werden soll, Eintrag thut ; ich halte dafür, je sorg-
fältiger die Verfassungsbestimmungen durchdacht
werden, um so leichter werde es möglich sein, die
Ausführungsbestimmungen für diese Verfassungsvor-
schriften zu finden. Ich weiss nun wohl, dass es
nicht bei uns liegt, zu beschliessen, ob der Stände-
rat noch in dieser Session sich mit der Sache be-
fassen solle ; aber es scheint mir, dass wir zu diesem
Procedere dadurch Hand bieten, dass wir die, Vor-
lage in aller Eile in Beratung gezogen haben.

Zur Sache selbst möchte ich vorab folgenden
Punkt herausheben. Das Departement hat die Ab-
teilungschefs und die Waffenchefs einvernommen
über die Erfahrungen, welche sie in Bezug auf den
Verkehr mit den kantonalen Militärdirektionen ge-
macht haben. Sie erinnern sich, dass vor etwa 7
oder 8 Jahren, als die Frage der Militärcenlralisation
in Fluss kam, diese ganz besonders damit begründet
wurde, dass die Verwaltung in den Kantonen eine
durchaus ungenügende sei. Man ist damals in sehr
polemischer Weise über die kantonalen Militärdirek-
tionen losgefahren, hat sie in angesehenen Blättern
als kantonale Vitzliputzli bezeichnet und hat über-
haupt die bisherige Verwaltung lächerlich zu machen
gesucht. Es war nun zu erwarten, dass durch die
Einvernahme der Waffen- und Abteilungschefs
diese damals ziemlich allgemeine Ansicht bestätigt
würde, dass diese Behörden in der Lage wären, an
Hand von Beispielen den Nachweis zu leisten, dass
eben der Rapport mit den kantonalen Militärdirek-
tionen zu vielfachen Reibereien und Unzukömmlich-
keiten Anlass gebe. Dem ist aber durchaus nicht
so; aus dem Dossier kann sich jeder überzeugen,
duss die Waffen- und Abteilungschefs, mit Ausnahme
desjenigen der Infanterie, in der Lage sind, konsta-
tieren zu können, dass die Amtsbeziehungen mit den
kantonalen Behörden durchaus angenehme waren,
dass sie bei diesen jeweilen durchaus den besten
Willen gefunden haben und wesentliche Unzukömm-
lichkeiten bei der bisherigen Organisation in Bezug
auf den Rapport dieser Behörden nicht konstatiert
werden konnten. Der Waffenchef der Infanterie frei-
lich, der, weil eben die Infanterie zum grössten Teil
noch aus kantonalen Einheiten besteht, in Bezug
auf den Rapport mit den Militärbehörden der Kantone
zunächst in Frage kommt, war etwas anderer An-
sicht, und er war in der Lage, gewisse Unzukömm-
lichkeiten bezeichnen zu können, deren Ursache aber
in der Organisation zu suchen ist und durchaus nicht
etwa im schlechten Willen der kantonalen Militär-
direktionen.

Ich wollte nicht unterlassen, dieses zu konsta-
tieren. Im allgemeinen wissen wir ja sehr wohl,
dass die eidgenössischen Organe den kantonalen Or-
ganen in der Verwaltung nicht besonders sympathisch
gesinnt sind. Ich habe fortwährend den Eindruck,
dass die eidgenössischen Organe zunächst die Fehler

in den kantonalen Verwaltungen suchen. Es ist das
gewissermassen in ihrer Natur und ich kann* sie mir
nicht anders vorstellen, so wenig ich mir beispiels-
weise einen Klaviervirtuosen mit kurzgeschorenen
Haaren vorstellen kann. (Heiterkeit.) Aber um so
angenehmer ist es, dass trotzdem die eidgenössischen
Behörden sich veranlasst fühlten, zu konstatieren,
dass die Beziehung mit den kantonalen Behörden
zu wesentlichen Unzukömmlichkeiten nicht geführt hat.

Auch anerkenne ich sehr gerne, dass die Vor-
lage, welche uns nun zur Beratung vorliegt, in we-
sentlichen Punkten ein Entgegenkommen der Cen-
tralisten im Militärwesen gegenüber den Kantonen
ist und ich glaube daher, dass diejenigen Teile un-
seres Landes , welche durch den beabsichtigten
Schritt der Militärcentralisation in ihrem Einflüsse
etwas geschmälert werden, um so eher auf die Sa-
che eintreten können.

Dagegen muss ich doch einige Vorbehalte ma-
chen und diese beziehen sich vorab auf die Frage
der Mehrbelastung des einzelnen Mannes. Ich weiss
nun sehr wohl, dass die beabsichtigte Revision der

: Verfassung diese Frage in keiner Weise präjudiziert,
aber ich halte darauf, dies ganz besonders zu be-
tonen. Die Verfassungsrevision bezieht sich weder
auf die Truppenordnung, noch auf den Truppenunter-

. rieht ; diese beiden könnten im Sinne einer Mehrbe-
lastung des einzelnen Mannes revidirt werden, ohne
dass wir die Verfassung zu revidiren hätten. Die
Aenderung der Verfassung bezieht sich einzig auf
das Verwaltungswesen und man wird uns daher sa-
gen, dass die Frage der Belastung des einzelnen
Mannes in keiner Weise präjudizirt werde. Allein
ich glaube, dass im Volke draussen diese Unter-
scheidung nicht so leicht wird gemacht werden und
dass man befürchten wird, dass mit der Revision
auch eine Mehrbelastung des einzelnen Mannes be-
zweckt werde, und da möchte ich zum vorrieherein
der Ansicht Ausdruck geben, dass diese Mehrbelas-
tung des einzelnen Mannes nach meiner Ueberzeu-
gung nicht zulässig ist. Ich halte dafür, dass wir in
Bezug auf die Belastung des einzelnen Wehrpflich-
tigen an der Grenze des Zulässigen angekommen
sind und ich stütze mich in dieser Ansicht auf meine
achtjährigen Erfahrungen als kantonaler Militärdirek-
tor, der sich mit dem Dispenswesen zu befassen
hat. Ich weiss sehr wohl, wie tief das Militärwesen
in das bürgerliche Leben eingreift und glaube, dass
eine Mehrbelastung nicht zulässig sei. Dabei will ich
nicht bestreiten, dass eine gewisse Verschiebung zu-
lässig sei in der Weise, dass der Wehrpflichtige in
vorgerückterm Alter weniger Dienst leisten solle,
dafür aber mehr in jungen Jahren, in der Rekruten-
zeit. Ich halte dafür, dass diese Verschiebung viel-
leicht nicht nur zulässig, sondern wünschenswert ist;
denn es liegt auf der Hand, dass der Wehrpflichtige in
jungen Jahren noch viel unabhängiger ist, während
er in vorgerücktem Jahren für eine Familie zn sor-
gen hat.

Ich will auch bei diesem Anlasse noch den Vor-
unterricht erwähnen. Es wird die Verfassungsrevi-
sion auch in dieser Hinsicht eine Aenderung mit
sich führen. Während bisher der Vorunterricht Sache
der Kantone war, und zwar sowohl in den Jahren
des Primarunterrichts wie in den Jahren vor der
Militärpflicht, wird diese Pflicht der Ausbild-
ung der Jugend im militärischen Vorunterricht künf-
tig dem Bunde obliegen, wenigstens was die Zeit
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vom Austritt der Knaben aus der Primarschule bis
zum Alter der Militärpflicht betrifft. Ich glaube, dass
auf diesem Wege für die militärische Ausbildung
dès Volkes Wesentliches geleistet werden kann ; aber
ich halte darauf, hier schon zu erklären, dass man
sich in Bezug auf diesen militärischen Vorunterricht
auf einen etwas ändern Boden stellen soll als bis-
her 'uncl zwar in dem Sinne, dass man endlich da-
von abgehe, den Sonntag zu diesem Zwecke zu .ver-
wenden. Ich scheue es durchaus nicht, dass die gei-
stige Ausbildung zu Gunsten der körperlichen etwas
entlastet werde; aber ich finde, dass es nicht not-
wendig ist, dass der Ruhetag, der Sonntag,
hiezu verwendet werden muss und ich glaube, Sie
thun gut, wenn Sie das Volksgefühlfberücksichtigen
und zum vorneherein in Aussicht nehmen, diese
Ausbildung nicht auf den Sonntag zu verlegen.

Eine weitere Reservation betrifft die Wahl der
Bezirkskommandanten. Der Herr Berichterstatter der
Kommission hat Ihnen bereits auseinandergesetzt,
wie die Sache für die Zukunft gedacht ist. Während
die Vorlage des Bundesrates in Aussicht nahm, dass
die Bezirkskommandanten die Verwaltung von so-
genannten Infanterieregiments-Kreisen, unbekümmert
um die kantonalen Grenzen, zu besorgen hätten,
glaubte die Kommission in der von ihr festgestellten
Fassung vorschlagen zu sollen, sich mehr an die
Kahtonsgrenzen.zu halten, auch wenn dadurch die
Regimentskreise nicht in allen Gegenden eingehalten
werden können, dass es also statthaft sei, Bezirks-
kommandantenkreise von zwei, beziehungsweise vier
Bataillonen zu formieren und nur in den Fällen, wo
Kantone nur ein Bataillon oder nicht einmal ein
ganzes Bataillon stellen, die Verwaltungsbezirke über
Kantonsgrenzen hinaus zu greifen haben. Ich lege die
auf diesen Punkt ein ganz bedeutendes Gewicht;
ich sehe nämlich in diesen Bezirkskommandanten
die Bindeglieder zwischen der Militärbehörde und
der bürgerlichen Verwaltung. Es gab eine Zeit, wo
man sich vorstellte, man könne das Militärwesen
unabhängig von den bürgerlichen Verwaltungsbehörden
centralisieren ; und man hat dabei ausdrücklich auf
die Postverwaltung'hingewiesen. Ich halte dafür, dass
diese Auffassung eine durchaus falsche sei. Die Post-
verwaltung kann von der bürgerlichen Verwaltung
ausgeschieden werden, wie es auch in früheren Zeiten
in einzelnen Ländern der Fäll war, wo man die Post-
verwaltung auf dem Wege der Verpachtung Privat-
leuten übertragen hat.

Anders .aber ist'es mit der Militärverwaltung;
diese steht mit der bürgerlichen Verwaltung in engem
Kontakt, und wenn dieser Kontakt nicht hergestellt
wird, so wird die militärische Verwaltung in vielen
Beziehungen in der Luft schweben. Ich halte nun
dafür, dass die Lösung, welche der Entwurf vor-
sieht, eine glückliche genannt werden kann. Diese
Bezirkskommandanten werden von der bürgerlichen
Verwaltung des Kantons gewählt, obwohl sie eid-
genössische Beamte sind ; sie haben also das Ver-
trauen der bürgerlichen Verwaltung und es wird
der letzteren möglich sein, den Bezirkskommandanten
diejenige Gewalt zu übertragen, zu deren Ueber-
tragung sie sich wohl zweimal besinnen würde, wenn
diese Organe vom Bunde gewählt würden, ich meine
nämlich die Polizeigewalt. Man muss sich nur nicht
einbilden, dass die Militärpflichtigen immer aus
Patriotismus mitmachen ; es gibt viele Fälle, wo die
Leute gezwungen werden müssen, den Befehlen

Gehorsam zu leisten, und da ist die Polizeigewalt
absolut notwendig und ohne diese wird das Rapport-
und Kontrollwesen nicht gut besorgt. Ich sehe also
da eine glückliche Lösung, namentlich wenn die
Auffassung der Kommission geteilt wird, dass die
Verwaltung der Bezirkskommandanten mit wenigen
Ausnahmen nicht über die Kantonsgrenzen hinaus
reichen soll.

Eine weitere Reservation möchte ich mir er-
lauben in Bezug auf die Verfügung der bürgerlichen
Behörden, der Kantonsregierungen u. s. w. über die
Truppen ihrer Kantone. Der Entwurf sieht da dem
Wortlaute nach eine wesentliche Aenderung nicht
vor ; ja man könnte sogar meinen, dass dieses Recht
noch ausdrücklich den bürgerlichen Behörden ge-
wahrt werde, zur Aufrechterhaltung der öffentlichen
Ordnung über die Wehrkraft ihres Gebietes zu ver-
fügen. Nun möchte ich aber doch auf einen grund-
sätzlichen Unterschied des künftigen Zustandes gegen-
über dem bisherigen aufmerksam machen.. Es liegt
auf der Hand, dass so lange sogenannte kantonale
Einheiten bestanden, so lange die Kantonsbehörden
die militärischen Einheiten in ihren Kantonen zu-
sammensetzten, die- Offiziere ernannten u. s. w., so
lange dieses Verhältnis bestand, die Kantons-
regierungen ohne Zweifel -diese Truppen einberufen
konnten, ohne etwa befürchten zu müssen, dass die
Führer dieser Truppen den Einwand -erheben, dass
die Kompetenz zur Einberufung nicht vorhanden
sei, dass sie als eidgenössische Truppen keine
Weisungen der Ivantonsbehörden zu befolgen hätten.

Für die Zukunft wird das allerdings etwas an-
ders sein. Wir haben keine kantonalen Truppen
mehr und die einfache Verfassungsbestimmung, dass
die Kantonsregterungen in solchen Fällen über die
Truppen ihrer Kantone verfügen, wird nach meiner
Ueberzeugung kaum genügen, um in allen Fällen den
bürgerlichen Behörden die Sicherheit zu geben, dass
ihren Weisungen Folge geleistet werde. Ich sehe
da kein anderes Verhälfnis voraus, als das, welches
auch in ändern Ländern vorkommt, wo die
Zivilbehörde unbedingt berechtigt ist, in Fällen
von Ruhestörung den zunächst liegenden Truppen
Weisung zu geben. Ich glaube, dieses Recht sollte
den kantonalen Behörden gewahrt werden. Im
übrigen sehe ich wohl ein, dass das Recht in der Ver-
fassung gewahrt wird ; aber ich möchte eine Garantie
geschaffen wissen, dass den Befehlen der bürger-
lichen .Behörden in solchen Fällen Folge gegeben
werden muss, dass diese Befehle gleich militärischen
anerkannt : werden und dass, wenn eine Weigerung
stattfindet, derjenige, der sich diese Weigerung zu
Schulden kommen lässt, den gleichen Bestimmungen'
unterstellt ist, welche in Bezug auf militärische Be-
fehle aufgestellt sind.

Bei diesem Anlass möchte ich noch auf einen
ändern Punkt aufmerksam machen. Die kantonalen
Behörden -sind nicht nur im Falle, über die Wehr-
kraft der Kantone im Falle gestörter Ruhe im Innern
verfügen zu müssen. Es gibt auch noch andere
Anlässe, z. B. festliche Anlässe, für welche den Kan-
tonen das Recht gewahrt werden sollte, diejenigen
Truppen aufzubieten, die zur Aufrechterhaltung der
öffentlichen Ordnung notwendig sind. Da sollte
ihnen die Garantie geboten werden, dass, wenn sie
zu solchen Zwecken Truppen einberufen, diese ein-
berufenen Truppen nicht von sich aus sollen be-
urteilen können, ob der Befehl sich innert der Ver-
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fassung halte, sondern dass sie diesem Befehle zu
folgen haben. Herr Bundesrat Frey hat in der
Kommissionssitzung in dieser Beziehung Zusicher-
ungen gemacht; allein ich halte dafür, dass diese
Verhältnisse im Gesetz selbst noch genau geordnet
werden sollen.

Einen weiteren Vorbehalt möchte ich in Bezug
auf die Einteilung der Offiziere machen. Sie wissen,
dass unter der gegenwärtigen Verfassung die Kan-
tone endgültig über die Einteilung der Offiziere in
den kantonalen Einheiten Beschluss fassen. Für die
Zukunft liegt diese Kompetenz bei den Bundes-
organen. Es ist häufig die Ansicht ausgesprochen
worden, dass in Zukunft der Ueberschuss an Offi-
zieren in gewissen Gegenden, namentlich in Städte-
kantonen, in denjenigen Teilen des Landes ver-
wendet werden solle, in welchen die Rekrutierung von
Offizieren auf. grössere Schwierigkeiten stosse. Ich
gebe zu, dass Fälle eintreten können, in denen
diese Verschiebung sich rechtfertigen mag ; aber die-
selben sollen die Ausnahme bilden. Solange eine
Gegend des Landes in der Lage ist, auch nur an-
nähernd die Offiziere der Truppeneinheiten selbst
stellen zu können, soll von dieser Verschiebung von
Offizieren Umgang genommen werden. Ich halte
dafür, dass dies im Interesse der Armee liegt. Ich
glaube, dass wir schlechte Erfahrungen machen
würden und es vom Volke nicht begriffen würde,
wenn wir solche Verschiebungen vornähmen und
unsern Truppen diejenigen Offiziere, welche im
bürgerlichen Leben mit ihnen in gewisser Beziehung
stehen und ihre Verhältnisse näher kennen, ent-
ziehen würden, um ihnen Offiziere aus anderà Landes-
gegenden zu geben. Wir müssen nicht vergessen,
dass wir ein Milizheer haben, und dass zwischen
Offizieren und Soldaten ein gewisses Verhältnis vor-
ausgesetzt werden muss, das darin besteht, dass die
Soldaten vermöge ihrer Kenntnis der bürgerlichen
Stellung des Offiziers demselben gegenüber zu einer
gewissen Achtung genötigt werden. Herr Bundes-
rat Frey hat den Kommissionsmitgliedern in dieser
Beziehung beruhigende Zusicherungen gemacht, aber
ich möchte ihn bitten, dieselben hier im Rate zu
wiederholen. Ich bin überzeugt, dass dieser Punkt
bei der Beurteilung der Verfassungsvorlage im Volke
ganz wesentlich in Betracht gezogen wird.

Ich möchte noch auf die Rekrutierung der Unter-
offiziere hinweisen, und zwar ia dem Sinn, dass den
kantonalen Behörden Gelegenheit geboten würde,
sich über die bürgerliche Stellung der Unteroffiziers-
schüler auch aussprechen und bei der Auswahl der-
selben auch mitwirken zu können. Ich stütze mich
dabei auf meine bisherigen Erfahrungen. Ich weiss.
dass die militärischen Behörden die Wahl einfach
vom militärischen Gesichtspunkt aus treffen, während
auch bei den Unterofßziersschülern, ebenso wohl, wie
bei den Offizieren, die bürgerliche Stellung ins Auge
gefasst werden sollte in der Richtung, dass man zu
Unteroffizieren taugliche Elemente nicht zur Aus-
bildung zu Unteroffizieren zwingt,, wenn ihre bürger-
liche Stellung sich zu prekär gestaltet, wenn ihre
Lebensverhältnisse ungünstige sind.

Das sind im grossen und ganzen die Reserva-
tionen, auf welche ich aufmerksam machen möchte.
Ich weiss sehr wohl, dass dieselben nicht in der
Verfassung selbst erledigt werden können. Sie wer-
den ihre Erledigung im Organisationsgesetz finden
müssen; allein ich glaubte dennoch den Anlass be-

nutzen zu sollen, um diesen Vorbehalten Ausdruck
zu geben. Wenn in diesen Punkten schon bei der
Beratung der Verfassung beruhigende Zusicherungen
gemacht werden können, so bin ich der Ueber-
zeugu'ng, dass diejenige politische Gruppe, der ich
angehöre, der Verfassungsrevision mit mehr Ver-
trauen beistimmen kann.

Von diesem Gesichtspunkt aus empfehle ich meinen
Patreifreunden, ihre Stimme für Eintreten abgeben
zu wollen.

M. Comtesse : J'ai été parmi ceux qui, au mois
de décembre dernier, se sont opposés à l'idée d'en-
treprendre la réforme de l'organisation militaire en
laissant de côté la question constitutionnelle et en
cédant par voies obliques. J'ai dit que je ne pou-
vais pas m'associer à cette manière de traiter une
question, pièces par pièces, avant d'en examiner
l'ensemble. La méthode préconisée alors me parais-
sait .défectueuse, elle ne nous permettait pas de
nous rendre compte d'avance du résultat auquel
nous tendions, tant au point de vue militaire pro-
prement dit qu'au point de vue financier. Nous ne
savions pas bien où nous allions et nous risquions
de construire un édifice dont les différentes parties
n'auraient pas été bien reliées entre elles, dont les
matériaux auraient manqué d'une base solide. J'ai
insisté avec d'autres membres de ce conseil pour
que la question fût nettement et franchement posée
devant l'assemblée et le peuple suisse pour que ce
problème de la réforme militaire fût attaqué de front.
Il nous paraissait que c'était aussi le meilleur moyen
d'éviter un malentendu devant le peuple, de dissiper
toute équivoque, et qu'en faisant appel au peuple,
nous avions l'espoir, la certitude même qu'il ré-
pondrait à notre confiance et que nous arriverions
ainsi avec lui plus facilement à créer une organisa-
tion militaire permettant de combler des lacunes et
de réaliser les perfectionnements qui s'imposent.
Nous avions besoin d'un projet reposant sur la
confiance populaire, — car je suis de ceux qui
estiment que nos institutions militaires doivent tou-
jours et à tout instant être entourées de cette
confiance.

Mais autant à ce moment-là, j'étais de ceux qui
s'opposaient à la méthode qu'on voulait suivre parce
que je la trouvais mauvaise, autant je reconnais
comme excellente celle qu'on nous propose aujour-
d'hui, et c'est en toute loyauté que j'ai donné
personnellement mon adhésion aux nouvelles pro-
positions apportées par le conseil fédéral.

Je ne suis pas militaire technicien, mais comme
tous mes concitoyens, je suis profondément attaché
à nos institutions militaires. Je suis de ceux qui
pensent que nous devons chercher dans notre pays
à avoir une organisation militaire aussi forte que
possible.

Les conditions dans lesquelles nous voterons ne
se modifieront pas de longtemps ; nous devons nous
prémunir contre les conséquences malheureuses
d'une guerre. Aussi longtemps que les passions humai-
nes empêcheront les nations qui nous entourent de
régler leurs différends par la raison et la sagesse,
de discuter pacifiquement leurs intérêts en litige,
nous devrons nous imposer des sacrifices tels qu'ils
nous permettent d'obtenir une organisation militaire
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aussi forte que possible, .qui atteigne d'efficacité son
maximum. Je crois que ce sentiment existe aussi
dans notre peuple, qui désire comme nous, cette
sécurité que nous réclamons.

Je pense que nous pouvons aujourd'hui voter
en toute confiance les propositions qui nous sont
faites par le conseil fédéral; nous pouvons en re-
commander l'adoption au peuple comme la solution
la plus conforme à ses intérêts et à celui de la
défense nationale.

Il y a bien des manières de faire l'unification
militaire. Cette unification, je pense que chacun
reconnaît aujourd'hui qu'elle s'impose, que ceux-là
mêmes qui sont le plus jaloux de leurs souverai-
netés cantonales, reconnaissent qu'il s'agit ici d'une
question mûre, d'un progrès dont l'expérience a
démontré la nécessité. J'ai éprouvé une très grande
satisfaction en constatant de quel esprit on s'était
inspiré pour nous apporter un projet que nous dis-
cuterons certainement dans le même esprit. On a
compris que les cantons doivent continuer, dans le
domaine militaire, à jouer leur rôle et à disposer de
leur influence, que dans l'œuvre de réorganisation
militaire que nous entreprenions, ils avaient néan-
moins leur mot à dire. On aurait pu procéder
autrement, mais j'aurais considéré comme un grand
mal qu'on eût tenu les cantons complètement à
l'écart dans .le projet du conseil fédéral, et ceci au
point de vue de la bonne marche du pays. Je cons-
tate donc avec plaisir que les cantons auront leur
mot à dire : ils nommeront leurs officiers, les chefs
de section, les commandants d'arrondissement, et
ils seront également consultés sur le chapitre des
dépenses pour l'habillement, l'équipement, etc.

Les cantons peuvent se dire qu'ils n'ont rien à
redouter au point de vue financier. La réforme en-
treprise ne menace pas leurs intérêts, au contraire,
elle les sert.

Malgré ce que l'on a pu dire, qu'une fois les
cantons libérés des charges militaires, il était logi-
que de leur reprendre la moitié du produit de celte
taxe qui leur revenait jusqu'ici, je crois que le con-
seil fédéral a bien fait de ne pas appauvrir les can-
tons ; je crois que ce n'est pas là le rôle de la
Confédération. Lorsque les cantons ont déjà de la
peine à -équilibrer leurs budgets, ce n'est pas le
moment de leur enlever une taxe qui fait partie in-
tégrante de leurs ressources. Du reste, le fait que
les cantons sont seuls aptes à prélever la taxe mi-
litaire était une raison de plus pour leur en con-
server le profit qu'ils en tirent.

Ainsi, même au point de vue de ceux qui sont
jaloux de conserver aux cantons leur rôle et leur
influence, je crois que la solution que l'on nous
propose est heureuse et que nous pouvons en toute
confiance la soumettre à la sanction' du peuple
suisse.

Au point de vue militaire, nous nous trouvons
en présence d'un dilemme ; nous devons chercher
à arriver à une organisation militaire aussi forte
que possible, c'est un devoir pour nous, mais nous
ayons aussi celui de ne pas faire peser trop lour-
dement les dépenses militaires sur la nation, nous
ne devons pas nous engager dans la voie de la pro-
gression constante de ces dépenses. A cet égard, je
m'associe aux réserves de M. Schobinger, nous ne
devons pas alourdir les sacrifices que nous deman-
dons aux citoyens, nous sommes arrivés à cet

égard à Pextrêms limite de ce que nous pouvons
demander, en allant plus loin, nous risquerions d'a-
mener une crise économique et de placer nos con-
citoyens dans l'impossibilité de faire face aux exi-
gences de leurs carrières professionnelles.

Lïorganisation militaire ne doit donc pas com-
porter, un surcroît de charge pour les citoyens.

En ce qui concerne les charges de la Confédé-
ration, elles ne sont pas telles que nous devions
nous en alarmer, elles restent dans les limites de
ce qui est compatible avec les ressources financières
dont elle dispose. Autant qu'il est possible de les
évaluer, j'estime que les dépenses pour l'acquisition
des places d'armes, casernes, arsenaux, etc., peu-
vent se monter à 20 millions dont l'intérêt au 3 °/o
serait de fr. 600,000. A cette somme, il faut en
ajouter une égale pour les annuités et le service
d'entretien de ces bâtiments, soit 1,200,000. La dé-
pense totale.pour l'administration des arrondisse-
ments de divisions peut être estimée à un. million,
ce qui nous amène à un total de fr. 2,200,000 au-
quel il convient encore d'ajouter les dépenses
qu'imposé à la Confédération l'article 18 du pro-
jet qui consacre avec plus de générosité un juste
principe de solidarité, principe qui jusqu'ici -n'était
appliqué que d'une manière incomplète, car les
cantons n'étaient pas larges dans les indemnités
qu'ils accordaient aux tamilles que le service mili-
taire privait de leurs chefs, quelquefois même, ils
n'en accordaient aucune. Nous devons.donc nous
attendre de ce côté à un surcroît de dépenses que
j'estime à 400,000 fr. Nous arriverions ainsi à une
dépense totale de fr. 2,600,000, dont il faut déduire
le montant des indemnités qui s'élèvent à 3 70,000 fr.,
ce qui laisse pour la Confédération une charge to-
tale de fr. 2,200,000 à fr. 2,300,000 par suite de
l'organisation nouvelle. Il n'y a pas là dé quoi nous
alarmer, le budget de la Confédération peut facile-
ment les supporter. Néanmoins, il faut bien spéci-
fier que l'organisation nouvelle ne doit pas entraî-
ner de nouveaux sacrifices de la part des citoyens.

Dans ces conditions, j'estime, ainsi que tous les
membres de la commission et mes amis politiques
que nous pouvons en toute confiance recomman-
der l'adoption des propositions qui nous sont
faites.

Bundesrat Frey: Nach den ebenso umfassenden
als eingehenden Berichterstattungen von gestern und
nach den Voten der Herren Schobinger und Comtesse
von heute könnte der Vertreter des Bundesrates in
diesem Stadium der Angelegenheit eigentlich füg-
lich auf das Wort verzichten. Doch es drängt mich,
der Genugthuung des Bundesrates darüber Ausdruck
zu geben, dass die bundesrätliche Vorlage in Ihrer
Kommission und im Schoosse Ihres Rates eine so
freundliche und wohlwollende Aufnahme gefunden
hat. Niemand hätte wohl noch vor Jahresfrist es ge-
wagt, vorauszusagen, dass diese Frage, welche bis
jetzt noch niemals auf der öffentlichen Tagesord-
nung gestanden hat, ohne dass namhafte Kreise
unseres Volkes in Aufregung und Unruhe geraten
sind, und welche bis zur Stunde in diesem Saale
noch niemals zur Beratung gekommen ist, ohne dass
die Geister aufeinandergeplatzt sind, in so allseiti-
gem Entgegenkommen und in so vollkommener Ruhe
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zur Besprechung gelangt ist. Die'Frucht ist reif, hat
Herr Oberst Müller gestern gesagt, und ich füge
hinzu : der eidgenössische Staatsgedanke marschiert,
nicht nur in den eidgenössischen Räten, sondern
auch im Volke und in den Kantonen. Wenn ein
kleiner Teil dieser wohlwollenden Aufnahme unseres
Entwurfs, wie die Herren Schobinger und Comtesse
uns soeben versichert haben, daher gekommen ist,
dass sie in dem Entwürfe selber die Absicht des
Entgegenkommens erkannt haben, so ist das hin-
wiederum ein Gegenstand der lebhaftesten Befrie
digung für den Verfasser des Entwurfs.

In der That haben wir uns, als wir an die Arbeit
gegangen sind, die Frage gestellt: wie ist es mög-
lich, die durch die Erfahrung erkannten Uebelstände
unserer heutigen Militärorganisation zu beseitigen,
d. h. mit ändern Worten, die Verwaltung zu verein-
heitlichen, ohne die gerechten Ansprüche der föde-
rativen Anschauungen zu verletzen? Wir haben die
Frage dahin beantwortet, dass wir den Satz aufge-
stellt haben, dass die Verwaltung des Militärwesens
voll und ganz vereinigt werden solle, dass aber
innert dieser Vereinheitlichung, so weit es im mili-
tärischen Interesse liege, die Mitwirkung der Kan^
tone herbeigezogen werden müsse. Wir haben diese
Mitwirkung der Kantone nicht auf dem Wege
schwächlicher Konzessionen, sondern in den Be-
dürfnissen der Militärverwaltung selber gesucht.

Die Herstellung der vollen Einheit in der Ver-
waltung ist absolut notwendig; denn die heutigen
Uebelstände sind in dem Dualismus der heutigen
Verwaltung begründet. Der Bund ist verantwortlich,
aber ein grosser Teil des Geschäftes, für das er
verantwortlich ist, wird von den Kantonen besorgt.
Hr. Oberst Müller hat Ihnen gestern von den Wir-
kungen des Dualismus in der Militärverwaltung ein
Bild aufgerollt. Es wäre nicht schwer,, dieses Bild
noch weiter zu entwickeln. Es wäre nicht schwer,
darauf hinzuweisen, dass nicht nur das Material,
nicht nur die Munition, nicht nur die Geschirre,
nicht nur die Equipierung und alles das kantonal
verwaltet wird, sondern dass der Mann selber heute
früh kantonal ist, um am Mittag eidgenössisch zu
werden, und morgen früh eidgenössisch ist, um am
Mittag bereits wieder unter die kantonalen Ordres
gestellt zu werden. Wir haben in der Botschaft den
Satz aufgestellt, dass es oberste Pflicht des Bundes
ist, bei Ausbruch eines Krieges dem Oberbefehls-
haber die Armee in ihrem gesetzlich vorgeschriebenen
persönlichen und materiellen Bestände zur Verfügung
zu stellen. Aber nicht der Bund unterhält den per-
sönlichen Bestand der Armee, sondern der Bund
und die Kantone ; nicht der Bund bildet die Truppen-
körper, sondern der Bund und die Kantone; nicht
der Bund unterhält die Truppenkörper, sondern der
Bund und die Kantone; nicht der Bund beschafft
die Bekleidung und Ausrüstung, welche zum Mate-
rial gehört, welches der Bund dem Oberbefehlshaber
zur Verfügung stellen soll, sondern der Bund und
die Kantone; nicht der Bund magaziniert die Ge-
schütze, die Munition u. s. w., sondern der Bund
und die Kantone.

Aus diesem Dualismus entsteht allerdings nicht
so viel Unheil, als theoretisch angenommen werden
könnte. Sie haben das, wie schon öfters hervorge-
hoben worden ist, der Vernünftigkeit, der Tüchtigkeit
und dem Patriotismus der kantonalen und wohl auch
der eidgenössischen Behörden zu verdanken. Aber

das schliesst nicht aus, dass solche Konflikte und
ihre für den Bestand der Armee fatalen Folgen ein-
treten können. Sie sind auch schon eingetreten. Ich
will Ihnen heute nicht etwa eine Geschichte dieser
Konflikte entwickeln. Wir sind nicht hieher ge-
kommen, um Empfindlichkeiten zu wecken, sondern
um diese Empfindlichkeiten ein für allemal zu
Grabe zu tragen. Aber .das möchte ich sagen : die
Geschichte des Stabstrompeters, welche anlässlich
der Revision von 1874 so viel Aufsehen gemacht hat,
zu dessen Aufbietung, Berittenmachung, Equipier-
ung u. s. w. an fünf verschiedene Behörden geschrie-
ben werden musste, ist heute noch wahr. Wir haben
in der Eidgenossenschaft Festungswerke. Wir sind
genötigt, diese Festungswerke zu bewachen; nun
trifft es sich aber, dass wir die Kantone bitten
müssen, unsere Sicherheitswächter vom eidgenös-
sischen Dienste zu dispensieren, damit wir nicht
gezwungen sind, während dieses eidgenössischen
Dienstes provisorische Sicherheitswächter anzustel-
len, die von der ganzen Geschichte nichts verstehen.
Der Buudesrat hat .vor einiger Zeit den Beschluss
.gefasst, dass ein Teil der Munition, welche den
Sicherheitstruppen unserer Befestigungen gehört,
auf den Festungswerken selber magaziniert werden
solle. Diese Truppenkörper der Sicherheitsbesatz-
ung sind zum grössten Teil kantonale Truppenkörper,
mit ändern Worten: die Munition dieser Truppen-
körper liegt zum Teil in kantonalen Magazinen und
ist gesetzlich den Kantonen überantwortet. Es
trifft sich daher, dass wir die Kantone bitten müssen,
die Munition, welche in ihrer Verwahrung liegt,
uns wieder zurückzugeben, damit wir den Beschluss
des Bundesrates ausführen und diese Muniiion in
den Befestigungswerken selber unterbringen können:
Bis in die Eigentumsrechte hinab zieht sich dieser •
Dualismus. Wir besitzen in unsern Magazinen gegen--
wärtig etwa 80,000 Milbank-Amsler Gewehre. Kein
einziges derselben gehört aber dem Bund allein,
sondern sie gehören jedes einzelne Stück zu 2/s dem
Bund und zu V8 einem Kanton. Wir besitzen etwas
über 200,000 Vetterligewehre; aber nicht eines da-
von gehört dem Bund allein, sondern jedes Stück
gehört zu 3/* dem Bund und zu '/* den Kantonen. Wir
haben in den Arsenalen der Eidgenossenschaft und
der Kantone eine namhafte Zahl von ' Geschützen,
welche im Verlauf der Zeiten in verschiedenen ihrer
Bestandteile umgewandelt worden sind. Mit dieser
Umwandlung kam es dazu, dass heute eine ganze
Anzahl dieser Geschütze zum Teil dem Kanton, zum
Teil dem Bunde angehören, d. h. es gehören die
Rohre, die Protzen, die Caissons dem Bunde, die
Räder dem Kanton, und die Achse dieser Räder
wiederum der Eidgenossenschaft. Das ist allerdings
ein buntes Bild der gegenwärtigen Zustände. Ich
will nicht gesagt haben, dass das an und für sich
grosse Uebelstände nach sich ziehe, aber es'liegt
hier doch offenbar ein Verwaltungssystem vor, das
gerade in Militärsachen nicht wohl als zweckmässig
betrachtet werden kann. Ich sage also : Diese Ma-
schine ist kompliziert; sie verursacht in Friedens-
zeiten eine grosse Zahl unnötiger Arbeiten, unter
Umständen auch Konflikte und Renitenzen, und für
den Krieg ist sie schlechterdings unbrauchbar. Im
Fall eines Krieges müssten wir diese Maschinerie
von einem Tag auf den ändern über den Haufen
werfen. Wir haben unsere Erfahrungen 1870/71 ge-
macht, als General Herzog in Bezug auf die Aus-
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rüstung und Bekleidung der Truppen und die Be»
Schaffung des Kriegsmaterials von Pontius zu Pila-
tus geschickt wurde und sich an sämtliche Kan-
tonsregierungen halten musste, was in Zukunft unter
keinen Umständen mehr eintreten sollte. Ich wieder-
hole an dieser Stelle, was bereits gesagt und von
Hr. Schobinger hervorgehoben worden ist: Alle
diese Uebelstände, welche die heutige Organisation
im Gefolge hat, sind nicht etwa dem Übeln Willen
der kantonalen Verwaltungen zuzuschreiben, sondern
fallen der Organisation selber zur Last. Wenn es
uns trotz dieser mangelhaften Organisation gelungen
ist, eine Armee zu schaffen, welche mit Bezug auf
ihre Ausrüstung und Beschaffung, mit Bezug auf
die Ausbildung der Truppen und der Truppenführer
und mit Bezug auf die Disciplin sich sehen lassen
darf, so ist das nur der Verständigkeit und dem
Patriotismus der Behörden, der Freigebigkeit der
eidgenössischen Räte und des Volkas, der Thätig-
keit, Sachkenntnis und treuen Hingabe unseres In-
struktionspersonals und der anerkannten Willigkeit
unserer Wehrmänner, sich den Anforderungen der
Disciplin zu unterziehen, zu danken.

Es ist bei Anlass der Revision in den Siebziger-
Jahren oft von der Würde der Kantone die Rede
gewesen, welche es nicht gestatte, dass die Militär-
hoheit den Kantonen abgenommen und auf den Bund
übertragen werde. Mir scheint, wenn man diese
Frage genauer untersuchen würde, so würde man
zur Ueberzeugung kommen, dass die Würde der
Kantone besser wegkommt unter dem neuen System,
das Ihnen heute vorgeschlagen wird, als unter dem
bisherigen System. Der -Bundesrat und das Militär-
departement sind zwar, wie es ihre Pflicht ist,
redJich bemüht, in inrem Verkehr mit den Kantonen
die Würde derselben nach allen Richtungen aufrecht
zu erhalten; die Militärbehörden der Kantone haben
aber nicht nur mit dem Bundesrat und seinem Mili-
tärdeparteinent zu verkehren, sondern auch mit den
Beamten des Militärdepartements, und in dieser Be-
ziehung füichte ich, dass da und dort bei diesem
Verkehr die Würde der Kantone zu wenig geschont
wird. Es ist mir vor einem halben Jahre teilweise
aus Zufall ein Zirkular eines Abteilungschefs des
Militärdepartements zu Gesicht gekommen, welches
mit den Worten schloss: «Dies ist ein Unfug, den
ich hiermit ein für allemal verbiete.» Mit diesen
Worten schloss der Abteilungschef des eidg. Militär-
departements ein Zirkular an die — Militärdirek-
tionen und Militärdepartements der Kantone! Ich
habe mich natürlich veranJasst gesehen, dieses Zir-
kular sofort als materiell und formell unstatthaft zu
kassieren ; aber die Thatache allein, dass ein solches
Zirkular an die kantonalen Behörden gerichtet werden
kann, scheint mir schon den Satz zu bestätigen,
dass die Würde der Kantone unter dem gegenwär-
tigen System Gefahr läuft, verletzt zu werden, und
es wird leicht sein, den Nachweis zu leisten, dass
sie. unter dem von uns vorgeschlagenen neuen Sy-
stem diese Gefahr nicht mehr laufen wird.

Eine andere Frage aber ist: Wie steht es mit
der Würde des Bundes unter dem gegenwärtigen
System? Da muss ich sagen, dass die Würde des
Bundes gegenwärtig auch nicht selten Gefahr läuft,
verletzt zu werden. Ich will, wie gesagt, nicht alte
Erinnerungen wieder wachrufen und ich will Ihnen
nicht Beispiele von Kompetenzkonflikten aus frühem
Jahren erzählen, welche auf militärischem Gebiete

zwischen Bund und Kantonen bestanden. Bloss zwei
kurze Beispiele will ich Ihnen mitteilen, die mir aus
den allerletzten Tagen in Erinnerung sind. Das Mili-
tärdepartement hat durch das eidgenössische stati-
stische Bureau ein Zirkular an die untern Militär-
behörden der Kantone ergehen lassen, um Erhebungen
über die mutmasslichen Kosten der Unterstützung
der hilfsbedürftigen Familien der Wehrmänner im
Dienste zu machen. Sämtliche Kreisbeamte der
Kantone haben auf dieses Zirkular hin prompt ge-
antwortet; nur ein einziger hat sich geweigert, es
zu thun, und seine Antwort ist noch heute nicht
da. Dem Militärdepartement — und dem statisti-
schen Bureau natürlich noch viel mehr — fehlt selbst-
verständlich irgendwelche Gewalt, den renitenten
Beamten zur Ordnung zu rufen und ihn zu ver-
halten, dem in ganz gesetzmässiger Weise an ihn
ergangenen Auftrag Folge zu leisten. Ein anderer
Kreiskommandant hat sich bis vor wenigen Tagen,
wie ich erst gestern gehört habe, geweigert, einer
Anordnung des eidg. Militärdepartements betreffend
die Organisation der Spezialabteilungen des bewaff-
neten Landsturms nachzukommen. Er hat es unter-
lassen, die Organisation der Spezialabteilungen des
bewaffneten Landsturms vorzunehmen, und das ist
für den Kriegsfall keine Kleinigkeit. Wir legen
grossen Wert auf die Organisation dieser Spezial-
abteilungen. Dieser selbe Kreiskommandant hat bis auf
den heutigen Tag noch niemals die Fristen zur Ein-
reichung der Rapporte über den Landsturm einge-
halten. Solcher Widersetzlichkeit gegenüber stehen
wir total machtlos da. Wir besitzen kein gesetz-
liches Mittel, um diese Leute zur Ordnung und zum
Gehorsam zu zwingen. Sie haben vor zwei Jahren
den Beschluss gefasst, dass den Wehrmännern des
Auszuges und der Landwehr die vom Bunde fabri-
zierten Schuhe zu billigerem Preise verkauft werden
sollen. Es ist infolgedessen an die Militärdeparte-
mente der Kantone vom Oberkriegskommissariat die
Aufforderung ergangen, Schuhlager einzurichten.
Dieser Aufforderung haben sämtliche kantonalen
Militärdepartemente Folge gegeben mit Ausnahme
eines einzigen. Dieses hat sich zwei Jahre lang ge-
weigert, das Schuhlager zu errichten, obschon es
dazu in gesetzlicher Weise aufgefordert worden ist
und obgleich es offenbar im hohen Interesse seiner
eigenen Militärs gewesen wäre, wenn es das Schuh-
lager gleich von Anfang an errichtet hätte. Ein
gesetzliches Mittel, jenes Militärdepartement dazu
zu zwingen, besassen wir nicht. Ein Bataillon oder
zwei konnten wir dem Kanton nicht ins Haus
schicken; wir mussten es also auf anderere Weise
versuchen, — nun allerdings mit Erfolg.

Ich sage also : während auf der einen Seite die
Würde der Kantone unter dem neuen System besser
gewahrt wird als bisher, erscheint es auf der ändern
Seite ebenso wünschenswert, dass das System mit
Rücksicht auf die Würde des Bundes geändert werde.
Allerdings wird in politischer Beziehung von den
Kantonen manches Opfer verlangt; aber ich frage
in erster Linie, ob wohl die Landesverteidigung ;
nicht eines grossmütigen Opfers der Kantone wert
ist, und sodann möchte ich sagen, dass das Opfer
in Wirklichkeit doch wohl nicht so gross ist, als es
auf den ersten Blick scheinen möchte. Denn von
den Rechten, die die Kantone nunmehr an den
Bund abtreten sollen, sind doch wohl einige blosse
Scheinrechte gewesen. Die Offiziersernennungen —
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sprochen — welche den Kantonen zugestanden, waren
doch bloss ein Scheinrecht. Die Kantone hatten
kaom eine Auswahl ; sie konnten nicht wohl andere
Offiziere befördern als diejenigen, welche von den
eidgenössischen Behörden hiefür empfohlen wurden.
Nur in seltenen Fällen1 hatten sie eine Auswahl, und
gerade da, wo der Kanton in Bezug auf die Offiziers-
ernennung sein Recht in Anspruch genommen und
vollzogen hat, haben wir Konflikte mit den betreffen-
den Kantonsregierungen gehabt, die wenigstens in
der Bundesverwaltung zum Teil noch in frischem
Angedenken sind und deren Aufhören im Interesse
der Disziplin sowohl als im Interesse des Ansehens
unserer militäricshen Einrichtungen im höchsten
Grade wünschenswert ist.

Wenn die Kantone auf gewisse Rechte verzichten
müssen, so bleibt ihnen andererseits ein positives
Recht allerersten Grades mit Bezug auf die Mili-
tärhoheit, nämlich das Recht, die Truppen aufzu-
bieten, allerdings lediglich zur Aufrechterhaltung
der öffentlichen Ruhe und Ordnung. Das ist ein
Attribut der Militärhoheit und zwar das allererste,
und dieses bleibt denKantonen, in diesem beschränk-
ten Umfang wenigstens, erhalten. Wenn nun Herr
Schobinger in seinem heutigen Votum gewünscht
hat, dass in irgend einer Weise eine Bestimmung
getroffen werde, welche .es ermögliche, dass den
Befehlen der Kantone beim Aufbieten von Truppen
in Zukunft auch wirklich Folge gegeben werde,
so glaube ich ihn versichern zu können, dass es
nicht schwer sein wird, in der Gesetzgebung Be-
stimmungen zu treffen, die für beide Teile befrie-
digend ausfallen können. Herr Schobinger — das
fällt auch unter dieses Kapitel — macht auch einen
Vorbehalt mit Bezug auf die Verschiebung der Offi-
ziere. Er erkärt, dass er ein schweres Bedenken
haben würde, für diese Verfassungsartikel zu stimmen,
wenn nicht in dieser Richtung Beruhigung geschaffen
würde. Hr. Schobinger wünscht als Regel, dass die
Offiziere denjenigen Bataillonen zugeteilt werden,
aus deren Rekrutierungsgebiet sie selber sind. Auch
in dieser Beziehung kann ich Hrn. Schobinger voll-
ständig beruhigen. Ich glaube, dass nur da, wo
auf der einen Seite absoluter Mangel und auf der
ändern Seite absoluter Ueberfluss an Offizieren
herrscht, von einer Verschiebung die Rede sein
wird. Im übrigen wird der Grundsatz gelten, dass
die Offiziere eines Bataillons aus dem Rekrutierungs-
gobiet des letztern genommen werden. Es ist eine
altschweizerische Tradition, welche sich bewährt
hat, dass der Führer im Frieden auch der Führer
im Krieg werde.

Es wird allerdings zugegeben werden müssen,
dass der neue Entwurf eine bedeutende Verstärkung
der Bundesgewalt mit sich bringt; aber dass die
Bäume nicht in den Himmel wachsen, dafür wird
die Verständigkeit und der Patriotismus der Be-
hörden im Bund und in den Kantonen, die Bundes-
versammlung mit ihrer obersten Aufsicht und das
Volk sorgen, nicht zu vergessen auch die öffentliche
Kritik, über deren Abwesenheit oder Schüchternheit
wir uns in den eidgenössischen Landen nicht zu
beschweren haben. (Heiterkeit.)

Ich komme nun noch mit einigen Worten auf
einen Vorwurf zu sprechen, der uns von central i-
stischer Seite gemacht worden ist. Es ist nämlich
von dieser Seite die Behauptung aufgestellt worden,

ass wir mit unserem Entwurf nur einen halben
Schritt thun, indem wir nicht gewagt hätten, die
ganze Centralisation herbeizuführen. Nichts könnte
unrichtiger sein als der Vorwurf, wir seien auf
halbem Wege stehen geblieben! Durch den Ent-
wurf, den wir vorlegen, wird die Vereinheitlichung
.unseres Militärwesens zur Thatsache. Die Verwal-
tung wird vollkommen vereinheitlicht und dieses
System wird in keiner Weise durchbrochen durch
die Mitwirkung der Kantone, wie sie im Entwurf
vorgesehen ist. Die Mitwirkung der Kantone wird
die Einheitlichkeit der Verwaltung durchaus nicht
durchkreuzen, sondern sie wird lediglich dazu
dienen, die Verwaltung zu fördern. Es wird nie-
mandem einfallen, zu verlangen, dass wir z. B. die
Ernennung und Beförderung der Offiziere oder den
Vorschlag hiefür in den Kreisen in eine Hand
legen. Es wird jedermann zugeben, dass es viel
zweckmässiger und vorteilhafter ist, für die Auf-
stellung dieser Vorschläge Kommissionen zu be-
stellen und darin das kantonale Element vertreten
zu lassen.

Ich komme nun zum Schluss noch mit einigen
Worten auf die finanzielle Seite der Frage zu
sprechen. In dieser Beziehung kann ich Ihnen nicht
mehr sagen, als was die Botschaft enthält und auch
nicht mehr, als was uns heute von Hrn. Comtesse
eröffnet worden ist.

Ich kann nur sagen, dass das Militärdepartement
bemüht gewesen ist, in seinen Berechnungen mög-
lichst hoch zu gehen, und in dieser Richtung kann
ich Ihnen mitteilen, dass ich die Ziffern des Ober-
kriegskommissariates ziemlich überall überschritten
habe. Auch in der Berechnung der Summen, welche
die Unterstützung notleidender Familien die Eidge-
nossenschaft kosten wird, sind wir weit über das-
jenige hinausgegangen, was gegenwärtig wenigstens
irgendwie vorausgesehen werden kann, so dass die
Summe von 250,000 bis 375,000 Fr., welche da
angenommen worden ist, so viel ich mich erinnere,
jedenfalls nicht überschritten werden wird. Was
gestern Herr Müller gesagt hat, dass keine Neu-
ausgaben geschaffen werden, ist vollkommen richtig.
Mit ändern Worten : es wird einfach der Bund die
Ausgaben der Kantone in militärischen Sachen über-
nehmen; neue Ausgaben werden nicht geschaffen,
mit Ausnahme der Unterstützung notleidender Fa-
milien; aber auch das ist theoretisch keine neue
Ausgabe; denn die Kantone sind bisher schon ge-
halten gewesen, die notleidenden Familien zu unter-
stützen, nur haben sie allerdings von diesem Privi-
legium einen sehr dürftigen Gebrauch gemacht.
Wenn uns nun Herr Schobinger sagt, dass vor
allen Dingen darauf gehalten werden und dass
hier in diesem Saale erklärt werden müsse,
dass in keiner Weise beabsichtigt werde, den ein-
zelnen Mann mehr zu belasten, so kann ich in dieser
Richtung nur auf die Botschaft verweisen, welche
meines Wissens diesen Satz bereits aufstellt, und
ich kann hier mit aller Bestimmtheit wiederholen,
dass es nicht Absicht des Bundesrates ist, in dieser
Richtung weitergehende Anforderungen zu stellen.
Allerdings mache ich eine Ausnahme mit Bezug auf
einzelne Rekrutenschulen ; ich glaube, dass der
Bundesrat in dem Entwurfe, den er Ihnen über eine
neue Militärorganisation später vorlegen wird, in
Bezug auf einzelne Waffen für die Rekrutenschulen
eine etwas längere Dauer vorschlagen wird ; indessen
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glaube ich, dass das ein grosses Unglück nicht sein
wird; es wird nicht bedeutend nachteilige Polgen
für die Erwerbsfähigkeit unseres Volkes nach sich
ziehen, da bekanntlich junge Leute im Rekruten-
alter in dieser Beziehung ökonomisch noch nicht so
empfindlich sind.

Was den Vorunterricht anbetrifft, den Herr
Schobinger ebenfalls in den Bereich seiner Vor-
behalte gezogen hat, so kann ich meinesteils hier
selbstverständlich noch keine bindende Erklärung
abgeben; aber was meine persönliche Ansicht an-
betrifft, so kann ich erklären, dass ich ganz einver-
standen bin, dass dieser Unterricht nicht ohne Not
auf den Sonntag verlegt wird. Ich gehöre auch zu
denjenigen, welche der Meinung sind, dass der Sonn-
tag ein Ruhetag ist, und zwar nicht nur in Bezug
auf das leibliche, sondern auch in Bezug auf das
geistige Wohl eines guten Menschen und Bürgers.

Nicht einverstanden dagegen bin ich mit Herrn
Schobinger, wenn er den Wunsch, es möchte die
Revision nun auch im Ständerate noch in diesem
Monat Juni behandelt werden, nicht für genehm
hält. Er sagt, es sei dies eine alizugrosse Eile und
ar sehe nicht ein, warum man mit dieser Eile vor-
gehen wolle. Ich möchte Sie erinnern, wie in dieser
Beziehung im Jahre 1874 progrediert worden ist.
Im Winter 1873/74 wurde die ganze Bundesverfas-
sung in beiden Räten revidiert, und im Sommer
and Spätherbst 1874 ist die ganze neue Militärorga-
lisation, nicht etwa bloss die Verfassungsartikel,
von beiden Räten durchberaten worden; mit ändern
Worten : in der Zeit von 12 Monaten wurde da-
mals von den eidgenössischen Räten die ganze Bun-
desverfassung revidiert und ein ganz neues Militär-
gesetz aufgestellt. Nun denke ich, dass es doch
wohl erlaubt sein sollte, zu wünschen, dass diese
einzelnen Artikel der Bundesverfassung noch in die-
ser Session von beiden Räten zu Ende beraten
werden, damit im Laufe von weiteren l '/a Jahren
das neue Militärgesetz ebenfalls von beiden Räten
durchberaten und auf den 1. Januar 1897 in Kraft
erklärt werden kann. Wenn der Sländerat die Be-
ratung nicht in diesem Monat vornimmt, so ist das
nicht möglich. Ich will Sie nicht damit langweilen,
dass ich Ihnen die bezügliche Berechnung hier vor-
trage; aber ich kann Ihnen die Versicherung geben,
dass wenn der Ständerat im Monat Juni diese Be-
ratung nicht auch an die Hand nimmt und wenn
die Vorlage nicht von beiden Räten erledigt wird,
es nicht möglich sein wird, die neue Militärorgani-
sation vor dem 1. Januar 1898 in Kraft treten zu
lassen, d. h. das Inkrafttreten der neuen Militär-
organisation wird dadurch um ein volles Jahr ver-
zögert. Unter solchen Umständen, glaube ich, dürfte
man doch wohl das Begehren stellen, dass beide
Räte in dieser Session diese- Verfassungsrevision
iurchberaten und beschliessen.

Ich eile zum Schlüsse. Herr Ceresole hat gestern
den Satz aufgestellt, dass es sich hier bei dieser
Revision um einen « acte de confiance» handle;
ich nehme diesen Satz • auf und sage, dass diese
Revision der Militärartikel der Bundesverfassung,
wie sie hier vorliegt, in der That eine Handlung,
einen Akt des eidgenössischen Vertrauens bedeutet
und aus diesem Grunde ganz besonders auch die
Sanktion des Volkes und der Kantone erhalten wird.

Geilinger: Ich habe mir erlaubt, Ihnen einen
Antrag zu stellen, die Aenderung der Verfassung
auch auf die Artikel 15 bis 17 auszudehnen. Ich
brauche Sie nicht zu versichern, das« ich damit
nicht etwa eine Verzögerung Ihrer Arbeit herbei-
führen will; im Gegenteil, ich bin mit Ihnen allen
gewiss hochbefriedigt über den raschen Verlauf und
insbesondere über die freundliche Einigung, die
stattgefunden hat, sodann aber selbstverständlich
auch über die Art und Weise, wie unsere Kollegen
aus der romanischen Schweiz ihr Wort gehalten
haben, das sie uns in der Dezembersession gaben.

Die Anträge, die ich Ihnen stelle, werden Sie
sehr wenig aufhalten; es handelt sich nur darum,
aus Ihrem Handbuch die Seite 7 mit den Artikeln
15, 16 und 17 zu streichen und die zwei einzigen
Gedanken, die noch Wert haben darin, anzuschliessen
an den Artikel 14, wo sie überhaupt schon von
Anfang an hingehört hätten. Die betreffenden Ver-
fassungsbestimmungen rühren von dem Bundesver-
trage von 1815, ja schon von viel früher her. Im
Jahre 1848 wurden sie in ein etwas anderes Kleid
gekleidet und in die Bundesverfassung von 1874
sind sie im gleichen Wortlaute aufgenommen wor-
den, nachdem sie im Jahre 1872 im Nationalrate
bereits gestrichen waren. Ich will Sie mit dem
Verlesen der betreffenden Verfassungsartikel ver-
schonen, obgleich ich weiss, dass nichts meinen
Antrag mehr unterstützen würde, als eben dieses
Verlesen; denn sofort würden Sie einsehen, dass
die Zeit und die thatsächlichen Verhältnisse die
betreffenden Artikel, mit Ausnahme von zwei ein-
zelnen Bestimmungen, durchaus überholt haben. Ich
möchte Sie aber um die Gefälligkeit bitten, die be-
treffenden Artikel selber aufzuschlagen und sie zu
lesen, indem ich überzeugt bin, dass die meisten
von Ihnen es bisher noch gar nicht der Mühe wert
erachtet haben.

Von was handeln diese Artikel 15—17? Sie
räumen den Kantonen das Recht und die Pflicht
ein, andere Kantone zu mahnen betreffend mili-
lärische Hülfeleistung, betreffend Zuzug von Truppen
und Durchzug von Truppen anderer Kantone. Es
sagt dann in Artikel 16 noch das dritte Alinea,
dass auch bei Interventionen der Artikel 5 der Ver-
fassung ausgeführt werden solle, und im letzten Ab-
satz von Artikel 16 wird bestimmt, dass die Kan-
tone bei Veranlassung.von Interventionen die Kosten
zu tragen hätten, und im allgemeinen wird mehr-
mals betont, dass überall, wo Truppenbewegungen
stattfinden, die betreffenden Kantone gegenüber dem
Bunde die Anzeigepflicht haben.

Zu welchem Zwecke nun treten die Kantone in
Beziehungen zu einander?

Wenn Gefahr droht vom Auslande und bei ge-
störter Ordnung im Innern. Welche Beziehungen
haben die Kantone noch mit dem Auslande?

Allerdings wird in Artikel 85 der Bundesver-
fassung vorgesehen, dass die Kantone unter Geneh-
migung des Bundes mit dem Auslande noch Ver-
träge schliessen können. Allein Erkundigungen, die
ich insbesondere bei Vertretern von Grenzkantonen
eingezogen habe, haben ergeben, dass solche Ver-
träge durch die Staatsverträge der Schweiz mit dem
Auslande und durch die thatsächlichen Verhältnisse
beinahe alle aufgehoben worden sind.

Aller Verkehr macht sich gegenwärtig durch
den Bund und um mich nicht in weitere Beispiele
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zu verlieren, möchte ich Sie nur daran erinnern,
dass es nicht der Kanton Graubünden war, welcher
die Angelegenheit betreffend den Samnaunerfall mit
Oesterreich ausgemacht hat, sondern der Bund.

Wenn nun bei solchen verhältnismässig kleinen
Anständen der Bund handelt, so \Vird er auch da
behandeln, wo von bewaffnetem Einschreiten die Rede
sein könnte. Die Verwicklungen kriegerischer Art
zwischen den Kantonen und dem Auslande sind
heutzutage ganz undenkbar mit Rücksicht auf die
gegenwärtige Organisation der schweizerischen Eid-
genossenschaft und der Grossstaaten rund um sie
herum. Die Verhältnisse sind eben ganz anders als
zur Zeit der Entstehung der betreffenden Artikel,
wo Deutschland, Frankreich und Italien und zum
Teil auch Oesterreich in eine grosse Zahl von
Staaten zerlegt waren, und zwar zum Teil in Raub-
staaten, vor deren Angriff die Kantone nicht sicher
waren. Dazumal waren die militärischen Ueberfälle
noch Brauch; solche kennen wir nicht mehr in der
Weise, welche die bezüglichen Verfassungsbestim-
mungen veranlasst hat. Wenn ein Kanton heute
vom Auslande bedroht ist, so ist die ganze Schweiz
bedroht, und wenn ein Kanton in dieser Beziehung
mahnt oder ruft, so wendet er sich nicht an die
Kantone, sondern an die Schweiz.

Und nun die gestörte Ordnung im Innern. Da
genügen Voll und ganz die Artikel 85 und 102, Ziff.
10, der Bundesverfassung im Verein mit dem er-
gänzenden Artikel 14 ; diese Artikel lauten : Art. 85,
Ziff. 7 : « Garantie der Verfassung und des Gebietes
der Kantone; Intervention in Folge der Garantie,
Massregeln für die innere Sicherheit, für Handhabung
von Ruhe und Ordnung». Und Art. 102, Ziff. 10:
«Er sorgt für die innere Sicherheit der Eidgenossen-
schaft, für Handhabung von Ruhe und Ordnung.»
Das sind die Bestimmungen, die, weil sie nicht in
Einzelheiten eingreifen, für alle Fälle passen und
mit denen die Artikel 15—17 eigentlich im Wider-
spruche stehen, namentlich mit Rücksicht auf die
Verhältnisse, wie sie sich im Verlaufe der Zeit heraus-
gebildet haben. Wenn die Ordnung in einem Kantone
gestört ist und dann der Bund einerseits die Pflicht
hat, für die Ordnung im Innern des ganzen Landes
zu sorgen und auf der ändern Seite der Kanton,
in welchem die Ruhe gestört wird, das Recht hat,
Nachbarkantone oder beliebige Kantone zum Zuzug
aufzufordern, so ist darin ein ganz gewaltiger Wider-
spruch zu erblicken. -Es könnte z. B. dem Kanton
Zürich bei gestörter Ordnung einfallen, den Kanton
Aargau zu mahnen; dann würde der Bund sagen:
nein, das geht nicht, die beiden Kantone sind so wie
so befreundet mit einander, es müssen Truppen vom
Kanton Thurgau aufgeboten werden, um Ordnung zu
schaffen. Sollen dann die aargauischen und thürgau-
ischen Truppen sich auf dem Boden dey Kantons
Zürich schlagen? Das nur ein Beispiel von vielen,
die angeführt werden könnten. Wir haben leider
auch Beispiele und Erfahrungen genug, dass die be-
treffenden Bestimmungen absolut obsolet geworden
sind. Wer ist eingeschritten bei den bedauernswerten
Vorgängen in Genf, beim Tonhallekrawall, im Tessin ?
Haben die betr. Kantone von diesen Bestimmungen
Gebrauch gemacht, haben sie sich an Nachbarkantone
gewendetj? Nie und nimmer ! es ist ihnen nicht ein-
gefallen, sondern sie haben sich an den Bund ge-
wendet und wenn der Bund fand, sie seien saum-
selig, so hat er von sich aus die entsprechenden

Massnahmen getroffen. Die Verhältnisse sind in der
Tat sehr selbstverständlich, und was den Zuzug und
Durchzug von Truppen anbetrifft, so ist es vollends
ganz überflüssig, ein Wort darüber zu verlieren.

Nun ist gesagt worden, wir sollen nur die rein
militärischen Artikel der Verfassung in Revision zie-
hen und alles, was nicht nötig ist, vermeiden, um
nicht Gegensätze heraufzubeschwören und um ra-
scher zum Ende zu kommen. Diese staatsrechtlichen
Bedenken treffen nicht zu. In den Art. 15 und 17
sind rein militärische Fragen behandelt. Die staats-
rechtlichen Fragen sind mehr in den Art. 13 und
14 enthalten-, welche ich nicht berühren will, trotz-
dem sie eine Korrektur auch sehr notwendig hätten.
Die betr. Bestimmungen sind aber nicht nur im
Widerspruch mit den Art. 85 und 102, Ziff. 10, sondern
ganz besonders noch mit dem Art. 19 des Entwurfs
der Kommission, in welchem über das Verfügungs-
recht über die Truppen ganz andere Bestimmungen '
aufgestellt sind, als die Art. 15 und 17 enthalten.
Was die Intervention anbetrifft — um vom staate-
rechtlichen Gedanken zu sprechen, — so würde
dieselbe nach meinem Antrag in Uebereinstimmung
mit Art. 85 und 102, Ziff. 10, in Art. 14 vollständig
genügend geordnet. Die Frage ist also keine politische,
sondern eine rein militärische. Ich möchte Sie sehr
davor warnen, in der Bundesverfassung Artikel bei-
zubehalten, die überholt sind und die sogar mit
ändern Bestimmnngen der Verfassung in Widerspruch
stehen. Die Bestimmungen wären zum mindesten
überflüssig; aber sie haben auch ganz wesentliche
Uebelstände zur Folge.

Einen solchen Uebelstand möchte ich im Anschluss
an die Bemerkungen des Herrn Kommissionsbericht-
erstatters bezeichnen. Derselbe hat gesagt, es seien
durch die Kommission manche Bestimmungen in die
Verfassungsartikel aufgenommen worden, die besser
der Gesetzgebung anheimgestellt worden wären. Da-
mit wird jedermann einverstanden sein, der findet,
dass in die Verfassung nur Grundsätze, nur kurze,
klare und deutliche Sätze und keine Wiederholungen
gehören; aber ich begreife es vollständig und stehe
ganz auf dem Boden der Kommission, dass die
betreffenden Redaktionen zur Beruhigung und zur
Ermöglichung der Revision gefunden und angenommen
worden sind. Allein daraus entsteht der Uebelstand,
dass die Militärartikel in unserer Verfassung einen
ganz unverhältnismässig bedeutenden Raum ein-
nehmen, einen Raum, den sie eigentlich nicht ver-
dienen. Schon aus diesem formellen Grunde wäre
es gut, wenn wir diese Artikel streichen könnten.

Ein zweiter, mehr praktischer Grund ist folgender.
In den Militärkursen, bis hinauf zu den Offiziers-
schulen, werden die Militärartikel der Bundesver-
fassung besprochen. Ich wünschte, dass Sie einen
Instruktor I. oder II. 'Klasse, oder sogar einen Kreis-
instruktor hieher kommen Hessen, um Ihnen ein
Muster von der Theorie zu geben, die er den Vater-
landsverteidigern über diese Art. 14 und, 15 hält.
Ich glaube, das würde ganz merkwürdig ausfallen.
Das zeigt so nackt den Wert dieser Artikel, wenn
man bedenkt, wie es sich machen würde, wenn
man darüber den Truppen Theorie erteilen würde.
Das ist rein unmöglich.

Die bezüglichen Bestimmungen erinnern in der
That an das Mittelalter. Legen Sie dieses mittel-
alterliche Rüstzeug ab und fügen Sie dem Art. 14
nur die beiden Punkte betreffend Anzeigepflicht bei
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Störung der Ruhe imlnnern und betr. Kostenfolge bei!
Dann haben Sie diese beiden Gedanken auch auf
Art. 14 bezogen, wo sie bisher entschieden gefehlt
haben, was ja auch schon zu verschiedenartigen
Auffassungen Anlass gegeben hat. Das sind ausser-
ordentlich subtile Fragen. Sie sollten nur in allge-
meinen Grundzügen geordnet sein, damit man von
Fall zu Fall urteilen kann. Streichen Sie also
diese Artikel! Sie rühren von einer Zeit her, wo
man weder Telegraph noch Eisenbahnen hatte, wo
das Gefüge der Eidgenossenschaft noch ein sehr
loses war und Truppen nicht rasch verschoben
werden konnten. Die Art des Aufgebotes ist heute
eine viel raschere. Befreien Sie also die Verfassung
von diesem Ballast! Das wird Sie gar nicht auf-
halten. Die Sache ist ausserordentlich liquid; sie
braucht nicht einmal an die Kommission gewiesen
zu werden, und wenn das der Fall wäre, so wäre
nach meiner Ueberzeugung die Kommission sehr
rasch im Klaren. Auch ich sage : die Frucht ist
reif, der eidg. Staatsgedanke marschiert und empfehle
Ihnen deshalb meine Anträge.

Präsident: Bevor ich das Wort weiter erteile,
erlaube ich mir, darauf aufmerksam zu machen,
dass es sich zur Zeit nur um die Eintretensfrage
im allgemeinen handelt, und ich möchte die Redner
ersuchen, einstweilen auf die Detailberatung der
einzelnen Artikel nicht einzutreten.

Hammer: Mich an die Ermahnung des Hrn. Präsi-
denten haltend, auf keine Detailbesprechung einzu-
treten, sondern nur im allgemeinen die Eintretens-
frage zu berühren, erkläre ich mich von Anbeginn
an dazu entschlossen, in die Beratung einzutreten.

Ich halte den Vorschlag des Bundesrates für eine
wirklich sehr glückliche Lösung der schwierigen
Frage. Doch darauf will ich nicht weiter eintreten,
sondern nur betonen, dass ich, obgleich mir scheint,
dass der Bundesrat in der Begründung der finan-
ziellen Folgen etwas zu optimistisch vorgegangen ist,
dennoch kein Bedenken habe, das Eintreten in die
Beratung zu empfehlen, wobei ich mir natürlich vor-
behalte, vielleicht bei der Detailberatung über die-
jenigen Punkte meine Meinung auszusprechen, welche
geeignet wären, die grossen ökonomischen Folgen,
welche die Aenderung der Militärverfassung nach
sich zieht, für den Bund etwas zu verbessern.

Ich gehe also hauptsächlich auf den finanziellen
Teil der bundesrätlichen Botschaft über. Ich nehme
ohne Untersuchung die Ziffer 936,000 Franken für
die Divisionskreisverwaltungen, wie sie der Bundes-
rat vorschlägt, an. Doch glaube ich, dass dieser Summe
jedenfalls keine pessimistische, sondern vielleicht eher
eine optimistische Berechnung zu Grunde liegt. Was
die Montierungs- und Zeughausverwaltungen anbe-
trifft, so würde ich viel eher statt der 250,000 Franken
eine Summe von wenigstens 400,000 Franken ein-
stellen, indem ich den Abzug, den der Bundesrat
in seiner Botschaft betr. die Montierungsverwaltung
macht, nicht für begründet halte. Ich glaube, es
liege da ein Irrtum vor, wenn angnommen wird,

dass dem Bunde das, was er den Kantonen an
Montierungskosten mehr bezahlt als sie selbst aus-
geben, in der neuen Verwaltung zu gute komme,
da der Bund dasjenige übernehmen muss, was die
Kantone für sich ohne besondere Auslagen haben
bestreiten können. Doch es ist das ein Punkt, der
nicht so sehr ins Gewicht fällt.

Die Summe, welche der Bundesrat für die Unter-
stützung notleidender Familien von dienstthuenden
Wehrpflichtigen in Aussicht nimmt — 250,000 bis
375,000 Franken — ist nach meiner Ansicht nicht
zu hoch und nicht zu tief gegriffen. Für die ge-
wöhnlichen Verhältnisse wird diese Summe wohl
ausreichen, obschon zu berücksichtigen ist, dass,
wenn der Bund auch für diese Unterstützung not-
leidender Familien eintritt, was an und für sich sehr
gerechtfertigt ist, in Zukunft viel mehr Ansprüche
gemacht werden, als bisher gemacht worden sind,
da es bis anhin nicht recht zum Bewusstsein ge-
kommen ist, dass die notleidenden Familien von dea
Kantonen unterstützt werden sollten. Daher ist es
leicht möglich, dass die Ziffer von 375,000 Franken
noch zu tief gegriffen ist, allein ich will sie nicht
beanstanden, sondern als richtig annehmen.

Wir kommen zur Uebernahme der militärischen
Etablissemente. Der Bundesrat enthält sich, nament-
lich was die Kasernen und Waffenplätze anbetrifft,
bestimmte Ziffern anzugeben. Er sagt nur, die
Kantone hätten hiefür jährlich eine Summe von
370,000 Franken als Mietzins bezogen. Der Be-
richterstatter der Kommission hat . in bequemer
Weise diese Ziffer kapitalisiert und ist auf
eine Summe von 12 Millionen gekommen. Das ist
jedenfalls nicht das richtige System; denn es wird
nie gelingen, auch nicht auf dem Wege der Gesetz-
gebung, die Kantone zu verpflichten, um diese Summe
ihre Etablissemente abzutreten. Sehen Sie sich nur
um, von Genf bis nach Ghur und Bellinzona ! Wie-
viel Kasernen und Waffenplätze haben wir da?,
Wenn heute Herr Comtesse bereits auf die Summe
von 20 Millionen gekommen ist, so glaube ich nicht
fehl zu gehen, wenn ich sage, dass wir, wenn wir.
diese Summe noch mit zwei multiplizieren, ungefähr
das richtige treffen werden. Denken Sie einmal an
die Kaserne Bern! Die Baukosten dieser Kaserne
haben fünf Millionen betragen; darin ist der grosse
Bezirk Land, das Exerzierfeld, nicht Inbegriffen.
Sie haben ferner die Zürcher Kaserne, bei der die
Baukosten ungefähr drei Millionen betrugen ; dazu
kommt noch die grosse Wollishoferallmend, so dass
hier eine Gesamtsumme von auch ungefähr fünf Mil-
lionen erforderlich wäre, wenn Zürich überhaupt
geneigt ist, das Areal der Kaserne abzutreten, da
es bei seiner baulichen Entwicklung dasselbe als
Baugrund verkaufen könnte, was vielleicht den Wert
von drei auf acht Millionen steigern würde. Dazu
kommen noc.h Genf, Waadt, Neuenburg, Basel,
welches seine Klingenthalerkaserne auch nicht gerne
abzutreten scheint, da ungefähr zwei Hektaren Land
dazu gehören, die sehr zweckmässig als Baugrund
verkauft werden könnten. Sie haben weiter Aarau,.
Liestal, Luzern, Schaffhausen, Winterthur, St. Gallen,
Ghur, Bellinzona, die noch eine Kaserne besitzen.
Ob die Innerkantone Kasernengebäulichkeiten haben,
weiss ich nicht recht. - In Altdorf konnten wenigstens
früher Truppen Unterkunft finden, es wird also etwas
Kascrnenai tiges dort noch vorhanden sein. Jeden-
falls können Sie versichert sein, dass eine Summe
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von 20 Millionen bei weitem nicht ausreichen wird.
Wenn es uns gelingen würde, in der Gesetzgebung
zu beschliessen, dass die Gebäulichkeiten und Waffen-
plätze um die Hälfte ihres Wertes abgetreten werden
sollen, käme man vielleicht auf 20 Millionen. In
dieser Beziehung sind die Deutschen viel zweck-
mässiger vorgegangen. Sie haben bei der Einführung
der Reichsverfassung und bei der Uebernahme der
ganzen Militärverwaltung durch das Reich in die
Verfassung die Bestimmung aufgenommen, dass die
bestehenden Militäretablissemente in den einzelnen
Staaten gratis an das Reich übergehen. Aber auf
diesen Standpunkt können wir Schweizer — « Point
d'argent, point de Suisses » (Heiterkeit) — uns nicht
stellen.

Ich nehme keine Kapitalauslage an, sondern
will auch voraussetzen, man gebe den Kantonen
Rententitel. Wenn Sie 40 Millionen einstellen und
diese mit Sprozentigen R.enten bezahlen, so kommen
Sie auf eine Summe von 1,200,000 Fr. Damit ist
aber die Sache nicht abgemacht. Es wird Ihnen
künftig der Unterhalt der vielen Gebäulichkeiten
obliegen, was jährlich eine Summe von mehreren
Hunderttausenden erfordern wird; dann kommt —
worüber die Botschaft nichts weiter sagt — noch
das ganze Kasernenmobiliar hinzu : es werden jeden-
falls etwa 10,000 bis 20,000 Betten nötig sein, es
braucht Tische, Schränke u. s. w., was sich alles
summiert. Stellen Sie für den Unterhalt des Mo-
biliars und die Verzinsung desselben jährlich 500,000
Franken ein, so wird dies wohl keine allzuunrichtige
Schätzung sein. Ich möchte mich zwar nicht ver-
messen, in dieser Beziehung ganz das Richtige zu
treffen; es liegt mir auch mehr daran, einfach die
Sache zu erwähnen.

Nun kommen wir zu den Zeughäusern. Dieselben
sind nach einem Befund des Oberkriegskommissariates
auf B'/z Millionen angeschlagen worden. Nehmen
wir an, diese Schätzung sei richtig. Darin würde
nun aber ein bedeutendes, verlorenes Kapital ent-
halten sein, weil der Bund, wenn er zweckmässige
Zeughäuser haben will, nicht dulden kann, dass
solche unmittelbar an der Landesgrenze unterhalten
werden, wie z. B. in Basel, Ghillon, Morges u. s. w.
und darum statt jener Zeughäuser neue, sicherer
gelegene erbauen müsste.

Kaum zu übersehen sind die ökonomischen Folgen
einer vollständigen Centralisation auch mit Bezug
auf die Schiessplätze. Wird alles centralisiert, so
wird man auch den Gemeinden die Schiessplätze zu
verschaffen haben. Diese aber müssen der stets
wachsenden Schiessweite der neuern Waffen wegen
immer grösser sein. Schon jetzt ist es schwierig,
eine sichere Schussweite zu bekommen. Von den
Mehrkosten der Instruktion will ich nur vorüber-
gehend sprechen. Man kann auch da finden, eine
Verfassungsänderung im vorgeschlagenen Sinne ein-
zuführen und unsere jetzige Instruktion auf dem
gleichen FUSS zu belassen wie bisher, damit ja jeder
einzelne Bürger nicht mehr belastet werde, sei ein
Schlag ins Wasser. Wenn Sie eine wirklich gute
Militärverfassung schaffen wollen, so müssen Sie auch
da verbessern und eine rationelle Entwicklung der
Instruktion annehmen. Das wird ohne Mehrbelastung
des Mannes — eine teilweise wenigstens — nicht
abgeben. In dieser Berechung billige ich vollständig
den Vorschlag des Departementes, welches z. B. den
Rekrutenunterricht von 45 auf 60 Tage ausdehnen

will. Das ist gewiss sehr richtig und notwendig.
Ohne das gebe ich für den ganzen Zauber nicht
sehr viel. Da wir nun nach der letzten Staatsrechnung
rund 2 Millionen für Rekrutenunterricht auszugeben
haben, so würde man hier, entsprechend der Ver-
mehrung der Tage der Dienstzeit von 45 auf 60,
eine Mehrausgabe von 1/s der bisherigen Summe,
700,000 Fr., vorsehen.

Die Mehrkosen bei gleicher Dienstzeit sind von
der Kommission für die neue Truppenordnung auf
eine Million berechnet worden. Billig angeschlagen,
lassen sich die Mehrkosten der Instruktion für die
Zukunft, sofern man wirklich eine Verbesserung [ein-
führen will, auf etwa 2 Millionen anschlagen.

Rechnen Sie alle diese Summen zusammen, so
kommen Sie jedenfalls auf eine jährliche Mehraus-
gabe von 8—9 Millionen (Widerspruch). Ich würde
dankbar sein, wenn man mich widerlegte und froh
wäre ich, wenn die Folge mich Lügen strafen sollte.
Aber ich bin in dieser Beziehung etwas Pessimist,
ich muss es sagen. Allein man kann in der Aus-
arbeitung der Gesetzgebung und der Verfassung
gegen allzugrosse Ausgaben einige Riegel stossen.
Ich bin also trotz all dieser Schwierigkeiten und
Bedenken für Eintreten, weil ich die vorgeschlagenen
Grundsätze für richtig und zweckmässig und für
geeignet halte, unsere Armee auf einen Stand zu
bringen, der unsern Verhältnissen gerecht wird.

Bundesrat Frey: Nach dem soeben gehörten
Votum wäre es wohl am Platz, dass den Aus-
führungen und Berechnungen des Herrn Vorredners
eine Berichtigung entgegengehalten würde. Der
Bundesrat kann in keiner Weise zugeben, dass die
Berechnungen des Hrn. Hammer richtig seien. Von
einer Mehrausgabe von 8—9 Millionen kann gar
keine Rede sein. Ich bin indessen gegenwärtig
nicht in der Lage und glaube, es sei auch nicht
notwendig, in diesem Stadium der Angelegenheit
näher auf die Sache einzutreten. Doch behalte ich
mir vor, im Verlauf der Diskussion über die ein-
zelnen Artikel der Vorlage auf den Gegenstand zu-
rückzukommen. Wenn Herr Hammer bemerkte, er
sei Pessimist und seine Berechnungen müssen als pessi-
mistische angesehen werden, so kann ich ihm in
diesem Punkt vollständig Recht geben (Heiterkeit).
Ich glaube, Hr. Hammer hat in seinem Pessimismus
noch niemals Grösseres geleistet, als heute mit seinen
Berechnungen (Heiterkeit).

A b s t i m m u n g . — Volation.

Mit grösser Mehrheit wird das Eintreten be-
schlossen.

(L'entrée en matière est décidée à une forte
majorité.)

D e t a i l b e r a t u n g . — Discussion article pur article.

Präsident: Ich nehme an, Sie seien damit ein-
verstanden, dass die Beratung des Titels und des
Ingresses bis nach der Bereinigung der verschiedenen
Artikel der Vorlage verschoben werde.

Zustimmung. — (D'accord.)
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Präsident: Im weitern nehme ich an, Sie seien ein-
verstanden, dass der Entwurf der Kommission zur Grund-
lage unserer Beratung genommen werde. Nur wird es
sich fragen, ob Blicht von irgend einer Seite der Art. 13
nach dem bundesrätlichen Entwurf aufgenommen
wird und ich würde es daher als zweckmässig er-
achten, wenn zunächst der Herr Berichterstatter der
Kommission darüber referieren würde, weshalb die
Kommission den Art. 13 im Entwurf des Bundes-
rates nicht aufgenommen hat.

Art. 13. *

Müller (Ed., Bern), deutscher Berichterstatter der
Kommission: Der Art. 13 hat in der Vorberatung
eigentümliche Schicksale durchgemacht. Das Militär-
departement wollte in seinem ersten Entwurf über
den Art. 13 auch nichts sagen. Erst bei der Be-
ratung im Bundesrat ist er in die Vorlage einbezogen
worden; aus naheliegenden Gründen. Denn der
Bundesrat sagte, es sei in Art. 13 einiges enthalten,
was den heutigen Verhältnissen nicht mehr entspreche
und es rechtfertige sich, namentlich die Frage bei
diesem Anlass in klarer Weise zu lösen, wie es in
Bezug auf die Bewachungstruppen der Beiestigungs-
werke gehalten sein soll.. Hier im Rat ist die Frage
wiederholt zur Erörterung gelangt, ob diese Truppen
stehende Truppen seien oder nicht. Der Rat hat
diese Frage stets verneint. Allein im Bundesrat
wollte man dieselbe nun durch Revision des Art. 13
ein- für allemal in der Verfassung selbst erledigen.
Ihre Kommission war nun eine Zeitlang geneigt, sich
auf diesen Boden zu begeben. Aber sie nahm an
verschiedenen mehr redaktionellen Punkten Anstoss
und das Hin und Her der Beratungen führte sie
schliesslich wieder auf den Ausgangspunkt zurück, von
welchem aus das Militärdepartement seine Vorschläge
gemacht hatte, nämlich auf den Standpunkt: wir
lassen alles weg, was staatsrechtlicher Natur ist und
beschränken uns auf die Artikel der Bundesverfassung,
welche die eigentliche Heerorganisation behandeln.
Wenn Sie nämlich die Vorlage des Bundesrates zur
Hand nehmen, so finden Sie da zunächst den
Satz: «Weder der Bund noch die Kantone sind
berechtigt, stehende Truppen zu halten». Wenn Sie
dann nachher in Art. 17 lesen : «Das Heerwesen ist
Sache des Bundes», so begreift man nicht, weshalb
es notwendig sein soll, ein besonderes Verbot in die
Verfassung aufzunehmen, wonach dem Bund und
den Kantonen untersagt sein soll, stehende Truppen
zu halten. Es wäre das des Guten zu viel. Der
Satz : «Das Heerwesen ist Sache des Bundes» genügt,
und er würde gewissermassen verundeutlicht, wenn
vorher von stehenden oder nicht stehenden
Truppen in den Kantonen gesprochen würde. Weiter
lesen Sie in Art. 13: «Vorbehalten sind die zur
Bewachung und Verwaltung der eidgenössischen
Festungswerke im Frieden erforderlichen Offiziere,
Unteroffiziere und Mannschaften, die Grenzwächter
der Zollverwaltung und die Landjäger der Kantone».
Die Bewachungsmannschaften der Festungswerke
stehen unter dem Militärgesetz und leisten den Dienst-
eid ; sie stehen unter dem Militärstrafrecht und sie
sind in einer Weise organisiert und leisten einen
Dienst, bei dem man ganz gut begreift, dass man
sie in Beziehung zu der übrigen Armee setzt. Bei

den Grenzwächtern und Gendarmen trifft das nich
zu und man versteht nicht recht, wieso man heutigen
Tages noch davon sprechen will, dass die Grenz-
wächter und Landjäger keine stehenden Truppen
seien, nachdem man doch damit einverstanden sein
muss, dass sie überhaupt keine Truppen sind.- Kurz-
um, wir stiessen da auf logische Bedenken und kamen
durch alle diese Erwägungen auf die Hauptsache,
darauf nämlich, dass der Artikel 13 nicht die Grund-
sätze für das Heerwesen im allgemeinen betrifft,
sondern dass er zu denjenigen Artikeln zu zählen
ist, welche die staatsrechtliche Stellung des Bundes
und der Kantone ordnen und da sagten wir uns nun :
es schadet nichts, wenn dieser etwas antiquierte
Artikel 13 auch noch fernerhin in der Verfassung
stehen bleibt. Es wird keinem Kanton einfallen, nach
unsern heutigen Staatsbegriffen eine stehende Armee
von 300 Soldaten halten zu wollen ; das ist eine er-
ledigte Sache; man könnte die Bestimmung in-der
Verfassung einfach streichen; aber es lohnt sich nicht
der Mühe und es ist besser, wenn wir uns auf die
Hauptsache, welche wir im Auge haben, beschränken,
auf die Neuordnung des Militärwesens als solchem;
wir wollen alles weglassen, was nicht speziell die
militärische Organisation betrifft und deshalb wollen
wir auch diesen redaktionelle Schwierigkeiten und
Detailschwierigkeiten bietenden Artikel 13 bleiben
lassen.

Noch eines stieg uns im Laufe der Diskussion
auf. Wir sagten nämlich: wenn man es jetzt für
nötig erachtet, in dem Verfassungsartikel ausdrücklich
zu sagen, dass die Fortbewachungs-Truppen nicht
stehende Truppen seien, so giebt man damit gewisser-
massen zu, dass die bisherige Auffassung falsch ge-
wesen sei. Diese Ansicht haben wir aber nicht,
sondern halten die bisherige Auffassung für richtig
und darum ist es ganz überflüssig, ein Mehreres in
dem Artikel zu sagen, als gegenwärtig in demselben
steht.

Das waren die Gründe, die Ihre Kommission nach
einer einlässlichen Beratung zu dem einstimmigen
Beschluss veranlassten, den Art. 13 nicht in den
Rahmen der zu revidierenden Artikel einzubeziehen
und ihn einfach in der Verfassung stehen zu lassen
wie er jetzt darin steht. Ueber die Artikel 14 bis
16 habe ich noch einige Bemerkungen beizufügen;
ich will mich aber vorläufig auf diesen Artikel 13
beschränken und beantrage Ihnen, denselben nicht
weiter zu berücksichtigen.

M. Cérésole, rapporteur français de la commis-
sion : Le conseil fédéral propose de remplacer l'art.
13 de la constitution par le nouvel article que vous
avez sous les yeux. Votre commission pense que
ce changement n'est pas nécessaire et peut même
donner lieu à certains inconvénients. L'art. 13 actuel
n'a donné lieu à aucune contestation; c'est un des
seuls articles de la constitution qui n'ai jamais fait
parler de lui. Il consacre un principe de droit public
qui est admis par tous les partis.

Le conseil fédéral a pensé qu'il fallait saisir
l'occasion de la révision des articles militaires de la
constitution pour compléter cet article. D'après la
rédaction du conseil fédéral l'interdiction qui est
faite à la Confédération d'entretenir des troupes
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permanentes est étendue aux cantons. Ni la Confé-
dération, ni les cantons n'auraient le droit d'avoir
des troupes permanentes tandis que jusqu'à présent
cette défense ne s'appliquait qu'à la Confédéra-
tion.

A la connaissance de la commission aucun can-
ton ne songe à organiser des troupes permanentes,
et si cette velléité se produisait il serait temps de
compléter l'art 13. Nous pensons donc que l'adjonc-
tion que le conseil fédéral propose à la première
partie de l'art. 13 n'a aucun caractère de nécessité.
D'autre part le conseil fédéral propose de dire que
sont réservés à l'égard de cette défense : 1° Les
officiers, les sous-officiers et les hommes néces-
saires en temps de paix, à la garde et à l'adminis-
tration des ouvrages fortifiés .de la Confédération ;
2° les gardes-frontières de l'administration des doua-
nes, et 3° les corps de gendarmerie des cantons.

Ces termes: « Sont réservés » dont se sert le
conseil fédéral prêtent à la critique en ce qu'ils
impliquent que les hommes préposés à la garde des
fortifications, et les gardes-frontières forment des
troupes permanentes à l'égard desquelles une ex-
ception doit être faite au principe que consacre
l'art. 13.

La commission ne croit pas que cela soit néces-
saire. Le personnel préposé à la garde des fortifi-
cations est engagé à certaines conditions de solde,
de discipline, d'habillement, etc., mais il est de
l'essence même de ce contrat d'être volontaires
tandis qu'il est de l'essence du service militaire
d'être une prestation obligatoire de l'individu à
l'état. Il en est de même des gardes-frontières.
Nous pensons donc, comme cela a été admis par
vous lors de la discussion de la loi sur l'organisa-
tion de la défense du Gotthard, que le personnel
destiné à la garde des ouvrages fortifiés ne consti-
tue pas plus que les gardes-frontières l'embryon
d'une armée permanente.

Ce sont des fonctionnaires, de grades et de
positions divers, mais engagés dans ce service
par leur propre volonté. Si on les excepte du prin-
cipe constitutionnel qui interdit toute armée per-
manente, il faudrait aussi en excepter le personnel
permanent de l'administration militaire, les chefs
d'armes, les instructeurs et les autres fonctionnaires
permanents qui jouent un rôle de premier ordre
dans cette administration. Le personnel des gardes-
frontière existe depuis 1851, c'est-à-dire depuis que
nous avons une loi fédérale sur les péages, et
jamais personne ne s'est avisé de l'assimiler à une
troupe permanente.

Quant à la gendarmerie, l'art. 13 ancien y pour-
voit et l'art. 13 statue qu'ils ne sont pas compris
dans le nombre des 300 hommes que les cantons
peuvent tenir sur pied.

Celle disposition est un reste du temps Où cer-
tains cantons avaient des troupes soldées à leur
service pour le service de place. C'était le cas à
Genève et à Baie par exemple. Cet état de choses
n'existe plus, mais il n'y a pas de mal à laisser
dans la constitution ces monuments d'un autre
âge.

Votre commission pense donc, d'accord avec les
propositions faites en premier lieu par le départe-
ment militaire, qu'on peut laisser subsister l'article
13 tel qu'il est. Nous sommes tous d'accord d'ail-

leurs sur ce principe, que la Suisse ne doit pas
avoir d'armée permanente.

Zustimmung zur Kommission.
(D'accord avec la commission.)

Präsident : Wir gehen nun über zu den Ab-
änderungsanträgen des Hrn. Geilinger. Dieselben
stehen derart in innerm Zusammenhang, dass ich
annehme, es sei insgesamt über dieselben zu be-
raten und abzustimmen. IJat Hr. Geilinger zur Be-
gründung noch etwas vorzubringen?

Geilinger : Nein !

Müller (Ed., Bern), deutscher Berichterstatter
der Kommission: Damit wir in Bezug auf den
Art. 13 ganz im klaren sind, möchte ich nur noch
bemerken, dass derselbe also nicht in die Revisions-
artikel hineinkommt, sondern unverändert in der
bisherigen Verfassung bleibt. Ich glaube, es herrscht
darüber kein Zweifel.

Was nun den Antrag des Hrn. Geilinger anbe-
langt, so gebe ich Hrn. Geilinger gerne zu, dass
die Artikel 15 und 16 der gegenwärtigen Ver-
fassung in mancher Beziehung beanstandet werden
können; sie sind schlecht redigiert, haben sich
überlebt und passen nicht mehr auf die heutigen
Verhältnisse und wenn man damit beschäftigt wäre,
eine Totalrevision der Verfassung vorzunehmen, so
wäre gewiss jedermann damit einverstanden, dass
da Aenderungén notwendig sind. Allein eine andere
Frage ist es, ob es angezeigt sei, diese Artikel nun
in die gegenwärtige Partialrevision hineinzubeziehen,
und in dieser Richtung muss ich das nochmals be-
tonen, was ich soeben mit Bezug auf Artikel 13
gesagt habe: es sind das nicht militärische Artikel,
wie Herr Geilinger anzunehmen -scheint, sondern es
sind staatspolitische Artikel; es handelt sich um
die Ordnung des Verhältnisses der Kantone zum
Auslande und zum Bunde und wenn dabei von
Truppen die Rede ist, so kommen dieselben nur
insofern in Betracht, als sie die Mittel zur Her-
stellung der gewollten staatsrechtlichen Zustände
bind.

Es handeln diese Artikel in keiner Beziehung
von der Organisation des Heerwesens, sondern le-
diglich von der Abwendung äusserer Gefahr und
von Intervention im Falle gestörter Ordnung im
Innern.

Nun habe ich seiner Zeit Gelegenheit gehabt,
speziell den Artikel 16 etwas näher auf seine ju-
ristische Konstruktion zu prüfen ; es war das bei
Anlass der bekannten Tessiner-Angelegenheit und
ich habe damals die Subtilität der ganzen Frage
erkannt und die grossen Schwierigkeiten erkennen
müssen, welche ihrer Lösung entgegenstehen. Ich
glaube, Herr Geilinger täuscht sich, wenn er an-
nimmt, man könne mit einem Federstriche diese
Artikel durchstreichen und durch einen kurzen ein-
fachen Satz ersetzen; das müsste jedenfalls noch
sehr genau angesehen und untersucht werden, und
ich glaube, wir thun wirklich gut, wenn wir diese
Dinge nun, die ganz heterogener Natur sind, bej
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Seite lassen. Ich halte dafür, dass, wenn Sie dem
Gedanken des Hrn. Geilinger zustimmen wollten,
es unumgänglich notwendig wäre, die Frage zurück-
zuweisen, nicht nur an die Kommission, sondern
auch an den Bundesrat, welcher sich über die
ganze Tragweite und Bedeutung dieser Artikel aus-
zusprechen hätte. Es scheint mir aber kein zwingender
Grund vorzuliegen, um diese Artikel 15 und 16
heute in den Bereich unserer Beratungen zu ziehen.
Wenn wir bei dem bleiben, was wir mit der
Militärreform uns vorgesteckt haben, so haben wir
ein klares, abgeschlossenes Ganzes; wenn wir da-
rüber hinausgehen und andere Fragen hereinziehen,
so wissen wir nicht, was daraus entsteht und ob
es gelingt, auch diese Fragen auf den heutigen Tag
in richtiger Weise zu lösen.

Ich fürchte also, wir wissen nicht, wohin uns
der Antrag Geilinger führen kann und ich wage
diesen Sprung ins Dunkle im gegenwärtigen Augen-
blicke nicht. Es wird ja einmal der Tag erscheinen,
an welchem auch diese Artikel 15 und 16 etwas
umgemodelt und der heutigen Zeit besser angepasst
werden können; aber es ist das nichts Dringliches
und wir sind darauf weder vorbereitet noch ein-
gerichtet und es sprechen gute Gründe dagegen,
die Sache in die gegenwärtige Beratung hineinzu-
beziehen.

Ich möchte Ihnen deshalb beantragen, den An-
trag des Hrn. Geilinger abzulehnen und will nur
noch bemerken, dass der Antrag mit Bezug auf
den Artikel 17 nichts anderes sagt, als was die
Konimission auch beantragt; wir wollen den alten
Artikel 17 auch fallen lassen, weil derselbe ruhig
fallen gelassen werden kann, ohne dass daraus
irgend welche Bedenken entstehen.

M. Cérésole, rapporteur français de la commis-
sion: M. Geilinger propose de retrancher les art.
15, 16 et 17 de la constitution actuelle, et d'en
modifier l'art. 14. Ces articles 14, 15 et 16 déter-
minent les principes de l'assistance que les cantons
doivent s'accorder les uns aux autres, et de l'inter-
vention de la Confédération dans les cantons en
cas de troubles à l'intérieur.

Ces dispositions ont donné lieu à des contro-
verses nombreuses et encore récemment à des dis-
cussions passionnées.

La commission a examiné la proposition de l'ho-
norable M. Geilinger et a remarqué que les ma-
tières auxquelles elle se rapporte, ne sont pas d'or-
dre militaire mais politique. Ces propositions ont
trait non à l'organisation militaire mais aux rela-
tions réciproques des cantons et à celles de la Con-
fédération et des cantons, ou à la compétence que
possède aujourd'hui la Confédération, lorsqu'il s'a-
git d'assurer l'ordre dans les cantons.

A ce premier point de vue, votre commission
hésiterait déjà à vous proposer l'entrée en matière
sur ces propositions. D'autre part, la matière est
extrêmement complexe. Il serait imprudent de tou-
cher à la constitution fédérale sur un point si im-
portant, si délicat, sans mûr examen. Votre com-
mission est donc unanimement d'avis qu'il y avait
lieu de laisser pour le moment les art. 14, 15, 16
tels qu'ils figurent dans la constitution.

Quant à l'art. 17, qui contraste le plus avec

l nôtre organisation politique actuel, puisqu'il proclame
l'obligation pour les cantons d'accorder un li-
bre passage aux troupes d'autres cantons, nous
sommes tous d'accord pour penser qu'il n'a plus sa
raison d'être, et votre commission vous propose de
le retrancher et de le remplacer par la disposition
qui sera à la base de notre organisation militaire
nouvelle si les modifications proposées par le con-
seil fédéral sont adoptées :

a Tout ce qui concerne l'armée est da domaine
de la Confédération, etc. »

Mais si nous sommes d'accord avec l'honorable M.
Geilinger pour supprimer l'art. 17 et pour le rem-
placer par ces dispositions, nous sommes d'avis de
conserver les art. 14, 15, 16, parce qu'ils sortent
du cadre de la question militaire qui nous occupe
maintenant, et qu'ils sont d'ordre politique. Nous
vous demandons donc de les laisser subsister jus-
qu'à nouvel ordre.

Geilinger: In sachlicher Beziehung habe ich
nichts beizufügen; dagegen möchte ich mir ganz
kurz im wesentlichen einige Wiederholungen ge-
statten. Die Verhältnisse, von welchen in den be-
treffenden Artikeln der Verfassung die Rede ist, sind
durch die Artikel 14, 85 und 102, Ziff. 10 der
Bundesverfassung viel klarer geregelt; die Artikel 15
bis 17 sind also überflüssig. Ich erlaube mir ferner
beizufügen, dass mit den betreffenden Artikeln der
Artikel 19 der Vorlage der Kommission in Wider-
spruch steht, und als meine Ueberzeugung auszu-
sprechen, dass, wenn die Kommission und der Bun-
desrat die Freundlichkeit haben, an die Artikel her-
anzutreten, beide Instanzen in einer kurzen Beratung
über den Wert und die Bedeutung der Bestimmungen
im Klaren sein werden. Ich begreife bis zu einem
gewissen Grade die Befürchtungen der Kommission ;
noch mehr begreife ich aber die Ungleichheit der
Kräfte des Gewalthaufens einer Militärartikel-Kom-
mission und der Kraft eines einzelnen Mitgliedes
des Rates. Aber aus diesen Militärartikeln will ich
wenigstens für heute noch die Lehre ziehen, dass man
auf seinem Posten stehen bleiben muss. Ich bin
natürlich einverstanden, dass wenn Sie für Behand-
lung der Artikel stimmen würden, dieselben zur
Beratung an die Kommission, beziehungsweise den
Bundesrat zu weisen wären.

Bundesrat. Frey: Ich möchte mich dem Antrage
der Kommission anschliessen. Die Frage, ob diese
Artikel in die Verfassungsrevision hineinbezogen wer-
den sollen, ist vom Verfasser des Entwurfes und
vom Bundesrate gründlich geprüft worden und beide
sind zur Ueberzeugung gekommen, dass diese Re-
vision nicht in unsere Vorlage hineingehört. Es
handelt sich hier um die Revision der Militärartikel
und nicht um die Revision der Bestimmungen der
Bundesverfassung über die Beziehungen zwischen
den Kantonen. Die Artikel aber, um welche es sich
hier handelt und welche Herr Geilinger streichen
will, handeln nicht vom Militärwesen, sondern von
den Beziehungen zwischen den Kantonen. Dazu
haben wir auch gar keinen Auftrag von Ihnen be-
kommen ; in Ihrer Schlussnahme vom 10. Dezember
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1894 haben Sie uns lediglich beauftragt, die Militär-
artikel der Bundesverfassung zu revidieren und dar-
über eine Vorlage zu machen.

Präsident : In Bezug auf die Abstimmung glaube
ich darauf aufmerksam machen-zu sollen, dass die
Streichung von Artikel 17 bereits auch von der
Kommission in ihrem Entwurfe acceptiert worden
ist; die Kommission hat sich auch heute wiederum
mit der Streichung einverstanden erklärt und da
dagegen nicht Einsprache erhoben worden ist, so
nehme ich an, dass Sie mit der Kommission und
Herrn Geilinger die Streichung beschliessen wollen.
Es handelt sich also noch darum, ob Sie den An-
trag des Herrn Geilinger auf Streichung der Artikel
15 und 16 und-Annahme eines Zusatzes zu Artikel
14 annehmen wollen.

A b s t i m m u n g . — Votation.

Der Antrag Geilinger wird mit Mehrheit abge-
lehnt.

(Par la majorité la proposition de M. Geilinger
est repoussée.)

Art. 17.

Müller (Ed. Bern), deutscher Berichterstatter der
Kommission: Artikel 17 der Kornmission ist nichts
anderes als Art. 17bis und Art. 20 des Bundesrates.
Wir glauben, es sei logisch, die Hauptsache an die
Spitze zu stellen: «Das Heerwesen ist Sache des
Bundes» und dann unmittelbar darauf die Sätze
folgen zu lassen, die aus diesem Grundsatze fliessen :
« Der Bund erlässt die Gesetze über das Heerwesen
und sorgt für deren Vollziehung. Ihm liegt die Ver-
waltung, der Unterricht, die Bewaffnung, Bekleidung
und Ausrüstung des Heeres ob. » Im übrigen habe
ich mich über diese Punkte gestern im Eintreiens-
referate einlässlich verbreitet und habe daher heute
nichts mehr beizufügen.

•M. Ceresole, rapporteur français de la commis-
sion : A l'art. 17, la proposition de la commission
est empruntée à celle du conseil fédéral, seulement
la commission propose de réunir les articles 17 et
20 du conseil fédéral et de dire à l'art. 17 : « L'ar-
mée est du ressort de la Confédération», et: «La
Confédération édicté des lois concernant l'armée,
et les fait exécuter. L'administration, l'instruction,
l'armement, l'habillement et l'équipement de l'armée
lui appartiennent. »

En outre, la commission propose de rédiger
comme suit le texte français du premier paragraphe
de l'art. 17 : « Tout ce qui concerne l'armée est du
domaine de la Confédération ».

Le terme de « domaine » nous paraît plus juste
que celui de « ressort » employé par le conseil fé-
déral ; c'est ce même terme qui jfigure déjà dans
plusieurs articles de la constitution fédérale, entres

autres aux articles 26 (chemins de fer) et 36 (pos-
tes et télégraphes).

La commission propose de réunir dans son ar-
ticle, 17 les art. 17 et 20 du Conseil fédéral, mais
elle est du reste absolument d'accord avec celui-ci.
Cet article 17 serait ainsi le premier de la série
des articles constitutionnels se rapportant à l'orga-
nisation militaire.

Angenommen. — (Adopté.)

Art. 18.

Miillor (Ed., Bern), deutscher Berichterstatter
der Kommission : Bei Artikel 18 hat die Kommission
das zweite Lemma des bundesrätlichen Entwurfes
gestrichen, welches lautet : « Wehrpflichtige, welche
nicht persönlichen Dienst leisten, sind zur Entrichtung
einer Militärpflichtersatzsteuer verpflichtet. » Unser
Streichungsantrag hat nun nicht den Sinn, dass in
Zukunft die Militärpflichtersatzsteuer dahinfallen soll,
was aus der folgenden Bestimmung deutlich genug
hervorgeht, sondern wir sind zu demselben veran-
lasst worden durch die Erwägung, dass mit der
Redaktion des Bundesrates bezüglich des Landsturmes
Schwierigkeiten entstehen; denn die Landsturmmänner
sind auch Wehrpflichtige, welche persönlichen Dienst
leisten und wenn in die Verfassung der erwähnte
Satz aufgenommen würde, so würde der gesamte
Landsturm von der Ersatzpflicht befreit. Das hat
man aber seiner Zeit aus guten Gründen nicht ge-
wollt, weil man sagte, man schaffe hier ein Mittel-
ding zwischen der Wehrpflicht und dem Ersätze.
Darum beantragen wir Streichung des zweiten Alineas.

Im dritten Alinea dagegen haben wir den Satz
eingeschoben, dass die Militärpflichtersatzsteuer von
den Kantonen bezogen werden solle; wir glauben,
es empfehle sich, darüber keine Zweifel bestehen zu
lassen. Es ist darauf hinzuweisen, dass nach Art. 42
der Verfassung die Ausgaben bestritten werden sollen
« aus der Hälfte des Bruttoertrages der von den
Kantonen bezogenen Militärpflichtersatzsteuern ».
Diese Bestimmung wird von der Revision nicht be-
rührt; damit aber die Revisionsartikel sich in Ueber-
einstimmung mit dem Artikel 42 befinden, wie er
gegenwärtig besteht, wollten wir in Artikel 18 das
auch ganz klar stellen: «Die Militärpflichtersatz-
steuer wird von den Kantonen bezogen. Die Hälfte
des Bruttoertrages dieser Steuer fällt dem Bunde
zu. » Ueber diesen letztern Punkt will ich mich
vorläufig nicht weiter aussprechen und behalte mir
vor, im Falle des Bedürfnisses weiteres zu sagen.

M. Cérésole, rapporteur français de la commis-
sion : La commission est d'accord avec le conseil
fédéral sur. l'art 18, sauf sur le 2« alinéa.

Voici le texte que le conseil fédéral propose pour
cet alinéa :

« Tout Suisse en âgé de servir qui ne fait pas
personnellement de service militaire est soumis au
paiement d'une taxe d'exemption ».

Cette rédaction a fait naître des scrupules dans



— 49 —

l'esprit des membres de la commission. A l'occasion
de la discussion de la loi sur le landsturm, l'assem-
blée fédérale a décidé à tort ou à raison que le
service dans le landsturm n'exempte de la taxe mi-
litaire que pour l'année où il a été fait.

Votre commission craint que si l'art. 18, 2e §,
est adopté dans la forme que propose le conseil
fédéral, cette disposition ne puisse pas être main-
tenue: il en résulterait une réduction importante
dans le rendement de l'impôt militaire. Nous pensons
qu'il est plus prudent de laisser tout ce qui con-
cerne la modalité de l'impôt militaire à la loi, et de
nous borner, après avoir proclamé le principe de
l'obligation de servir, à dire au 2e alinéa 'de l'ar-
ticle 18 :

« La Confédération édictera des prescriptions
uniformes sur la taxe d'exemption du service mili-
taire ». Noua ajouterons que cette taxe est perçue
par les cantons et que la moitié de son produit
brut revient à la -Confédération. C'est l'art. 42, let-
tre e, de la constitution actuelle qui dit cela au-
jourd'hui.

Nous n'innovons donc rien, nous réunissons
dans un même article ce qui est déjà de droit pu-
blic en matière de taxe militaire.

Dr. Schmid (Uri) : Ich erlaube mir, Ihnen zu
Art. 18bis, Absatz 2, einen Antrag /u unter-
breiten, dem allerdings von sehr gewichtiger Seite
kein besonders günstiges Prognostikon gestellt worden
ist, den ich aber gleichwohl festhalte, nicht bloss ad
salvam meam animam, sondern aus voller innerer
Ueberzeugung. Dieser Antrag bezieht sich auf die
Repartition des Ertrages des Militärpflichtersatzes.
Der momentane Erfolg eines Antrages ist keineswegs
immer der richtige Gradmesser für die innere Be-
rechtigung desselben. Mit diesem Satze wird Hr.
Kollege Dr. Joos wohl vollständig einverstanden sein.

Der Entwurf, auf welchen Sie mit grosser Mehr-
heit, sogar ohne jeden Gegenantrag, einzutreten be-
schlossen haben, bedeutet nach meiner Auffassung
die Verwirklichung eines grossen Stückes Centrali-
sation. Dieses Eintreten bedeutet ein Marschieren
des eidg. Staatsgedankens à grands pas oder wenn
ich mich als simpler Laie eines militärischen Aus-
drucks bedienen darf, im preussischen Stechschritt.
Die Zustimmung der Föderalisten zu diesem Be-
schlüsse war keineswegs eine leichte Sache. Es
handelte sich um ein Opfer, das nicht gering anzu-
schlagen ist. Der eidg. Staatsgedanke marschiert in
der That festen Schrittes. Dies lässt sich nicht be-
streiten. Ein überaus günstiger Wind bläht gegen-
wärtig die Segel des eidg. Staatsschiffes. Heute
centralisieren wir das Militär und verwirklichen das
Ideal manchen Schweizers : e i n e Armee. Morgen
winkt uns die Centralisation der Banken. Wir sind
im Begriff, eine eidg. Staatsbank zu schaffen, und
zwar eine Staatsbank mit Ausschluss der Beteiligung
des Privatkapitals und mit Zulassung einer sehr ge-
ringen Beteiligung der Kantone an der Verwaltung
der Bank. Uebermorgen — dies «übermorgen» ist aller-
dings nicht buchstäblich zu nehmen —wird die Verstaat-
lichung der Eisenbahnen an die Reihe kommen, und in
absehbarer Zeit soll das Werk gekrönt werden durch
die Vereinheitlichung des Rechts, welcher Vereinheit-
lichung ich selbst, als Jurist — ich gestehe es offen —

am meisten sympathisch gegenüberstehe. So fallt ein
Stück kantonaler Hoheit nach dem ändern und,
wenn man auch nicht Pessimist ist, wie Herr
alt Bundesrat Hammer heute genannt wurde, so liegt
doch die Befürchtung nahe, dass die Zeit kommen
könnte, wo man sich fragt, wie lange es noch gehen
werde, bis auch der Herzog dem Purpurmantel, von
dem man ihm Stück um Stück genommen hat, nach-
folgen^ muss. Man kann darüber sehr verschieden
denken. Herr Wunderly glaubt, es sei das nicht schade.
Es sind andere hier im Saale, welche glauben, dass
es auch nicht sehr schade sein würde, wenn man
mit gewissen Theorien des Herrn Wunderly auf-
räumen würde (Heiterkeit). Die Zeit wird auch
kommen ! Ich erinnere an den noch vor kurzem
vielfach ventilierten Gedanken des Finanzausgleiches
zwischen Bund und den Kantonen. Ich glaube, dass
dieser Gedanke noch lange nicht verschwinden wird.
Der Gedanke an und für sich ist berechtigt; er
wird in dieser oder jener Form immer wieder-
kehren. Ich hoffe auf eine endliche glückliche Lösung.
Niemand wird sich dieser friedlichen Lösung mehr
freuen als der Sprechende. Jedenfalls ist die Idee an
sich der Beachtung und der ernsten, unbefangenen
Prüfung wert.

In den Kantonen steht es mit den finanziellen
Verhältnissen der Staatsverwaltung nicht immer sehr
gut. Man mutet den Kantonen natürlich nicht nur
vom Bunde aus, sondern es bringen das die Ver-
hältnisse mit sich, immer neue Opfer zu. Nicht
alle Kantone sind in der glücklichen Lage, neue
Einnahmsquellen schaffen zu können. Ich will Sie
nur an einige Einbussen in den Einnahmen erinnern.
Die Alkoholrechnung ergibt sozusagen Jahr für Jahr
einen geringern Ertrag. Ich freue mich dessen ; denn
ich glaube, dass der nationalökonomische Nutzen in
keinen Verhältnis steht zu den Nachteilen, welche
die finanzielle Mindereinnahme den Kantonen bringt.
Wir werden das Bankwesen verstaatlichen. Die
Kommission ist zwar grossmütig ; sie will statt. 2/a, */•*
des Gewinnes den Kantonen zusichern, sagt uns aber
im gleichen Augenblicke, dass sehr wahrscheinlich
sehr wenig Gewinn abfallen werde. Ich habe s. Z.,
als es sich um die Abänderung des Verfassungsartikels
handelte, die Ehre gehabt, einen gleichen Antrag zu
stellen, und Herr Kollega Häberlin stellte dann den
Antrag auf s/a und erdrückte mich mit dem Gewichte
seiner Persönlichkeit, und mein Antrag auf */* erhielt
die Mehrheit nicht. Ich sage mit Herrn Dr. Joos:
man muss immer wieder kommen ; einmal wird man
doch obenaufschwimmen-, wenn man auch kein
Korkholz ist.

Sie haben nun so ziemlich alles, was die Kan-
tone im Militärwesen zu sagen hatten, dem Bund
übertragen. Ich begreife es. Es sprechen gute
Gründe dafür. Sie haben uns die Wahl einzelner Be-
amten, der Sektionschefs, Kreiskoramandanten, Kriegs-
kommissäre und vielleicht noch einiger anderer ge-
lassen. Selbstverständlich haben wir dieselben zu
besolden, denn: wer befiehlt, der soll auch zahlen.

Ich stelle die weitere Frage: Ist der Bund in
der Lage, den Ausfall zu tragen? Ich beantworte
diere Frage mit ja. Es unterliegt ja keinem Zweifel
— ich nehme an, dass die Ausführungen der Kom-
mission in diesem Punkte sehr zutreffend seien —,
dass dem Bund nicht unbedeutende Ausgaben er-
wachsen und den Kantonen nach der einen Richtung
eine Erleichterung zuteil wird. Aber ich frage mich:
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